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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

zur 10. öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Mobilität und 

Verkehr lade ich ein für 

 

Dienstag, 7. Februar 2017, 17:00 Uhr, 

Sitzungssaal des Magistrats, Rathaus, Kassel. 

 

Tagesordnung: 

 

1. Durchführungsvertrag zum Vorhabenbezogenen Bebauungsplan der  

Stadt Kassel 

Nr. VIII/16 „Praxisgebäude Korbacher Straße 169“ 

Vorlage des Magistrats 

Berichterstatter/in: Stadtbaurat Christof Nolda 

- 101.18.417 -  

 

2. Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VIII/16 

„Praxisgebäude Korbacher Straße 169“ 

(Behandlung der Anregungen und Beschlussfassung als Satzung) 

Vorlage des Magistrats 

Berichterstatter/in: Stadtbaurat Christof Nolda 

- 101.18.418 -  

 

3. Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. III/6 

„Landgraf-Karl-Straße 18 und 20“ 

(Behandlung der Anregungen und Beschlussfassung als Satzung) 

Vorlage des Magistrats 

Berichterstatter/in: Stadtbaurat Christof Nolda 

- 101.18.419 -  
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Einladung zur 10. Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr am 7. Februar 2017 

 

2 von 2 4. Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. III/5 

„Wasserweg 5“ 

(Behandlung der Anregungen und Beschlussfassung als Satzung) 

Vorlage des Magistrats 

Berichterstatter/in: Stadtbaurat Christof Nolda 

- 101.18.420 -  

 

5. Sozialwohnungsquote 

Antrag der Fraktion Kasseler Linke 

Berichterstatter/in: Stadtverordnete Violetta Bock 

- 101.18.247 - und Änderungsantrag der Fraktion Freie Wähler + 

Piraten 

 

6. Büroplanung Victoria-Gebäude 

Anfrage der Fraktion Kasseler Linke 

Berichterstatter/in: Stadtverordnete Violetta Bock 

- 101.18.414 -  

 

7. Fernbusbahnhof 

Anfrage der AfD-Fraktion 

Berichterstatter/in: Stadtverordneter Sven Dreyer 

- 101.18.423 -  

 

8. Schutz vor Lärm- und Schadstoffbelastung an den BAB A 44 und A 49 

Anfrage der SPD-Fraktion 

Berichterstatter/in: Stadtverordneter Patrick Hartmann 

- 101.18.426 -  

 

9. Liniennetzreform ergänzen - Nahverkehr stärken 

Antrag der Fraktion Kasseler Linke 

Berichterstatter/in: Stadtverordnete Violetta Bock 

- 101.18.429 -  

 

10. Erstellung eines Nutzungskonzeptes von kooperativen Systemen für den 

Schwerverkehr 

Antrag der SPD-Fraktion 

Berichterstatter/in: Stadtverordneter Patrick Hartmann 

- 101.18.433 -  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

gez. Dominique Kalb 

Vorsitzender 



Stadtverordnetenversammlung 

Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr 

 

20. Februar 2017 

1 von 14 
Niederschrift über die 10. öffentliche Sitzung 

des Ausschusses für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr 

am Dienstag, 7. Februar 2017, 17:00 Uhr 

im Sitzungssaal des Magistrats, Rathaus, Kassel 

 

Anwesende:  

 

Mitglieder 

Petra Ullrich, 1. stellvertretende Vorsitzende, SPD 

Judith-Annette Boczkowski, Mitglied, SPD 

Patrick Hartmann, Mitglied, SPD 

Volker Zeidler, Mitglied, SPD 

Jörg Hildebrandt, Mitglied, CDU 

Wolfram Kieselbach, Mitglied, CDU 

Holger Römer, Mitglied, CDU (Vertretung für Dominique Kalb) 

Joana Al Samarraie, Mitglied, B90/Grüne (Vertretung für Steffen Müller) 

Dieter Beig, Mitglied, B90/Grüne (Vertretung für Eva Koch) 

Sven René Dreyer, Mitglied, AfD 

Violetta Bock, Mitglied, Kasseler Linke 

Matthias Nölke, Mitglied, FDP 

Dr. Bernd Hoppe, Mitglied, Freie Wähler 

 

Teilnehmer mit beratender Stimme 

Pasquale Malva, Vertreter des Ausländerbeirates 

Helmut Ernst, Vertreter des Behindertenbeirates 

 

Magistrat 

Christof Nolda, Stadtbaurat, B90/Grüne 

 

Schriftführung 

Andrea Herschelmann, Büro der Stadtverordnetenversammlung 

 

Entschuldigt: 

Heinz Gunter Drubel, Vertreter des Seniorenbeirates 

 

Verwaltung und andere Teilnehmer/-innen 

Dr. Stephan Gleim, Amt für Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz 

Dr. Georg Förster, Straßenverkehrs- und Tiefbauamt 

Anita Bodenbach, Bauverwaltungsamt 

 

Tagesordnung: 

 

1. Durchführungsvertrag zum Vorhabenbezogenen 

Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VIII/16 „Praxisgebäude 

Korbacher Straße 169“ 

101.18.417 
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Nr. VIII/16 „Praxisgebäude Korbacher Straße 169“ 

(Behandlung der Anregungen und Beschlussfassung als 

Satzung) 

101.18.418 

3. Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt Kassel  

Nr. III/6 „Landgraf-Karl-Straße 18 und 20“ 

(Behandlung der Anregungen und Beschlussfassung als 

Satzung) 

101.18.419 

4. Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt Kassel  

Nr. III/5 „Wasserweg 5“ (Behandlung der Anregungen und 

Beschlussfassung als Satzung) 

101.18.420 

5. Sozialwohnungsquote 101.18.247 

6. Büroplanung Victoria-Gebäude 101.18.414 

7. Fernbusbahnhof 101.18.423 

8. Schutz vor Lärm- und Schadstoffbelastung an den BAB A 44 

und A 49 

101.18.426 

9. Liniennetzreform ergänzen - Nahverkehr stärken 101.18.429 

10. Erstellung eines Nutzungskonzeptes von kooperativen 

Systemen für den Schwerverkehr 

101.18.433 

11. Programm für bezahlbaren Wohnraum 101.18.456 

 

1. stellvertretende Vorsitzende Ullrich eröffnet die mit der Einladung vom  

31. Januar 2017 ordnungsgemäß einberufene 10. öffentliche Sitzung des 

Ausschusses für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr, begrüßt die 

Anwesenden und stellt die Beschlussfähigkeit fest. 

 

Zur Tagesordnung 

Stadtverordnete Boczkowski, SPD-Fraktion, beantragt, die Tagesordnung um den 

als Tischvorlage verteilten Antrag der SPD-Fraktion betreffend Programm für 

bezahlbaren Wohnraum, 101.18.456, zu erweitern. Sie begründet die Dringlichkeit. 

 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr fasst gemäß § 10 (6) 

der Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung(2/3-Mehrheit) bei 

Zustimmung: einstimmig 

Ablehnung: -- 

Enthaltung: AfD, Kasseler Linke 

den 
 

Beschluss 
 

Dem Geschäftsordnungsantrag auf Erweiterung der Tagesordnung um den Antrag 

der SPD-Fraktion betreffend Programm für bezahlbaren Wohnraum, 101.18.456, 

wird zugestimmt. 
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Der Antrag wird als Tagesordnungspunkt 11 auf die Tagesordnung aufgenommen. 

1. stellvertretende Vorsitzende Ullrich gibt bekannt, dass sie die 

Tagesordnungspunkte 5 und 11 wegen Sachzusammenhangs gemeinsam zur 

Beratung aufrufen wird. Die Abstimmung der Punkte erfolgt getrennt. 

 

1. stellvertretende Vorsitzende Ullrich stellt die geänderte Tagesordnung fest. 

 

 

1. Durchführungsvertrag zum Vorhabenbezogenen Bebauungsplan der Stadt 

Kassel Nr. VIII/16 „Praxisgebäude Korbacher Straße 169“ 

Vorlage des Magistrats 

- 101.18.417 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

„Dem Abschluss des Durchführungsvertrages nach § 12 Baugesetzbuch (BauGB) 

zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VIII/16 

„Praxisgebäude Korbacher Straße 169“ zwischen der Ortho-Immo GbR sowie 

Herrn Karsten Pfeiffer und der Stadt Kassel wird zugestimmt.“ 

 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr fasst bei 

Zustimmung: einstimmig 

Ablehnung: -- 

Enthaltung: -- 

den  
 

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu 

fassen: 

 

Dem Antrag des Magistrats betr. Durchführungsvertrag zum Vorhabenbezogenen 

Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VIII/16 „Praxisgebäude Korbacher Straße 

169“, 101.18.417, wird zugestimmt. 

 

 

Berichterstatter/-in:  Stadtverordneter Zeidler 
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2. Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VIII/16 

„Praxisgebäude Korbacher Straße 169“ (Behandlung der Anregungen und 

Beschlussfassung als Satzung) 

Vorlage des Magistrats 

- 101.18.418 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

„Dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VIII/16 

„Praxisgebäude Korbacher Straße 169“ wird zugestimmt.  
 

Der Behandlung der Anregungen gemäß Anlage 2 wird zugestimmt.  
 

Der Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VIII/16 „Praxisgebäude Korbacher 

Straße 169“ wird gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB) als Satzung beschlossen.“ 

 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr fasst bei 

Zustimmung: einstimmig 

Ablehnung: -- 

Enthaltung: -- 

den  
 

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu 

fassen: 
 

Dem Antrag des Magistrats betr. Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt 

Kassel Nr. VIII/16 „Praxisgebäude Korbacher Straße 169“ (Behandlung der 

Anregungen und Beschlussfassung als Satzung) , 101.18.418, wird zugestimmt. 

 

Berichterstatter/-in:  Stadtverordneter Hildebrandt 

 

 

3. Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. III/6 

„Landgraf-Karl-Straße 18 und 20“ 

(Behandlung der Anregungen und Beschlussfassung als Satzung) 

Vorlage des Magistrats 

- 101.18.419 - 

 

Antrag 
 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
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„Dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. III/6  

„Landgraf-Karl-Straße 18 und 20“ wird zugestimmt.  
 

Der Behandlung der Anregungen gemäß Anlage 2 wird zugestimmt.  
 

Der Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. III/6 „Landgraf-Karl-Straße 18 und 20“ 

wird gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB) als Satzung beschlossen.“ 

 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr fasst bei 

Zustimmung: einstimmig 

Ablehnung: -- 

Enthaltung: -- 

den  
 

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu 

fassen: 

 

Dem Antrag des Magistrats betr. Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt 

Kassel Nr. III/6 „Landgraf-Karl-Straße 18 und 20“ (Behandlung der Anregungen 

und Beschlussfassung als Satzung), 101.18.419, wird zugestimmt. 

 

Berichterstatter/-in:  Stadtverordneter Beig 

 

 

4. Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. III/5 

„Wasserweg 5“ (Behandlung der Anregungen und Beschlussfassung als 

Satzung) 

Vorlage des Magistrats 

- 101.18.420 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

„Dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. III/5 

„Wasserweg 5“ wird zugestimmt.  

 

Der Behandlung der Anregungen gemäß Anlage 2 wird zugestimmt.  

 

Der Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. III/5 „Wasserweg 5“ wird gemäß  

§ 10 Baugesetzbuch (BauGB) als Satzung beschlossen“ 
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Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr fasst bei 

Zustimmung: einstimmig 

Ablehnung: -- 

Enthaltung: AfD 

den  
 

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu 

fassen: 

 

Dem Antrag des Magistrats betr. Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt 

Kassel Nr. III/5 „Wasserweg 5“ (Behandlung der Anregungen und Beschlussfassung 

als Satzung) , 101.18.420, wird zugestimmt. 

 

Berichterstatter/-in:  Stadtverordneter Dreyer 

 

 

1. stellvertretende Ullrich ruft nun die Tagesordnungspunkte 5 und 11 gemeinsam 

zur Beratung auf. 

 

 

5. Sozialwohnungsquote 

Antrag der Fraktion Kasseler Linke 

- 101.18.247 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

 

Der Magistrat wird beauftragt bei Schaffung von Baurecht und Verkauf von 

städtischem Grund an private Investoren eine Sozialwohnungsquote in Höhe 

von 30% einzuführen, die folgenden Kriterien entspricht: 

 die Quote greift ab der Schaffung von 4 Wohneinheiten 

 die Wohnungen sind so zu vermieten, dass sie den Sätzen der KdU nach SGB 

II und XII entsprechen. 

 die Quote gilt unbefristet 

 10% davon sind für die Sicherung von Wohnraum für Obdachlose festgelegt 

 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr fasst bei 

Zustimmung: Kasseler Linke, Freie Wähler + Piraten 

Ablehnung: SPD, CDU, B90/Grüne, FDP 

Enthaltung: AfD 

den  
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Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu 

fassen: 

 

Der Antrag der Fraktion Kasseler Linke betr. Sozialwohnungsquote, 101.18.247, 

wird abgelehnt. 

 

 

Den Ausschussmitglieder wurde mit der Einladung ein Änderungsantrag der 

Fraktion Freie Wähler + Piraten zum Antrag der Fraktion Kasseler Linke übersandt. 

Dieser wird von Stadtverordnetem Dr. Hoppe, Fraktion Freie Wähler + Piraten, 

begründet. 

 

 

 Änderungsantrag der Fraktion Freie Wähler + Piraten 

 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

 

Der Magistrat wird beauftragt bei Schaffung von Baurecht und Verkauf von 

städtischem Grund an private Investoren eine Sozialwohnungsquote in Höhe 

von 20% einzuführen, die folgenden Kriterien entspricht: 

 die Quote greift ab der Schaffung von 20 Wohneinheiten bei 

Geschossbauten pro verkauftem Grundstück/Plangebiet, 50 

Wohneinheiten bei Einfamilienhäusern. 

 die Quote gilt unbefristet. 

 

Spiegelstrich 2 und 4 wird gestrichen. 

 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr fasst bei 

Zustimmung: AfD, Freie Wähler + Piraten 

Ablehnung: SPD, CDU, B90/Grüne, Kasseler Linke, FDP 

Enthaltung: -- 

den  
 

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu 

fassen: 

 

Der Änderungsantrag der Fraktion Freie Wähler + Piraten zum Antrag der Fraktion 

Kasseler Linke betr. Sozialwohnungsquote, 101.18.247, wird abgelehnt. 
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verteilten Änderungsantrag seiner Fraktion zum Antrag der Fraktion  

Kasseler Linke. 

 

 

 Änderungsantrag der Fraktion B90/Grüne 

 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:  

 

Der Magistrat wird beauftragt, bei Schaffung von Baurecht und Verkauf von 

städtischem Grund an private Investoren ein Konzept zur Einführung einer 

Sozialwohnungsquote bis Mai 2017  in Höhe von 30% einzuführen, die  zu 

erstellen und dabei folgende Kriterien zu berücksichtigen entspricht: 

 

 Finanzierungs- und Umsetzungsstrategien 

 bereits geplante Bauvorhaben 

 die Quote greift ab der Schaffung von 4  Wohneinheiten 

 die Wohnungen sind so zu vermieten, dass sie den Sätze rechtlicher 

Rahmen zur Erfüllung der KdU nach SGB II und XII entsprechen. 

 Abwägung der Vor-und Nachteile einer stadtweit festgesetzten Quote 

vs. einer quartiersbezogenen flexiblen Quote, jeweils ab 8 

Wohneinheiten 

 die Quote gilt unbefristet Absicherung einer möglichst langfristigen 

Mietpreisbindung 

 10% davon sind für die Sicherung von Wohnraum für Obdachlose 

festgelegt 

 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr fasst bei 

Zustimmung: B90/Grüne, Freie Wähler + Piraten 

Ablehnung: SPD, CDU, FDP 

Enthaltung: AfD, Kasseler Linke 

den  
 

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu 

fassen: 

 

Der Änderungsantrag der Fraktion B90/Grüne zum Antrag der Fraktion  

Kasseler Linke betr. Sozialwohnungsquote, 101.18.247, wird abgelehnt. 

 

Berichterstatter/-in:  Stadtverordnete Bock 
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11. Programm für bezahlbaren Wohnraum 

Antrag der SPD-Fraktion 

- 101.18.456 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Der Magistrat wird gebeten darzustellen, wie die Stadt die Schaffung von 

preiswertem Wohnraum unterstützt und künftig noch stärker fördern kann. 

Dem Bau von Wohnraum für junge Familien kommt dabei besondere Bedeutung 

zu. Neben der GWG sind dabei auch andere Wohnungsbaugesellschaften, 

Genossenschaften und private Investoren einzubeziehen. 

Der Magistrat wird aufgefordert, insbesondere auch über die Erfahrungen 

anderer Städte wie Bremen, Hamburg, Freiburg, Marburg, Frankfurt u.a. zu 

berichten, und auch darüber, welche anderen Städte solche Programme planen. 

In diesem Zusammenhang soll auch der Stellenwert einer - ggf. regional oder 

objektbezogenen - sog. Sozialquote bewertet werden, mit dem Ziel, dass in den 

nächsten Jahren neue Sozialwohnungen geschaffen werden können. 

 

Das Ergebnis soll bis Mai 2017 im Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität 

und Verkehr vorgestellt werden. 

 

Stadtverordnete Boczkowski, SPD-Fraktion, begründet den Antrag ihrer Fraktion. 

 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr fasst bei 

Zustimmung: SPD, CDU, B90/Grüne, AfD, FDP 

Ablehnung: -- 

Enthaltung: Kasseler Linke, Freie Wähler + Piraten 

den  
 

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu 

fassen: 

 

Dem Antrag der SPD-Fraktion betr. Programm für bezahlbaren Wohnraum, 

101.18.456, wird zugestimmt. 

 

Berichterstatter/-in:  Stadtverordneter Nölke 
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- 101.18.414 - 

 

Anfrage 
 

Wir fragen den Magistrat: 
 

1. Für wann ist der Umzug der Verwaltung in das Victoria-Gebäude geplant? 

2. Welche Ämter werden dorthin umziehen? 

3. Welche Sanierungsarbeiten sind vor Bezug vorgesehen? 

4. Wie werden die MitarbeiterInnen in die Planung der neuen Büros mit 

einbezogen? 

5. Welche Büroräume sind dort vorgesehen (Großraumbüros etc.)? 

6. Wie viele Sozialräume wird es dort geben? 

7. Welche Schadstoffmessungen wurden dort durchgeführt? 

8. Welche Maßnahmen sind gegen die Schadstoffe geplant? 

9. Wie hoch ist die Schadstoffbelastung im Victoria-Gebäude? 

10. Welche Nutzung ist für die Tiefgarage vorgesehen und welche 

Sanierungsmaßnahmen sind geplant? 

11. Welche langfristige Nutzung ist für das Victoria-Gebäude vorgesehen? 

 

Stadtbaurat Nolda beantwortet die Anfrage sowie die Nachfragen der 

Ausschussmitglieder. Er sagt die schriftliche Antwort als Anlage zur Niederschrift 

zu. 
 

Nach Beantwortung durch Stadtbaurat Nolda erklärt 1. stellvertretende 

Vorsitzende Ullrich die Anfrage für erledigt. 

 

 

7. Fernbusbahnhof 

Anfrage der AfD-Fraktion 

- 101.18.423 - 

 

Anfrage 
 

Wir fragen den Magistrat: 
 

Bitte nennen Sie namentlich den von Ihnen, in der Präsentation zur 

Standortuntersuchung des Fernbusbahnhofs vom 29.09.2016, zitierten 

Gutachter. 

In der protokollierten Präsentation wird als Quelle des Schaubilds auf Seite 22 

nur „Bewertungsmodell Gutachter“ genannt, des Weiteren als durchführendes 

Planungsbüro StadtLandBahn aus Boppart. 
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Tiefbauamtes wird die Anfrage als erledigt erklärt (siehe Anlage zur 

Niederschrift). 

 

 

8. Schutz vor Lärm- und Schadstoffbelastung an den BAB A 44 und A 49 

Anfrage der SPD-Fraktion 

- 101.18.426 - 

 

Abgesetzt 

 

 

9. Liniennetzreform ergänzen - Nahverkehr stärken 

Antrag der Fraktion Kasseler Linke 

- 101.18.429 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

 

1. Die Liniennetzreform in der überarbeiteten KVG Version vom 21.10.2016 

wird mit folgenden Ergänzungen umgesetzt: 
 

 Ihringshäuser Str.: Linie 6 (zusätzlich zur Linie 3) 30 min Takt auch 

werktags von 20:00 bis 24:00 Uhr und samstags auch von 7:00 bis 10:00 

und sonntags ab 9:00 bis 24:00 Uhr (wie andere Netzebene 1). 

 Linie 7: Samstags von 7:00 bis 20:00 und sonntags von 9:00 bis 20:00 bis 

Bhf. Wilhelmshöhe 

 Verdichteter Takt auf Netzebene 1: samstags bereits mindestens ab 7:00 

Uhr (statt ab 8:00 Uhr) und sonntags bereits ab 09:00 Uhr (statt ab 10:00) 

 Erschließung der oberen Wilhelmshöher Allee (ab Bahnhof Wilhelmshöhe) 

samstags und sonntags bereits ab 6:00 Uhr im 30 min Takt 

 Erschließung des Lindenbergs mit Bus: Führung der Linie 35 über 

Ochshäuser Straße zum Leipziger Platz und Nachbesserung am Abend und 

am Sonntag 

 Barrierefreies Anbot für die AST en; 90er ASTen: sonntags Angebot von 

10:00 bis 24:00 Uhr 

 

2. Als Einstieg in den Ausbau des Kasseler ÖPNV ergeht an die KVG der 

Planungsauftrag für eine Straßenbahnverbindung im Korridor 

Rothenditmold-Harleshausen.  

 

3. Die KVG wird von der Stadt Kassel als Eigentümerin finanziell in 

notwendigem Maße ausgestattet, um ein entsprechend der vorstehenden 

Vorgaben gestaltetes Liniennetz betreiben zu können.  
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Stadtverordneter Dr. Hoppe, Fraktion Freie Wähler + Piraten, macht einen 

Änderungsvorschlag, der von Stadtverordneter Bock, Fraktion Kasseler Linke, 

übernommen wird. 

 

 

 Geänderter Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

 

1. Die Liniennetzreform in der überarbeiteten KVG Version vom 21.10.2016  

       wird mit folgenden Ergänzungen umgesetzt: 

 

 Ihringshäuser Str.: Linie 6 (zusätzlich zur Linie 3) 30 min Takt auch 

werktags von 20:00 bis 24:00 Uhr und samstags auch von 7:00 bis 10:00 

und sonntags ab 9:00 bis 24:00 Uhr (wie andere Netzebene 1). 

 Linie 7: Samstags von 7:00 bis 20:00 und sonntags von 9:00 bis 20:00 bis 

Bhf. Wilhelmshöhe 

 Verdichteter Takt auf Netzebene 1: samstags bereits mindestens ab 7:00 

Uhr (statt ab 8:00 Uhr) und sonntags bereits ab 09:00 Uhr (statt ab 10:00) 

 Erschließung der oberen Wilhelmshöher Allee (ab Bahnhof Wilhelmshöhe) 

samstags und sonntags bereits ab 6:00 Uhr im 30 min Takt 

 Erschließung des Lindenbergs mit Bus: Führung der Linie 35 über 

Ochshäuser Straße zum Leipziger Platz und Nachbesserung am Abend und 

am Sonntag 

 Barrierefreies Anbot für die AST en; 90er ASTen: sonntags Angebot von 

10:00 bis 24:00 Uhr 

 Das AST 94 wird durch eine Buslinie ersetzt 

 

2. Als Einstieg in den Ausbau des Kasseler ÖPNV ergeht an die KVG der 

Planungsauftrag für eine Straßenbahnverbindung im Korridor 

Rothenditmold-Harleshausen.  

 

3. Die KVG wird von der Stadt Kassel als Eigentümerin finanziell in 

notwendigem Maße ausgestattet, um ein entsprechend der vorstehenden 

Vorgaben gestaltetes Liniennetz betreiben zu können.  

 

 

Stadtverordneter Dreyer, AfD-Fraktion, beantragt Punkt 2 getrennt abzustimmen. 

 

 

Ziffer 2 des Antrages wird einzeln zur Abstimmung gestellt. 
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Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr fasst bei 

Zustimmung: AfD, Kasseler Linke, Freie Wähler + Piraten 

Ablehnung: SPD, CDU, FDP 

Enthaltung: B90/Grüne 

den  
 

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu 

fassen: 
 

Punkt 1 und 3 des geänderten Antrages der Fraktion Kasseler Linke  

betr. Liniennetzreform ergänzen - Nahverkehr stärken, 101.18.429, wird 

abgelehnt. 

 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr fasst bei 

Zustimmung: Kasseler Linke, Freie Wähler + Piraten 

Ablehnung: SPD, CDU, FDP 

Enthaltung: B90/Grüne, AfD 

den  
 

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu 

fassen: 
 

Punkt 2 des geänderten Antrages der Fraktion Kasseler Linke  

betr. Liniennetzreform ergänzen - Nahverkehr stärken, 101.18.429, wird 

abgelehnt. 
 

Berichterstatter/-in:  Stadtverordneter Dr. Hoppe 

 

 

10. Erstellung eines Nutzungskonzeptes von kooperativen Systemen für den 

Schwerverkehr 

Antrag der SPD-Fraktion 

- 101.18.433 - 

 

Antrag 
 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Magistrat wird gebeten, ein Nutzungskonzept von kooperativen Systemen 

für den Schwerverkehr zu erstellen. Durch die technischen Möglichkeiten soll 

das sogenannte vernetzte Fahren dazu beitragen, negative Umweltwirkungen 
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Mögliche Projektziele sollen sein: 

 

1. Eine Verknüpfung mit dem Autobahnleitsystem, um Verkehr in der Stadt zu 

vermeiden. 

2. Eine dynamische Optimierung der LKW-Routenführung zur Verminderung 

von Lärm- und Schadstoffbelastung. 

3. Eine automatische Erkennung von LKW-Pulks an Ampelanlagen, um die 

Schaltung anzupassen und zu optimieren. 

4. Eine Kooperation mit den Logistik- und Wirtschaftsunternehmen und deren 

Interessenvertretungen am Standort. 
 

Das Konzept soll im Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr 

vorgestellt werden. 

 

Stadtverordneter Hartmann, SPD-Fraktion, begründet den Antrag seiner Fraktion. 

Stadtbaurat Nolda nimmt gemeinsam mit Herrn Dr. Förster, Leiter 

Straßenverkehrs- und Tiefbauamt, Stellung zu dem Antrag. 

 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr fasst bei 

Zustimmung: einstimmig 

Ablehnung: -- 

Enthaltung: Kasseler Linke 

den  
 

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu 

fassen: 

 

Dem Antrag der SPD-Fraktion betr. Erstellung eines Nutzungskonzeptes von 

kooperativen Systemen für den Schwerverkehr, 101.18.433, wird zugestimmt. 

 

Berichterstatter/-in:  Stadtverordnete Boczkowski 

 

 

Ende der Sitzung: 18:58 Uhr 

 

 

 

 

Petra Ullrich Andrea Herschelmann 

1. stellvertretende Vorsitzende Schriftführerin 



Magistrat 

-VI-/-63- 

 

9. Januar 2017 
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Vorlage Nr. 101.18.417 

 

 

Durchführungsvertrag zum Vorhabenbezogenen Bebauungsplan der Stadt Kassel 

Nr. VIII/16 „Praxisgebäude Korbacher Straße 169“  

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtbaurat Christof Nolda 

 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

„Dem Abschluss des Durchführungsvertrages nach § 12 Baugesetzbuch (BauGB) 

zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VIII/16 

„Praxisgebäude Korbacher Straße 169“ zwischen der Ortho-Immo GbR sowie 

Herrn Karsten Pfeiffer und der Stadt Kassel wird zugestimmt.“ 

 

Begründung: 

 

Die Begründung der Vorlage (Anlage 1) und der Durchführungsvertrag (Anlage 2) 

sind beigefügt. 

 

Die Bau- und Planungskommission und der Magistrat haben in ihren Sitzungen am 

14. Dezember 2016 und 9. Januar 2017 der Vorlage zugestimmt. 

 

 

 

Bertram Hilgen 

Oberbürgermeister 



Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz Anlage 1 
�erl2195 

 
 
 
 
 

 

 

Durchführungsvertrag zum Vorhabenbezogenen Bebauungsplan der Stadt Kassel  

Nr. VIII/16 „Praxisgebäude Korbacher Straße 169“ 

 
 
 
 
Begründung der Vorlage 

 
Auf Antrag der Vorhabenträger, der Ortho-Immo GbR sowie Herrn Karsten Pfeiffer, vom 
13.10.2015 wird zur Realisierung eines Praxisgebäudes inkl. der notwendigen Erschließun-
gen auf dem Areal nördlich des alten Bahnhofes Nordshausen ein vorhabenbezogener Be-
bauungsplan gemäß § 12 BauGB aufgestellt. Das Praxisgebäude soll als Diagnostik- und 
Therapiezentrum (u.a. Physiotherapie, Orthopädie) betrieben werden und somit einer nach-
haltigen medizinischen Versorgung der Bevölkerung dienen. 
 
Bestandteil des Bebauungsplanes ist gemäß § 12 Abs. 1 BauGB auch der Durchführungsver-
trag. Im Rahmen dieses Vertrages haben sich die Vorhabenträger zur Übernahme aller not-
wendigen Erschließungs- und Planungskosten verpflichtet. Weiterhin ist die Art und Weise 
der Umsetzung der Begrünungs- und Erschließungsmaßnahmen sowie dezidierte Regelun-
gen zum Umgang artenschutzrechtlicher Belange im Vertragswerk verbindlich geregelt.  
 
Das Projekt soll zeitnah realisiert werden. Der Vorhabenträger verpflichtet sich daher im vor-
liegenden Vertrag, spätestens sechs Monate nach Bestandskraft der Genehmigung mit dem 
Vorhaben zu beginnen und es innerhalb von vierundzwanzig Monaten fertig stellen.  
   
   
   
gez.   
Mohr   
   
Kassel, 24. November 2016 
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Durchführungsvertrag  

zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan der Stadt Kassel  

Nr. VIII/16 „Praxisgebäude Korbacher Straße 169“  

gemäß § 12 Baugesetzbuch 

Zwischen Stadt Kassel 

vertreten durch den Magistrat  

Obere Königsstraße 8,  

34112 Kassel 

- nachfolgend „Stadt" genannt - 

 

und Ortho-Immo GbR 

Am Hospital 11 

34560 Fritzlar  

vertreten durch Dr. Marco Spielmann 

- nachfolgend „Vorhabenträger 1“ genannt - 

 

und  Karsten Pfeiffer 

Am Mühlenwinkel 5 

34132 Kassel 

vertreten durch Karsten Pfeiffer 

- nachfolgend „Vorhabenträger 2“ genannt - 

 
Vorhabenträger 1 und Vorhabenträger 2 werden nachfolgend „Vorhabenträger“ genannt 
 
 

Präambel 

Die Vorhabenträger beabsichtigen auf dem ca. 1.775 m² großen Grundstück an der Korbacher Straße, 

Gemarkung Oberzwehren, Flur 2, Flurstücke 64/5 (teilw.), 115/63 (teilw.), 135/64, 136/64 sowie 137/64,  

die Voraussetzungen zur Errichtung eines Praxisgebäudes mit privater Erschließungsstraße am Orts-

eingang von Nordshausen zu schaffen. Zu diesem Zweck haben die Vorhabenträger der Stadt einen 

Vorhaben- und Erschließungsplan vorgelegt und beantragt, einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan 

aufzustellen. Die Vorhabenträger verpflichten sich zur Durchführung des Vorhabens und der Erschlie-

ßungsmaßnahme sowie zur Tragung der Planungs- und Erschließungskosten. Von der Stadtverordne-

tenversammlung der Stadt Kassel wurde am 12.09.2016 die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Be-

bauungsplanes Nr. VIII/16 "Praxisgebäude Korbacher Straße 169" beschlossen. Der Bebauungsplan 

soll gemäß § 12 Baugesetzbuch (BauGB) aufgestellt und im beschleunigten Verfahren nach § 13 a 

BauGB durchgeführt werden. 

Der Flächennutzungsplan der Stadt Kassel wird für den Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Be-

bauungsplanes nach dessen Rechtskraft gemäß § 13 a Abs. 2 Nr. 2 BauGB im Wege der Berichtigung 

angepasst. 
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§ 1 

Gegenstand des Vertrages 

1. Gegenstand dieses Vertrages sind die Planung und die Durchführung des Vorhabens Neubau 

eines Praxisgebäudes mit zwei- bzw. drei Vollgeschossen, die Erschließung des Grundstückes, 

(soweit nicht bereits vorhanden) und die Herstellung von 24 Stellplätzen auf dem Grundstück so-

wie die Anlage und Gestaltung der Außenflächen. Die Grundlage für die Umsetzung des Vorha-

bens ist der Vorhaben- und Erschließungsplan sowie der vorhabenbezogene Bebauungsplan der 

Stadt Kassel Nr. VIII/16 „Praxisgebäude Korbacher Straße 169“. 

2. Das Vertragsgebiet umfasst die in der Präambel dieses Vertrags genannten Flurstücke, die im 

Vorhaben- und Erschließungsplan (Anlage 1) sowie im vorhabenbezogenen Bebauungsplan (An-

lage 2) als umgrenzter Geltungsbereich enthalten sind.  

 
 

§ 2 

Bestandteile des Vertrages 

Bestandteile des Vertrages sind: 

a) der Vorhaben- und Erschließungsplan in der Fassung vom 22.11.2016 (Anlage 1) und  

b) der vorhabenbezogene Bebauungsplan in der Fassung vom 22.11.2016 (Anlage 2). 
 
 

§ 3 

Bebauungsplan 

Die Vorhabenträger werden den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. VIII/16 „Praxisgebäude Kor-

bacher Straße 169“ auf ihre Kosten erstellen. Die Erarbeitung des Bebauungsplanes erfolgt in Abstim-

mung mit der Stadt. Die Durchführung des Aufstellungsverfahrens obliegt der Stadt. 
 
 

§ 4 

Beschreibung des Vorhabens 

Die Vorhabenträger verpflichtet sich auf dem Grundstück Korbacher Straße 169 ein zwei- bzw. dreige-

schossiges Praxisgebäude mit Flachdach zu errichten. 15 Kfz-Stellplätze werden im westlichen und 9 

Kfz-Stellplätze im östlichen Grundstücksbereich untergebracht. Alle Freiflächen werden gärtnerisch an-

gelegt und gepflegt. Die z. Z. auf dem Grundstück stehenden Laubbäume werden soweit möglich in das 

Freiflächenkonzept integriert bzw. durch Neuanpflanzungen ersetzt. 

Die Zufahrt zum Grundstück wird über eine private Erschließung mit Anschluss an die Korbacher Stra-

ße gesichert, die mit einem Geh-, Fahr- und Leitungsrecht für die südlich vorhandenen Anliegergrund-

stücke belegt wird. 

Das Gebäude wird an die städtischen Ver- und Entsorgungsleitungen angeschlossen.  
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§ 5 

Begrünungsmaßnahmen 

1. Die Vorhabenträger verpflichten sich, die im vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. VIII/16 „Pra-

xisgebäude Korbacher Straße 169“ festgesetzten Begrünungsmaßnahmen auf ihre Kosten durch-

zuführen.  

2. Die Begrünungsmaßnahmen sind spätestens in der nach Fertigstellung des Vorhabens folgenden 

Pflanzperiode auszuführen (spätestens ein Jahr nach Fertigstellung des Bauvorhabens). 

3. Die Vorhabenträger verpflichten sich, die Vorgaben der DIN 18920 „Schutz von Bäumen, Pflanzbe-

ständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen" einzuhalten. 

4. Die Vorhabenträger verpflichten sich, eine gesonderte Nutzungsvereinbarung bezüglich der Inan-

spruchnahme der etwa 77 m² großen Teilfläche der städtischen Straßenparzelle Flurstück 69/4, 

Flur 2, Gemarkung Oberzwehren durch Rasenansaat, Gehölzanpflanzungen, für die Gehwegbefes-

tigung und Herstellung der fußläufigen Hauserschließung (, Fahrradstellplätze am Eingang und 

dgl.) sowie zur Regelung notwendiger Pflegemaßnahmen mit dem Straßenverkehrs- und Tiefbau-

amt der Stadt Kassel abzuschließen. Die Teilfläche des Flurstücks 69/4 muss auch weiterhin für öf-

fentliche Verkehrszwecke zur Verfügung stehen.  

 

§ 6 

Bodenordnung 

1. Sollte die Teilfläche der städtischen Straßenparzelle Flurstück 69/4, Flur 2, Gemarkung Oberzweh-

ren nicht mehr für öffentliche Verkehrszwecke benötigt werden, verständigt sich der Eigentümer 

des angrenzenden Grundstücks Korbacher Straße 169 mit der Stadt Kassel über eine eigentums-

rechtliche Regelung oder den Abschluss einer Vereinbarung über die dauerhafte Nutzung dieser 

Fläche. 

2. Sollten im Rahmen der Umsetzung des Bebauungsplans Nr. VIII/14 „Nördlicher Ortsrand Nords-

hausen“ an der Korbacher Straße Lage- bzw. Querschnittsänderungen erforderlich werden, sind 

eigentumsrechtliche Regelungen mit dem Eigentümer des Grundstücks Korbacher Straße 169 er-

forderlich. 

3. Für das Vordach, das in einer Tiefe von 80 cm in die städtische Straßenparzelle Flurstück 69/4 

auskragt, ist mit dem Liegenschaftsamt der Stadt Kassel ein Gestattungsvertrag entsprechend der 

Tarifordnung für die bürgerlich-rechtliche Nutzung an öffentlichen Straßen in der Stadt Kassel ab-

zuschließen.  

 

§ 7 

Artenschutz 

Die Vorhabenträger verpflichten sich, in Anlehnung an Kapitel 8.3 des Artenschutzbeitrages zum Vor-

haben "Praxisgebäude Korbacher Straße 169", erstellt durch Dipl.-Biol. Torsten Cloos, Neuendorfer Str. 

8, 34286 Spangenberg am 12.05.2016, folgende Maßnahmen durchzuführen: 

1. Ausbringen von 14 Nistkästen (4 Groß- und 4 Kleinmeisen- sowie 2 Halbhöhlenbrüterkästen, 2 Gar-

tenbaumläuferkästen und 2 Kleiberkästen). 

2. Entfernung der innerhalb der Pflanzbindungsfläche (Festsetzung Nr. 1.6) vorhandenen Spitzahorn-

Baumsämlinge sowie der Liguster-Gehölze. 

3. Nachpflanzung von Heckenstrukturen innerhalb der Fläche mit Bindung zum Anpflanzung (siehe 

Festsetzung Nr. 1.6.1), z.T. als Mischung zwischen einer sofort nutzbaren Totholzhecke (Benjeshe-

cke) und gezielten Anpflanzungen von durch die Vogelwelt nutzbaren Straucharten entsprechend 

des Hinweises Nr. 10 im vorhabenbezogenen Bebauungsplan. 

4. Die aufgeführten CEF-Maßnahmen müssen in der auf die Entfernung der Gehölze folgenden Brut-

saison wirksam sein und sind mit der Unteren Naturschutzbehörde abzustimmen. 
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§ 8 

Regelungen zur Anpassung an öffentliche Verkehrsflächen 

1. Anpassungsarbeiten im Rahmen des Vorhabens (Kreuzungsbereiche, Gehweganpassungen, 

Bordabsenkungen, etc.), die zur Erschließung des Vorhabens an die öffentliche Verkehrsfläche 

notwendig werden, sind im Vorfeld beim Straßenbaulastträger zu beantragen. Der Bestand ist zu 

dokumentieren. 

2. Die Zufahrt zur Korbacher Straße ist so anzuordnen, dass ausreichend große Sichtfelder auf den 

Gehweg und nach Richtlinie für die Anlage von Stadtstraßen (RASt, Abschnitt 6.3.9) auf die Fahr-

bahn dauerhaft freigehalten werden. 

3. Die zukünftige Zufahrt ist nach RASt (RASt, Bild 115, Gehwegüberfahrt) so auszubilden, dass der 

Gehweg Vorrang hat. 

4. Die Kosten für die Anpassungsarbeiten und die zur verkehrlichen Erschließung notwendigen Ver-

änderungen sind durch den Vorhabenträger zu übernehmen. Der Bestand ist entsprechend zu do-

kumentieren. 

 

§ 9 

Nutzungsregelung 
Die Vorhabenträger verpflichten sich eine Nutzungsregelung bezüglich der privaten Nutzung der etwa 

77 m² großen Teilfläche der städtischen Straßenparzelle Flurstück 69/4, Flur 2, Gemarkung Oberzweh-

ren, insbesondere im Hinblick vorgesehener Pflanzungen und Einbauten (, Fahrradständer) im Stra-

ßengrundstück, mit dem Straßenverkehrs- und Tiefbauamt der Stadt Kassel abzuschließen. Die Teilflä-

che des Flurstücks 69/4 muss auch weiterhin für öffentliche Verkehrszwecke zur Verfügung stehen. 

 
 

§ 10 

Durchführungsverpflichtung und Finanzierung 

1. Die Vorhabenträger verpflichten sich zur Realisierung des Vorhabens nach den Regelungen dieses 

Vertrages, dem Vorhaben- und Erschließungsplan sowie den Festsetzungen des vorhabenbezoge-

nen Bebauungsplanes und zur Übernahme aller Kosten, die aus den Verpflichtungen dieses Ver-

trages entstehen. Eine Kostenübernahme oder Kostenbeteiligung der Stadt Kassel erfolgt nicht. 

Das gilt sowohl für die Planungs- als auch die Baukosten. 

2. Die Vorhabenträger verpflichten sich, spätestens drei Monate nach Inkrafttreten der Satzung über 

den vorhabenbezogenen Bebauungsplan einen vollständigen und genehmigungsfähigen Bauantrag 

für das Vorhaben einzureichen. Sie werden spätestens sechs Monate nach Bestandskraft der Ge-

nehmigung mit dem Vorhaben beginnen und es innerhalb von vierundzwanzig Monaten fertig stel-

len. Die Fertigstellung des Vorhabens ist durch Vorlage einer Bauabnahmebescheinigung nachzu-

weisen. 

 
 

§ 11 

Unabhängigkeit der Entscheidungsfreiheit der Stadt 

Die Vertragsparteien sind sich darüber einig, dass die Unabhängigkeit und Entscheidungsfreiheit der 

Stadt insbesondere im Hinblick auf die planerische Abwägung gemäß § 1 Abs. 7 BauGB gewahrt ist.  

Die städtischen Gremien sind in ihrer Entscheidung zum Satzungsbeschluss ungebunden. 
 
 

§ 12 

Veräußerung der Grundstücke, Rechtsnachfolge 
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Die Vorhabenträger verpflichten sich, die in diesem Vertrag vereinbarten Pflichten und Bindungen 

Rechtsnachfolgern mit Weitergabeverpflichtung zu übertragen. Die heutigen Vorhabenträger haften der 

Stadt als Gesamtschuldner für die Erfüllung des Vertrages neben etwaigen Rechtsnachfolgern, soweit 

die Stadt sie nicht ausdrücklich aus dieser Haftung entlässt. Ein Wechsel der Vorhabenträger bedarf 

gemäß § 12 Abs. 5 BauGB der Zustimmung der Stadt. 
 
 

§ 13 

Haftungsausschluss 

1. Gemäß § 1 Abs. 3 BauGB entsteht aus diesem Vertrag der Stadt keine Verpflichtung zur Aufstel-

lung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes. Eine Haftung der Stadt für etwaige Aufwendun-

gen der Vorhabenträger, die diese im Hinblick auf die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebau-

ungsplanes tätigen, ist ausgeschlossen. 

2. Für den Fall der Aufhebung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes gemäß § 12 Abs. 6 BauGB 

oder dessen Änderung können Ansprüche gegen die Stadt nicht geltend gemacht werden. Dies gilt 

auch für den Fall, dass sich die Unwirksamkeit des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes im Ver-

lauf eines gerichtlichen Streitverfahrens herausstellen sollte. 

 
 

§ 14 

Schlussbestimmungen 

1. Vertragsänderungen oder -ergänzungen bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform. 

Nebenabreden bestehen nicht. Der Vertrag ist dreifach ausgefertigt. Die Stadt und die Vorha-

benträger erhalten je eine Ausfertigung. 

2. Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen berührt die Wirksamkeit der übrigen Regelungen 

dieses Vertrages nicht. Die Vertragsparteien verpflichten sich, unwirksame Bestimmungen durch 

solche zu ersetzen, die dem Sinn und Zweck des Vertrages rechtlich und wirtschaftlich entspre-

chen. 
 
 

§ 15 

Inkrafttreten des Vertrages 

Der Vertrag tritt mit der Unterzeichnung durch die Vertragspartner in Kraft. 
 
 
 
 
 

 

Kassel, den Kassel, den 

 

gez. 

……………………………………… 

 

gez. 

……………………………………… 

Dr. Marco Spielmann 

Ortho-Immo GbR 

Karsten Pfeiffer 

 

  
 
 
 
 
 
 

Kassel, den Kassel, den 
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……………………………………… 

 

……………………………………… 

Bertram Hilgen Christof Nolda 

Oberbürgermeister 

Stadt Kassel - Magistrat 

Stadtbaurat 

Stadt Kassel - Magistrat 
 
 
 
 

___________________ ____________________ 

Mohr 

(-63-) 

Büsscher 

(-631-) 
 
 
 
 

Anlagen: 

Nr. 1 Vorhaben- und Erschließungsplan in der Fassung vom 22.11.2016 

Nr. 2 vorhabenbezogener Bebauungsplan in der Fassung vom 22.11.2016 



























Magistrat 

-VI-/-63- 

 

23. Januar 2017 

1 von 1 
Vorlage Nr. 101.18.418 

 

 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VIII/16 

„Praxisgebäude Korbacher Straße 169“ 

(Behandlung der Anregungen und Beschlussfassung als Satzung)  

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtbaurat Christof Nolda 

 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

„Dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VIII/16 

„Praxisgebäude Korbacher Straße 169“ wird zugestimmt.  

 

Der Behandlung der Anregungen gemäß Anlage 2 wird zugestimmt.  

 

Der Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VIII/16 „Praxisgebäude Korbacher 

Straße 169“ wird gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB) als Satzung beschlossen.“ 

 

Begründung: 

 

Die Begründung der Vorlage (Anlage 1), die Behandlung der Anregungen  

(Anlage 2), die Begründung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan (Anlage 3), 

der Vorhaben- und Erschließungsplan (Anlage 4) sowie die Festsetzungen des 

Bebauungsplanes (Anlage 5) sind beigefügt. 

 

Der Ortsbeirat Nordshausen hat die Vorlage zu seiner Sitzung am 12. Januar 2017 

behandelt. 

 

Die Bau- und Planungskommission und der Magistrat haben in ihren Sitzungen am 

14. Dezember 2016 und 23. Januar 2017 der Vorlage zugestimmt. 

 

 

 

Bertram Hilgen 

Oberbürgermeister 



Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz Anlage 1 
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Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VIII/16  

„Praxisgebäude Korbacher Straße 169“ 

(Behandlung der Anregungen und Beschlussfassung als Satzung) 

 
 
 
 
Begründung der Vorlage 

 
Anlass und Ziel 

Die Vorhabenträger beabsichtigen, auf dem Areal nördlich des alten Bahnhofes Nordshausen 
ein Praxisgebäude inkl. der notwendigen Erschließungen zu errichten. Das Praxisgebäude soll 
als Diagnostik- und Therapiezentrum (u.a. Physiotherapie, Orthopädie) betrieben werden 
und soll somit einer nachhaltigen medizinischen Versorgung der Bevölkerung dienen.  

Zur geordneten städtebaulichen Entwicklung des Bereiches an der Korbacher Straße ist die 
Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzung unter besonderer Berücksichtigung der 
örtlichen Gegebenheiten erforderlich. Das Vorhaben entspricht den Planungszielen des der-
zeit in Aufstellung befindlichen Bebauungsplanes Nr. VIII/14 „Nördlicher Ortsrand Nords-
hausen“. Um eine Verfahrensbeschleunigung für das Vorhaben erreichen zu können, wurde 
aber die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes gemäß § 12 BauGB not-
wendig. 

Es ist eine straßenorientierte Bebauung mit einer im südlichen Grundstücksteil verbleibenden 
zusammenhängenden Freifläche vorgesehen. Diese kann als qualitätsvolle, vom Straßenver-
kehr abgewandte Außenanlagen genutzt werden und bietet zugleich weiterhin ein Mindest-
maß an ökologischer Funktionalität. Darüber hinaus kann durch Rodung der Fläche und 
durch die vorgesehene Positionierung des Baukörpers zum einen der Blick auf das denkmal-
geschützte Bahnhofsgebäude freigestellt werden zum anderen können Bahnhof und Praxis-
gebäude durch die Nähe städtebaulich korrespondieren, was zu einer Aufwertung des Orts-
bildes führen wird.  

Es ist ein 2- bis 3-geschossiges Gebäude mit Flachdach geplant. Das 3. Geschoss verspringt 
auf der Westseite um 5,1 m, um in Richtung ehem. Nordshäuser Bahnhof zu vermitteln, und 
bildet eine Dachterrasse aus. Die Oberkante dieser Absturzsicherung gegenüber dem Erdreich 
beträgt 7,4 m. Das Dach des 3. OG ist 9,6 m über Gelände. Die Technikaufbauten ragen max. 
0,75 m über das Dach hinaus. Die Grundfläche des Gebäudes beträgt 330,8 m2 

Die Lochfassade des Kubus erhält eine leicht getönte Putzoberfläche. Das liegende L als Ge-
staltungselement hebt sich sowohl in der Oberflächenbeschaffenheit als auch der Farbge-
bung vom Kubus ab. Dies dient als Erkennungsmerkmal des gesamten Praxiskomplexes. Das 
zurückspringende 3. OG besteht aus einem Wechsel von hochformatigen Fenstern und ge-
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schlossenen Wandscheiben. Der nördlich gelegene Eingang erhält ein leicht auskragendes 
Vordach. 
 

Verfahren 

Die Vorhabenträger haben mit Schreiben vom 13.10.2015 gemäß § 12 Baugesetzbuch 
(BauGB) einen Antrag auf Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes gestellt, 
und sich zur Tragung der Planungs-, Bau- und Erschließungskosten sowie zur Übernahme 
der Kosten zur Durchführung des Verfahrens und der erforderlichen Gutachten verpflichtet. 
Des Weiteren erklärten die Vorhabenträger, dass sie bereit und in der Lage sind, auf der 
Grundlage der abgestimmten Planung das Vorhaben durchzuführen. Der Bebauungsplan 
wird im beschleunigten Verfahren gemäß § 13 a BauGB durchgeführt. 

 

Die Planungen zum Neubau des Praxisgebäudes wurden am 05.11.2016 sowie am 
21.01.2016 dem Gestaltbeirat der Stadt Kassel vorgestellt. Auf Grundlage der Empfehlungen 
wurde der Vorhaben- und Erschließungsplan in Abwägung der städtebaulichen Belange er-
arbeitet. 

Dem Ortsbeirat Nordshausen wurde bereits frühzeitig in seiner Sitzung am 16.10.2014 die 
ersten Entwurfsüberlegungen der Planung vorgestellt. Am 19.05.2016 wurde zudem der 
ausgearbeitete Entwurf nochmals präsentiert. Die Planung wurde positiv aufgefasst.  

Die von der Planung berührten Behörden und Träger öffentlicher Belange wurden gemäß §4 
Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom 26.09.2016 bis einschl. 28.10.2016 beteiligt. Bedenken 
wurden nicht geäußert. 

Die öffentliche Auslegung gem. §3 Abs. 2 BauGB erfolgte vom 26.09.2016 bis einschl. 
28.10.2016. Von Seiten der Öffentlichkeit wurden keine Stellungnahmen abgegeben. 

 

Durchführungsvertrag 

Zum Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. VIII/16 "Praxisgebäude 
Korbacher Straße 169" der Stadt Kassel besteht zwischen dem Magistrat der Stadt Kassel 
und den Vorhabenträgern ein Durchführungsvertrag. Im Rahmen dieses Vertrages haben sich 
die Vorhabenträger zur befristeten Durchführung des Vorhabens sowie zur Übernahme aller 
notwendigen Erschließungs- und Planungskosten verpflichtet. Weiterhin ist die Art und Wei-
se der Umsetzung der Begrünungs- und Erschließungsmaßnahmen sowie dezidierte Rege-
lungen zum Umgang artenschutzrechtlicher Belange im Vertragswerk verbindlich geregelt. 
 
   
   
   
gez.   
Mohr   
   
Kassel, 29. November 2016 



























































































































Magistrat 

-VI-/-63- 

 

9. Januar 2017 

1 von 1 
Vorlage Nr. 101.18.419 

 

 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. III/6 

„Landgraf-Karl-Straße 18 und 20“ 

(Behandlung der Anregungen und Beschlussfassung als Satzung) 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtbaurat Christof Nolda 

 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

„Dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. III/6  

„Landgraf-Karl-Straße 18 und 20“ wird zugestimmt.  

 

Der Behandlung der Anregungen gemäß Anlage 2 wird zugestimmt.  

 

Der Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. III/6 „Landgraf-Karl-Straße 18 und 20“ 

wird gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB) als Satzung beschlossen.“ 

 

Begründung: 

 

Die Begründung der Vorlage (Anlage 1), die Behandlung der Anregungen  

(Anlage 2), die Begründung zum Bebauungsplanentwurf (Anlage 3), die textlichen 

Festsetzungen (Anlage 4), eine unmaßstäbliche Verkleinerung des 

Bebauungsplanes (Anlage 5), sowie der Vorhaben- und Erschließungsplan  

(Anlage 6) sind als Anlagen beigefügt. 

 

Der Ortsbeirat Bad Wilhelmshöhe hat die Vorlage in seiner Sitzung am  

15. Dezember 2016 behandelt. Die Bau- und Planungskommission und der 

Magistrat haben in ihren Sitzungen am 22. November 2016 und 9. Januar 2017 

der Vorlage zugestimmt. 

 

 

 

Bertram Hilgen 

Oberbürgermeister 
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Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. III/6  
„Landgraf-Karl-Straße 18 und 20“ 
(Behandlung der Anregungen und Beschlussfassung als Satzung) 
 
 
 
Begründung der Vorlage 
 
 
Anlass, Ziel und Inhalt der Planung 
 
Der Vorhabenträger die Immo-Projekt Landgraf-Karl-Str. 18 - 20 GmbH & Co. KG aus Kassel 
hat die gegenwärtig durch sanierungsbedürftige Einfamilienwohnhäuser bebauten 
Grundstücke in der Landgraf-Karl-Straße 18 und 20 im Frühjahr 2015 erworben. Es ist 
beabsichtigt, nach Abriss der beiden substanzschwachen Gebäude ein Mehrfamilien-
Wohnhaus mit insgesamt 11 Wohneinheiten zu errichten. Die Grundstücke liegen im Bereich 
des seit dem 22.12.2005 rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. III/67 „Landgraf-Karl-Straße“ 
der Stadt Kassel mit einer Ausweisung als Sondergebiet Klinik. Ziel dieses Bebauungsplanes 
war u. a., dem hier ansässigen Blaukreuz-Zentrum eine Entwicklung am Standort 
planungsrechtlich zu ermöglichen. Dieses Ziel wird nicht mehr verfolgt. Eine Umwidmung des 
Sondergebietes zum Zweck der Wohnnutzung ist erforderlich. 
 
Um das beschriebene Vorhaben planungsrechtlich abzusichern wurde die Aufstellung eines 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes gemäß § 12 BauGB erforderlich, der im beschleunigten 
Verfahren gemäß § 13a BauGB durchgeführt wurde. 
 
Die vorgesehene dreigeschossige Bebauung mit Staffelgeschoss und maximaler Firsthöhe fügt 
sich städtebaulich verträglich in die Umgebung ein. Die Gebäudekubatur erzeugt eine 
straßenraumbildende Figur an der Landgraf-Karl-Straße, die durch die Festsetzung eines 
gebäudebezogenen Baufensters planungsrechtlich gesichert wird. Das Dach wird mit einer 
Neigung von 5° als Walmdach ausgeführt. 
 
Auf dem 1.240 m² großen Baugrundstück entsteht ein Neubau mit einer Grundfläche von ca. 
462 m². Dies entspricht einer Grundflächenzahl (GRZ) von 0,4. Für die Herstellung der Wege- 
und Erschließungsflächen sowie auf Grund der Unterbauung des Grundstückes durch die 
geplante Tiefgarage werden weitere 220 m² des Grundstückes in Anspruch genommen. Die 
drei Vollgeschosse ergeben eine Gesamtgeschossfläche von ca. 1.239 m², so dass sich eine 
Geschossflächenzahl (GFZ) von 1,0 ergibt.  
 
 
 



2 
 

Damit entspricht das geplante Bauvorhaben mit dem Maß der baulichen Nutzung den 
Vorgaben des seit 22.12.2005 rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. III/67 „Landgraf-Karl-
Straße“. Durch die beabsichtigte Nutzungsänderung (von derzeitig Sondergebiet "Klinik" in 
"dauerhafte Wohnnutzung") wird die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
erforderlich. 
 
Ziel und Zweck der Planung ist die geordnete städtebauliche Entwicklung des Bereiches an der 
Landgraf-Karl-Straße, die Nutzungsänderung innerhalb eines Teilbereiches des 
rechtsverbindlichen Bebauungsplanes der Stadt Kassel sowie die Schaffung der 
planungsrechtlichen Voraussetzung zur Errichtung eines Wohngebäudes unter besonderer 
Berücksichtigung der vorhandenen Maßstäblichkeit und der Einbindung in den städtebaulichen 
Kontext. 
 
 
Verfahren 
 
Mit Schreiben vom 29.09.2015 hat der Vorhabenträger den Antrag auf Einleitung des 
Bebauungsplanverfahrens gemäß § 12 Abs. 2 BauGB unter Anwendung des § 13a BauGB als 
Bebauungsplanung der Innenentwicklung in beschleunigten Verfahren gestellt.  
 
Bei der Anwendung des beschleunigten Verfahrens gem. § 13 a BauGB kann u.a. auf den 
Umweltbericht (§ 2 a BauGB), die Abarbeitung der Eingriffsregelung und auf die 
zusammenfassende Erklärung gemäß § 10 Abs. 4 BauGB verzichtet werden. Dennoch verlangt 
der Gesetzgeber die entsprechenden Umweltbelange zu ermitteln und in die Abwägung 
einzustellen. Die erheblichen Umweltauswirkungen sind also auch im beschleunigten 
Verfahren ohne förmliche Umweltprüfung zu ermitteln und in der Planbegründung darzulegen. 
 
Im Vorlauf der Bauleitplanung wurde die beabsichtigte Planung durch den Vorhabenträger am 
07.05.2015 im Beirat für Stadtgestaltung vorgestellt und entsprechend den Empfehlungen 
zum Städtebau und zur Ausführung der Tiefgarage überarbeitet. 
 
Das Projekt wurde am 15.10.2015 dem Ortsbeirat Bad Wilhelmshöhe vorgestellt, die Planung 
wurde zur Kenntnis genommen. 
 
Die Unterrichtung über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung gemäß § 13 a (3) BauGB 
fand nach öffentlicher Bekanntmachung in der HNA am 22.10.2015 bis einschließlich 
30.10.2015 im Amt Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz statt. Die 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kassel hat in ihrer Sitzung am 01.02.2016 die 
Aufstellung und den Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. III/6 „Landgraf-
Karl-Straße 18 und 20“, die Durchführung des beschleunigten Verfahrens gemäß § 13 a BauGB 
sowie die öffentliche Auslegung gemäß § 3 (2) BauGB beschlossen. 
 
Die von der Planung berührten Behörden und Träger öffentlicher Belange wurden gemäß § 4 
(2) BauGB mit Schreiben vom 10.02.2016 bis einschließlich 18.03.2016 beteiligt. Die 
öffentliche Auslegung erfolgte nach vorheriger ortsüblicher Bekanntmachung am 06.02.2016 
in der HNA vom 15.02.2016 bis einschließlich 18.03.2016. 
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Durch die Behandlung eingegangener Stellungnahmen ergaben sich Änderungen und 
Ergänzungen, die im Rahmen der Abwägung geprüft und entsprechend dem 
Abwägungsergebnis berücksichtigt wurden: 
 
 
Im Bebauungsplan: 
 
 
Planzeichnung 
• Löschung der nachrichtlichen Kennzeichnung des Fahrleitungsmastes 
• Ergänzung der nachrichtlichen Kennzeichnung zur Lage innerhalb eines Bergwerksfeldes 

 
 
Festsetzungen 
• Übernahme der passiven Lärmschutzfestsetzung aus dem Ursprungsbebauungsplan (neue 

Festsetzung unter 1.8) 
• Ergänzende bauordnungsrechtliche Festsetzung unter 2.3.2 zur Begrünung 

aufgeständerter Balkonanlagen 
• Konkretisierung der Zulässigkeit der Standflächen beweglicher Abfallbehälter im 

Vorgartenbereich (Festsetzung 2.3.3 sowie 2.3.4) 
 
 
Allgemein 
• Konkretisierung des Hinweises „ Artenschutz“ 
• Neuer Hinweis zur Lage des Plangebietes innerhalb eines Bergwerkfeldes 
• Neuer Hinweis zum passiven Lärmschutz 
• Löschung des Hinweises zum Fahrleitungsmast 
• Anpassung der Nummerierung der Hinweise einschließlich der Querbezüge und Verweise  
• Änderung der Verfahrensvermerke für die erneute Auslegung inkl. Eintrag bisheriger 

Termine/Beschlüsse/Unterschriften 
• Ergänzende Quellenangabe der Plankarte auf dem Plankopf 
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In der Begründung: 
 
BPlan-Verfahren 
Kap. 4 Seite 06 Ergänzung der Verfahrensvermerke (TÖB-Beteiligung und 

öffentliche Auslegung sowie erneute Beteiligung und Auslegung) 
 
Übergeordnete Planungen 
Kap. 7.4 
 
 
Kap. 7.5 
 
Kap. 7.7 
 
 
Kap. 7.8 

Seite 11 
 
 
Seite 12 
 
Seite 13 
 
 
Seite 13 

nachträgliche Erläuterung zur Sicherung des Baumbestandes auf 
dem Nachbargrundstück 
 
Konkretisierung Heilquellenschutzgebiet 
 
Ergänzende Erläuterung zum Umgang mit energetischen 
Festsetzungen im Bauleitplan 
 
Neues Kapitel „Luftreinhalte- und Aktionsplan“ 

 
Inhalte des Bebauungsplanes 
Kap. 9.2 Seite 17 Verweis auf einzuhaltende Sichtfelder und notwendige 

Anpassungsarbeiten im Rahmen der Erschließung des 
Grundstückes 

 
Allgemein 
Kap. 11 
 
 
 
Kap. 12 
 
Kap. 13 

Seite 19 
 
 
 
Seite 20 
 
Seite 20 

Inhaltliche Wiedergabe von Hinweisen der TÖB´bzw. 
Versorgungsträger, Nachtrag zur Erläuterung im Umgang mit 
Abfallsammelbehälter und deren Verortung 
 
Neues Kapitel analog zur Stellungnahme der Feuerwehr 
 
Ergänzung zum Umgang mit dem Flurstück 32/13 

 
Die Ergänzungen und Änderung hatten gemäß § 4a Abs. 3 BauGB die erneute Auslegung des 
Bebauungsplanentwurfes zur Folge, die in der Zeit vom 19.07.2016- 12.08.2016 stattfand. 
Gemäß § 4a Abs. 3 Satz 2 konnten Stellungnahmen nur zu den geänderten bzw. ergänzten 
Teilen abgegeben werden. 
 
Die eingegangenen Stellungnahmen wurden geprüft (s. Abwägungsergebnis 2. Offenlage). 
Daraus ergab sich eine Ergänzung im Kap. 13 der Begründung zur Bodenordnung, die nicht zu 
einer erneuten Offenlage führte. Von Seiten der Öffentlichkeit wurden keine Stellungnahmen 
abgegeben.  
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

Durchführungsvertrag 
 
Ergänzt wird der Bebauungsplan durch einen Durchführungsvertrag gemäß § 12 BauGB. In 
diesem Vertrag sind die Durchführungsverpflichtung der baulichen Maßnahmen mit 
Finanzierung und zeitlicher Abfolge, Begrünungs-, Artenschutzmaßnahmen sowie Regelungen 
zur Gestaltung der Gebäude und der Anpassung an öffentliche Verkehrsflächen enthalten. Der 
Durchführungsvertrag wird dem Magistrat der Stadt Kassel, vor der Beschlussfassung des 
Bebauungsplanes als Satzung, vorgelegt.  
 
 
 
   
   
gez.   

Mohr   

   

Kassel, 17. Oktober 2016   

 



1. OFFENLAGE

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. III/6 "Landgraf-Karl-Straße 18 und 20" 
Stadt Kassel, ST Bad Wilhelmshöhe 

Abwägungs- und Beschlussvorschläge zu den eingegangenen Stellungnahmen der Ämter der Stadt Kassel, der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB sowie der Öffentlichkeit im Rahmen der öffentlichen Auslegung 
und der Öffentlichkeitsinformation gemäß § 3 Abs. 2 BauGB. 

Inhaltsübersicht 

Anregungen und Hinweise der Ämter nach § 4(2) BauGB Seiten 2 bis 12 

Anregungen und Hinweise der Träger öffentlicher Belange nach § 4(2) BauGB Seiten 13 bis 18 

Anregungen und Hinweise der Öffentlichkeit nach § 3(2) BauGB Seite 19 

Anregungen und Hinweise der Öffentlichkeit nach § 13 a Abs. 3 BauGB Seite 20 bis 22 

Stand 06.09.2016 

Anlage 2



Entwurf vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. III/6 "Landgraf-Karl-Straße 18 und 20" Ämter der Stadt Kassel 
Stadt Kassel, ST Bad Wilhelmshöhe - Ämterbeteiligung – 
 

Abwägungs- und Beschlussvorschläge zu den eingegangenen Stellungnahmen der Ämter der Stadt Kassel gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
(Beteiligung mit Schreiben vom 10.02.2016 bis einschließlich 18.03.2016) 

 
 

lfd. 
Nr. 

Datum der Stellungnahme 
Adresse Stellungnahme Beschlussempfehlung 

zu den Stellungnahmen 
1.  102 – Zukunftsbüro Stellungnahme liegt nicht vor. - 
2.  09.03.2016 

23 - Liegenschaftsamt 
 

2.1: Grundsätzlich bestehen aus Sicht von – 23 – keine Einwände 
gegen den vorliegenden Vorhabenbezogenen Bebauungsplan-
entwurf. 
 

2.2: Hinweis zu Punkt 12 der Begründung (Bodenordnung. Flä-
chenbilanz:  
Die im beigefügten Lageplan rot angelegt dargestellte etwa 5 
m2 große Teilfläche (Flurstück 32/13, Gemarkung Wahlers-
hausen, Flur 26) vor dem Grundstück „Landgraf-Karl-Straße 
18", die in den Geltungsbereich des Bebauungsplanes einbe-
zogen ist, und für eine Zufahrt zum Grundstück benötigt wird, 
ist Bestandteil der öffentlichen Verkehrsfläche. 
Für die Einbeziehung der Fläche in das Bauvorhaben ist eine 
eigentumsrechtliche Regelung mit -23- und auch eine bautech-
nische Regelung mit -66- erforderlich. 
Wird mit dem Vorhabenträger ein städtebaulicher Vertrag ab-
geschlossen, bitten wir -23- und auch -66- zu beteiligen. 

Beschlussempfehlung: 
Zu 2.1: Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Zu 2.2: Der Anregung wird dahingehend gefolgt, 
dass eine Aussage zur eigentumsrechtlichen Re-
gelung über die Teilfläche des Flurstückes 32/13, 
Gemarkung Wahlershausen, Flur 26 im Durchfüh-
rungsvertrag unter Beteiligung von -23- sowie -66- 
erfolgt. 

3.  16.03.2016 
37 - Feuerwehr 

 
3.1: Aus brandschutztechnischer Sicht nehme ich zu vorliegender 

Planung wie folgt Stellung: 
1. Werden im Planungsgebiet Gebäude mit Brüstungshöhen 

über 8m über dem Gelände errichtet ist sicher zu stellen, 
dass je ein Fenster einer Nutzungseinheit über eine Feu-
erwehrdrehleiter zu erreichen ist (Feuerwehrzufahrt). 

2. Bei Gebäuden, die ganz oder mit Teilen mehr als 50m von 
einer öffentlichen Verkehrsfläche entfernt sind, sind Zu-
fahrten oder Durchfahrten zu den vor und hinter den Ge-
bäuden gelegenen Grundstücksteilen und Bewegungsflä-
chen herzustellen, wenn sie aus Gründen des Feuerwehr-
einsatzes erforderlich sind. Die Feuerwehrzufahrten müs-
sen bis zu einer Höhe von 3,50m von Bewuchs frei gehal-
ten werden. 
 

Beschlussempfehlung: 
Zu 3.1: Die brandschutztechnischen Hinweise wer-
den in die Begründung aufgenommen und im 
Rahmen der Ausführungsplanung beachtet. 
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lfd. 
Nr. 

Datum der Stellungnahme 
Adresse Stellungnahme Beschlussempfehlung 

zu den Stellungnahmen 
3. Flächen für die Feuerwehr sind nach DIN 14090 auszule-

gen. Zu-und Durchfahrten, Hufstellflächen und Bewe-
gungsflächen sind so zu befestigen, dass sie von Feuer-
wehrfahrzeugen mit einer Achslast von bis zu 10t und ei-
nem zulässigen Gesamtgewicht von bis zu 16t befahren 
werden können. Decken, die befahrbar sind, müssen der 
DIN 1055-3 (3:2006 Ziffer 6.4.4) entsprechen. 

4. Bei der Begrünung und Bepflanzung des Grundstückes ist 
zur Sicherstellung des zweiten Rettungsweges zu gewähr-
leisten, dass Stellflächen für Feuerwehrleitern (tragbare 
Leitern oder Feuerwehrdrehleiter) vor den entsprechenden 
Fenstern der Nutzungseinheiten dauerhaft frei von Be-
wuchs bleiben. 

5. Das Objekt ist zugangsseitig dauerhaft und gut sichtbar 
mit einer Hausnummer zu versehen. 

4.  17.03.2016 (per e-mail) 
51 K - Jugendamt 

 
4.1: Von Seiten des Jugendamtes gibt es keine Einwände bezüglich 

des oben genannten Bebauungsplans. 

Beschlussempfehlung: 
Zu 4.1: Wird zur Kenntnis genommen. 

5.  60 - Bauverwaltungsamt Stellungnahme liegt nicht vor. - 
6.  09.03.2016 (per e-mail) 

62 - Vermessung und Geoin-
formation 

 
6.1: Aus Sicht von -62- gibt es keine Einwände zum Entwurf des 

Vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. III/6 "Landgraf-Karl-
Straße 18 und 20". 

 
6.2: Wir bitten jedoch im Übersichtsplan auf Vermessung und Geo-

information als Verfasser hinzuweisen. 

Beschlussempfehlung: 
Zu 6.1: Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Zu 6.2: Der Anregung wird gefolgt. Auf das Amt 
Vermessung und Geoinformation der Stadt Kassel 
als Verfasser des Übersichtsplanes wird hingewie-
sen. 

7.  6311 - Stadtplanung Stellungnahme liegt nicht vor. - 
8.  632 - Bauaufsicht Stellungnahme liegt nicht vor. - 
9.  633 - Denkmalschutz Stellungnahme liegt nicht vor. - 
10.  19.02.2016 

634 - Landschaftsplanung 
 
10.1: Aus Sicht der Abteilung Landschaftsplanung bestehen gegen 

die Aufstellung des o.g. vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
keine grundsätzlichen Bedenken. 

 
10.2: Die Vorgehensweise bzgl. des besonderen Artenschutzes mit 

der vorlaufenden Erstellung eines Artenschutzbeitrages und In-
tegration der Ergebnisse in den Bebauungsplan bzw. die Be-
gründung wird begrüßt. Damit können bei Bedarf Maßnahmen 

Beschlussempfehlung: 
Zu 10.1: Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Zu 10.2: Wird zur Kenntnis genommen. 
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lfd. 
Nr. 

Datum der Stellungnahme 
Adresse Stellungnahme Beschlussempfehlung 

zu den Stellungnahmen 
zur Vermeidung der Verbotstatbestände gemäß § 44 Bundes-
naturschutzgesetz auf der Grundlage einer konkreten Betrach-
tung – und nicht durch Potenzialanalysen - abgeleitet und in die 
Planung integriert werden. 

 
10.3: Wir geben lediglich folgende Anregungen zum Schutzgut Klima 

(Anpassung an den Klimawandel): Eine Betrachtung des 
Schutzgutes Klima ist im Rahmen der Untersuchung der Um-
weltbelange nicht erfolgt. Gemäß Klimafunktionskarte 2009 
(ZRK) liegt das Plangebiet in einem zusammenhängenden 
Überwärmungsgebiet 1 (dichte Bebauung mit wenig Vegetation 
in den Freiräumen) westlich des Bahnhofs Wilhelmshöhe. 
Durch die Planung kommt es gegenüber dem bisherigen Ge-
bäudebestand zu einer baulichen Verdichtung. Diese ist gemäß 
Empfehlungen der Klimafunktionskarte bei der Schaffung von 
Vegetationsflächen und Grünfassaden und der Förderung von 
Schatten im Freiraum möglich. Im rückwärtigen Grundstücks-
bereich ist zwar die Pflanzung von mindestens sechs Laub-
bäumen festgesetzt bzw. ein möglicher Erhalt der vorhandenen 
Gehölze, eine Begrünung des Gebäudes wird nicht themati-
siert. 
Aus der Begründung geht nicht hervor, dass eine Gebäudebe-
grünung aus anderen fachlichen Gründen nicht möglich wäre. 
Wir empfehlen daher aufgrund der dargestellten stadtklimati-
schen Situation die Festsetzung von Dachbegrünungen in ei-
nem ausreichenden Umfang (mindestens 75%).  
Zudem sollte zur Verstärkung einer kleinklimatischen Wirkung 
zusätzlich die Festsetzung von (punktueller) Fassadenbegrü-
nung erfolgen. Gemäß einer vorliegenden Untersuchung der 
Universität Kassel, Fachgebiet Umweltmeteorologie (2013) ha-
ben Fassadenbegrünungen eine erheblich positive Wirkung auf 
das Mikroklima in Bodennähe. 

 
 
 
 
 
Zu 10.3: Der Anregung wird dahingehend gefolgt, 
dass eine ergänzende Festsetzung zur Begrünung 
von aufgeständerten Balkonen in den Bebauungs-
plan aufgenommen wird. Diese sind durch 
Rankpflanzen zu begrünen, dauerhaft zu unterhal-
ten und bei Abgang zu ersetzen. 
Auf weitere Vorgaben zur Fassadenbegrünung 
wird zugunsten des städtebaulichen Einfügens 
(Ortsbild) verzichtet. 
Darüber hinaus ist für den Neubau ein flach ge-
neigtes Walmdach vorgesehen, um den Neubau 
der umgebenden Dachlandschaft in Dachform und 
Materialität anzupassen sowie städtebaulich ver-
träglich einzufügen. Eine Begrünung der Dachflä-
chen wird daher nicht verfolgt. 
 

11.  23.03.2016 
66 - Straßenverkehrs- und 
Tiefbauamt 

 
11.1: Die Planung zum B -Plan sieht im Bereich der geplanten Zu-

fahrt die Inanspruchnahme von städtischem Eigentum vor. Ei-
ne Engstelle im Gehweg im Bereich der Zufahrt ist zu vermei-
den. Hier ist ein Gehweg von 2,50 – 3,00m lichter Breite si-
cherzustellen. 

 
 

Beschlussempfehlung: 
Zu 11.1: Der Anregung wird dahingehend gefolgt, 
dass eine Aussage zur eigentumsrechtlichen Re-
gelung über die Teilfläche des Flurstückes 32/13, 
Gemarkung Wahlershausen, Flur 26 im Durchfüh-
rungsvertrag unter Beteiligung von -23- sowie -66- 
erfolgt. 
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lfd. 
Nr. 

Datum der Stellungnahme 
Adresse Stellungnahme Beschlussempfehlung 

zu den Stellungnahmen 
11.2: Der im Grundstücksbereich vorhandene KVG-Mast ist zu erhal-

ten. Andernfalls sind alle Kosten, die im Rahmen einer notwen-
digen Versetzung des Mastes inkl. der Straßenbeleuchtung er-
forderlich werden, durch den Vorhabensträger zu tragen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.3: Entsprechend den Regelwerken (Empfehlungen für den Ru-

henden Verkehr, Hinweise zum Fahrradparken) sind pro 
Wohneinheit für 30 m² Wohnfläche 1 Fahrradstellplatz vorzu-
sehen (Werte sind auf ganze Zahlen aufzurunden; u. a. auf S. 
7). 
Zusätzlich sind oberirdische Besucherstellplätze (Anlehnbügel, 
eingangsnah) in ausreichender Anzahl vorzusehen. Hierbei ist 
der Ansatz von 1 Stellplatz je 200 m2 Gesamtwohnfläche (pro 
Haus) anzusetzen (Werte sind auf ganze Zahlen aufzurunden). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zu 11.2: Der Anregung wird nicht gefolgt.  
Begründung: Der auf dem Grundstück vorhandene 
Fahrleitungsmast ist Eigentum der Kasseler Ver-
kehrsgesellschaft AG und nicht als Baulast im ent-
sprechenden Verzeichnis eingetragen Ob der Mast 
am Standort erhalten bleiben oder möglicherweise 
in den Bereich des Gehweges versetzt werden 
kann, wird derzeitig technisch sowie ökonomisch 
geprüft. Eine endgültige Abstimmung hierzu erfolgt 
privatrechtlich zwischen dem Vorhabenträger und 
der Kasseler Verkehrsgesellschaft AG, die als Ei-
gentümerin auch für die Übernahme anfallender 
Kosten heranzuziehen ist. 
 
Zu 11.3: Den Empfehlungen wird nicht gefolgt. 
Begründung: Im vorliegenden Planvorhaben ist ein 
mehrgeschossiges Wohngebäude mit insgesamt 
11 Wohnungen vorgesehen. Für das vorliegende 
Plangebiet gilt die verbindliche Satzung zur Her-
stellung, Ablösung und Gestaltung von Stellplätzen 
und zur Herstellung von Abstellplätzen für Fahrrä-
der (Stellplatzsatzung). Ein Mehrbedarf an Fahr-
radabstellplätzen gegenüber den Regelungen der 
Stellplatzsatzung ist auf Grundlage der vorgesehen 
Wohnnutzung nicht ersichtlich. Ebenso ist ein Be-
zug der nachzuweisenden Fahrradabstellplätze in 
Verbindung mit der tatsächlichen Wohnfläche un-
zweckmäßig. Die reale Größe des Wohnraumes 
gibt keinerlei begründeten Rückschluss auf die 
tatsächliche Anzahl der Nutzer. Abstellplätze für 
Fahrräder sind in einem eigenständigen Fahrrad-
raum im Untergeschoss des Neubaus sowie im 
Form von Anlehnbügeln am fußläufigen Hausein-
gang vorgesehen. 
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lfd. 
Nr. 

Datum der Stellungnahme 
Adresse Stellungnahme Beschlussempfehlung 

zu den Stellungnahmen 
11.4: Auf Grund von Verkehrssicherheit und Gefahr von Rückstau 

auf den öffentlichen Verkehrsraum ist bei der Anordnung von 
Zufahrtregulierungsanlagen nach §3 Abs. 2 GaVO ein Stau-
raum für wartende Fahrzeuge auf dem Grundstück vorzuse-
hen. Die Neigungen und Abmessungen der Rampe zur Tiefga-
rage sind entsprechend §4 GaVO vorzusehen. In den vorgeleg-
ten Unterlagen ist die Neigung/die Abmessung/die Breite der 
Rampenanlage nicht den ersichtlich. 

 
 
 
 
 
 
 
 
11.5: Für die Zufahrt zur Tiefgarage fällt ein Stellplatz im öffentlichen 

Raum weg. 
 
 
 
 
11.6: Die Abholplätze für Abfallsammelbehälter sind zu definieren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.7: Die Zufahrt ist so anzuordnen, dass ausreichend große Sicht-

felder auf den Gehweg und nach Richtlinie für die Anlage von 
Stadtstraßen (RASt, Abschnitt 6.3.9) auf die Fahrbahn dauer-
haft freigehalten werden. 
Anpassungsarbeiten im Rahmen des Vorhabens (Kreuzungs-

Zu 11.4: Der Anregung wird gefolgt. 
Begründung: Die Zufahrt zur Garagenfläche im 
Untergeschoss hat gem. GaVo eine maximale 
Neigung von 15% und wird über eine Signalanlage 
mit Durchfahrtsanforderung mittels Induktions-
schleife und/oder manueller Anforderung geregelt. 
Ein Stauraum für wartende Fahrzeuge kann auf 
Grund der stadträumlich geforderten und baulich 
zu berücksichtigenden Geländeverhältnisse nur auf 
der Teilfläche des Flurstückes 32/13, Gemarkung 
Wahlershausen, Flur 26 erfolgen. Ob diese Teilflä-
che als öffentliche Verkehrsfläche beibehalten oder 
eigentumsrechtlich in die private Grundstücksflä-
che übergeht, wird derzeit geprüft und im Durch-
führungsvertrag verbindlich geregelt. 
 
Zu 11.5: Wird zur Kenntnis genommen. Das Stra-
ßenverkehrs- und Tiefbauamt hat den notwendigen 
Rückbau zur Herstellung der Grundstückszufahrt 
zugestimmt. Weitere bautechnische Regelungen 
werden im Durchführungsvertrag geregelt. 
 
Zu 11.6: Der Anregung wird gefolgt. Die Abholplät-
ze für Abfallsammelbehälter befinden sich seitlich 
der fußläufigen Zuwegung zum Haupteingang des 
geplanten Neubaus. Des Weiteren sind die Stand-
flächen beweglicher Abfallbehälter durch bauliche 
und gärtnerische Maßnahmen zu integrieren und 
gegen Einsicht von der öffentlichen Verkehrsfläche 
abzuschirmen. Dies wird ergänzend in die bauord-
nungsrechtlichen Festsetzungen des Bebauungs-
planes bzw. in dessen Begründung aufgenommen. 
Weitergehende Bestimmungen werden im Durch-
führungsvertrag geregelt. 
 
Zu 11.7: Die Hinweise werden in die Begründung 
sowie in den Durchführungsvertrag aufgenommen. 
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lfd. 
Nr. 

Datum der Stellungnahme 
Adresse Stellungnahme Beschlussempfehlung 

zu den Stellungnahmen 
bereiche, Gehweganpassungen, Bordabsenkungen, vorhande-
nen Längsparkstreifen, etc.), die zur Erschließung des Vorha-
bens an öffentliche Verkehrsflächen notwendig werden, sind im 
Vorfeld beim Straßenbaulastträger zu beantragen. Die Kosten 
für die Anpassungsarbeiten sind durch den Vorhabenträger zu 
übernehmen. Der Bestand ist entsprechend zu dokumentieren. 
Sollten sich Auswirkungen auf die vorhandenen Standorte der 
Signalisierung (Maste und Rohrtrasse) ergeben ist dies durch 
den Investor zu finanzieren (vor Genehmigung prüfen). 

 
11.8: Die Fahrradabstellplätze für die Bewohner müssen vandalis-

mus- und diebstahlgeschützt, leicht zugänglich (nutzerfreund-
lich) und witterungsgeschützt auf dem Grundstück angeordnet 
werden. Auch im Gebäude (z. B. Fahrradkeller) ist eine Unter-
bringung möglich, wenn diese barrierefrei zugänglich ist. 
Vorderradklemmbügel sind wegen der unzureichenden Stabili-
tät des abgestellten Fahrrades und der hieraus resultierenden 
hohen Gefahr der Beschädigung des Rades durch seitliches 
Wegkippen und dem unzureichenden Diebstahlschutz im Ge-
gensatz zu Anlehnbügel nicht zu empfehlen. 

 
In dem von der Stadtverordnetenversammlung beschlossenen 
integrierten Klimaschutzkonzept für die Stadt Kassel werden 
auch Handlungsfelder für die Mobilität beschrieben, mit dem 
Ziel die CO2Emissionen zu senken. Handlungsfelder dabei 
sind die systematische Förderung des Fuß- und Radverkehrs 
oder das Mobilitätsmanagement mit Zielsetzung der Kfz-
Verkehrsvermeidung und Erhöhung der Energieeffizienz. Es ist 
wünschenswert, wenn das Kapitel 7.7 (S. 11) das Potential der 
Zielerreichung u. a. durch die ausreichende Schaffung von 
Radabstellplätzen erwähnt. Um der Nahmobilität gemäß der 
verkehrspolitischen Zielsetzung durch den Verkehrsentwick-
lungsplan (VEP) gerecht zu werden und weil die Stellplatzsat-
zung der Stadt Kassel nur eine geringe Anzahl an Fahrradab-
stellplätzen vorsieht, ist eine ergänzende textliche Festsetzung 
der Fahrradabstellplätze erforderlich. Eine Vielzahl von Unter-
suchungen zeigt einen deutlichen Trend zum höheren Fahr-
radbesitz auf. 
Somit wird eine regelmäßigere Verwendung des Fahrrades 
entsprechend den veränderten und zukünftigen Verkehrsver-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 11.8: Die Hinweise werden zur Kenntnis ge-
nommen. Planungsrechtliche Regelungen für Fahr-
radabstellplätze, welche über die Vorgaben der 
Stellplatzsatzung hinaus gehen, können unter Be-
rücksichtigung der Vorgaben des Baugesetzbu-
ches nicht begründet werden. Ebenso gibt es für 
Ausstattungsqualitäten keine rechtliche Grundla-
gen im Rahmen von Bauleitplanverfahren.  
Im Übrigen wird darauf verwiesen, dass die Wie-
dernutzbarmachung des brachliegenden Grund-
stückes sowie die Schaffung von neuen, maßvoll 
konzentrierten Wohnraum in Innenstadtlage maß-
geblich der zitierten Zielsetzung zur Kfz-
Verkehrsvermeidung beiträgt. 
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lfd. 
Nr. 

Datum der Stellungnahme 
Adresse Stellungnahme Beschlussempfehlung 

zu den Stellungnahmen 
halten (siehe VEP der Stadt Kassel) deutlich begünstigt (u. a. 
S. 15). 
In den textlichen Festsetzungen sind unter Stellplätzen und Ga-
ragen die Fahrradabstellplätze in ihrer Qualität und Quantität 
(s. Anmerkungen oben) aufzunehmen. 

 
11.9: Die Parkgelegenheiten sind nach den in der Garagenverord-

nung (GaVo) angeführten Anforderungen herzustellen. 
 
11.10: Auf dem Grundstück sind Stellplätze für Kraftfahrzeugführer 

und Mobilitätsbeeinträchtigte, nach der zum Datum der Ausfüh-
rung gültigen Stellplatzsatzung der Stadt Kassel („Satzung der 
Stadt Kassel zur Herstellung, Ablösung und Gestaltung von 
Stellplätzen und zur Herstellung von Abstellplätzen für Fahrrä-
der") vorzusehen. 

 
 
 
 
 
 
Zu 11.9: Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Zu 11.10: Die Anregung wurde bereits beachtet. 
Auf die einzuhaltende Stellplatzsatzung wurde be-
reits unter (C) Hinweise des Bebauungsplanes 
verwiesen. 

12.  18.03.2016 
67- Umwelt und Gartenamt 

Verwaltungsabteilung -670- 
12.1: Keine neuen öffentlichen Grünflächen betroffen.  
 

Freiraumplanung -671- 
12.2: Zu Planungsrechtliche Festsetzungen: 1.4.1: „Die verwendete 

Laubbaumart wird im Durchführungsvertrag geregelt." Vor Un-
terzeichnung des Vertrages ist bei -671- ein Freiflächenplan 
vorzulegen, damit die Baumarten festgelegt werden können. 

 
 
 

Umwelt- und Immissionsschutz (-6721-) 
12.3: Keine Hinweise. 
 

Grünflächen -673- 
12.4: Keine neuen öffentlichen Grünflächen betroffen.  
 

Klimaschutz und Energieeffizienz (-675-) 
12.5: Wiederholt stellen wir fest: 

Im vorliegenden Begründungsentwurf ist das Thema Klima-
schutz und Energieeffizienz nicht berücksichtigt worden. Es 
wird lediglich darauf hingewiesen, dass die „energetische Er-
tüchtigung" - genaueres wird nicht beschrieben - ausreichend 
durch die EnEV bzw. das EEWärmeG geregelt wird. Zur Fest-
setzung von Brennstoffen und Heizungsarten wird nur auf die 

Beschlussempfehlung: 
Zu 12.1: Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Zu 12.2: Der Anregung wird dahingehend gefolgt, 
dass sich der Vorhabenträger im Durchführungs-
vertrag verpflichtet, die Laubbaumart mit dem Um-
welt- und Gartenamt abzustimmen und die Pflan-
zungen nach dessen Vorgaben im Rahmen der 
Ausführungsplanung zu realisieren. 
 
 
Zu 12.3: Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Zu 12.4: Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Zu 12.5: Der Anregung wird nicht gefolgt. 
Begründung: Die angesprochenen energetischen 
Belange können im Rahmen von Bauleitplanver-
fahren nur bedingt zweckmäßig berücksichtigt 
werden. Eine planungsrechtlich verbindliche Auf-
nahme von Regelungen zu Energieeffizienzstan-
dard, zur Energieversorgung u. ä. im Rahmen von 
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lfd. 
Nr. 

Datum der Stellungnahme 
Adresse Stellungnahme Beschlussempfehlung 

zu den Stellungnahmen 
1. BlmSchV verwiesen. Es gibt keinerlei Beschreibung zum ge-
planten Energieeffizienzstandard und zur Energieversorgung 
,des neu zu errichtenden Gebäudes, obwohl die Planungen of-
fenbar schon sehr weit fortgeschritten sind. Damit wird weder 
den gesetzlichen Anforderungen des BauGB, noch des inte-
grierten Klimaschutzkonzepts für die Stadt Kassel OKKK) 
Rechnung getragen. 
Gemäß § 1 a V BauGB und § 1 VI Nr. 7f BauGB dürfen Mög-
lichkeiten zum globalen Klimaschutz im Bauleitplanverfahren 
nicht außer Acht gelassen werden. Die Planungsentscheidung 
erfolgt nach Maßgabe des Abwägungsgebots. Dies beinhaltet, 
dass alle Belange zu Energieeffizienz und Energiebereitstellung 
mit dem Ziel einer Abwägung beschrieben werden müssen. 
Unseres Erachtens reicht es nicht aus, nur auf die regulierende 
Wirkung der bundesweiten ordnungsrechtlichen Minimalvorga-
ben der EnEV und des EEWärmeG hinzuweisen, da besonders 
den Kommunen durch die Novelle des BauGB und die darin 
enthaltene explizite Aufnahme von Belangen des globalen Kli-
maschutzes, der Kraft-Wärme-Kälte-Kopplung und der Erneu-
erbaren Energien umfassende Möglichkeiten gegeben werden, 
aktiv gestalterisch tätig zu werden. Das gilt besonders dann, 
wenn ein zur Umsetzung verabschiedetes kommunales Klima-
schutzkonzept mit entsprechenden Maßnahmen in der Bauleit-
planung vorliegt. Dies ist in der Stadt Kassel der Fall (Hand-
lungsfeld H7 iKKK 2012). Da ein Fernwärmeanschluss gewähr-
leistet werden kann, sollte diese Option in Anlehnung an Hand-
lungsfeld H 10 des iKKK 2012 als primäre Wärmeversorgungs-
strategie berücksichtigt werden. Alternativ sind Wärmeversor-
gungsstrategien auf Basis von Solarthermie, Biomasse, Wär-
mepumpen (Achtung: Geothermie ist hier nur sehr einge-
schränkt realisierbar) oder lokaler KWK das Mittel der Wahl. 
Bei Nutzung fossiler Brennstoffe in zentralen Heizkesseln stellt 
Erdgas aufgrund seines relativ hohen Anteils an Wasserstoff 
und seiner Substituierbarkeit durch reinen oder methanisierten 
EE-Wasserstoff eine denkbare Variante dar, die aber als nach-
rangige Möglichkeit gesehen werden sollte. Die Nutzung fossi-
ler Flüssig- oder Festbrennstoffe sollte aus Gründen der hohen 
CO2-Emissionen ausgeschlossen werden. Bei der Positionie-
rung des Gebäudes sollte darauf geachtet werden, dass 
Verschattungen auf den Dächern ausbleiben (z.B. durch Bäu-

unbefristet geltenden Bebauungsplänen würde in 
absehbarer Zeit zu konfliktträchtigen Regelungen 
mit den fortschreitenden Novellierungen der bun-
desweit verbindlichen Vorgaben der EnEV und des 
EEWärmeG führen. Darüber hinaus sind Festset-
zungen zur Verwendung (oder Ausschluss) spezifi-
scher Energieträger in Bauleitplanverfahren juris-
tisch bedenklich und u. U. angreifbar. 
Im Sinne des § 1 a V BauGB sowie § 1 VI Nr. 7f 
BauGB können jedoch energetische Belange bzw. 
Maßnahmen im Hinblick des Klimaschutzes als 
abwägungsrelevanter Sachverhalt gemäß § 1 Ab-
satz 7 in Bauleitplanverfahren Berücksichtigung 
finden. Dem entsprechend wird, soweit städtebau-
lich nicht gegenteilig notwendig, der Verweis auf 
die bundesweit verbindlichen Vorgaben der EnEV 
und des EEWärmeG als hinreichend erachtet. 
Eine Konkretisierung des Energetischen Konzeptes 
sowie der gebäudebezogene  Energieplanungen 
wird im Rahmen des Genehmigungsverfahrens 
umfassend berücksichtigt.  
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lfd. 
Nr. 

Datum der Stellungnahme 
Adresse Stellungnahme Beschlussempfehlung 

zu den Stellungnahmen 
me oder benachbarte Bauwerke), um hohe solarenergetische 
Erträge zu gewährleisten. Ob dies hier bedacht wurde, ist aus 
den vorliegenden Unterlagen nicht ableitbar. 

Nachtrag Stellungnahme von -6721- zum Lärmschutz und zur 
Luftreinhaltung als Ergänzung der Stellungnahme von – 67 – vom 
18.03.2016 
 
12.6: Im Abschnitt 7 „Übergeordnete Planungen/Planerische Grund-

lagen" fehlt die Erwähnung der 1. Fortschreibung des 
Luftreinhalteplans für den Ballungsraum Kassel und der Lärm-
minderungsplanung „Straße" und „Schiene" für den Regie-
rungsbezirk Kassel. In den Plänen sind wichtige Vorgaben und 
Hinweise für die Bauleitplanung enthalten. 

 
 
 
 

Lärmschutz 
12.7: In den Bebauungsplan ist der Punkt 5.3 aus dem rechtskräfti-

gen Bebauungsplan III/67 „Landgraf-Karl-Straße" zu überneh-
men. In der zugehörigen Tabelle ist die letzte Zeile zu strei-
chen. Aufgrund der Ergebnisse der Lärmkartierung aus dem 
Jahr 2012 sollte folgender Hinweis aufgenommen werden: 
„Durch den Kfz- und Straßenbahnverkehr auf der Landgraf-
Karl-Straße wird vor allem die straßenzugewandte Fassade 
durch Lärm belastet. Es wird empfohlen, Schlaf- und Kinder-
zimmer auf die der Straße abgewandte Gebäudeseite zu le-
gen." 

 
Luftreinhaltung 

12.8: Bereits im B - Plan 111/67 „Landgraf-Karl-Straße", in Kraft ge-
treten am 22.12.2005, wurde ein Verwendungsverbot für feste 
Brennstoffe ausgesprochen. Die lufthygienische Situation in 
Kassel hat sich seitdem nicht grundsätzlich geändert. Es be-
steht deshalb kein Anlass diese Festsetzung entfallen zu las-
sen. Es ist daher erforderlich, die nachfolgende textliche Fest-
setzung aufzunehmen: 
 
„Die Verwendung fester Brennstoffe ist nicht zulässig. Das 
gilt ausdrücklich auch für Einzelfeuerungsanlagen wie of-

 
 
 
 
 
 
 
Zu 12.6. Der Anregung wird dahingehend gefolgt, 
dass eine Zusammenfassung der Aussagen aus 
der 1. Fortschreibung des Luftreinhalteplans für 
den Ballungsraum Kassel unter Kapitel 7 in die 
Begründung aufgenommen wird.  
Auf eine Darstellung der äußerst umfassenden 
Aussagen der Lärmminderungsplanung mit den 
Teilplänen Straßen- und Schienenverkehr wird im 
Rahmen des vorliegenden Bauleitplanverfahrens 
verzichtet. 
 
Zu 12.7: Der Anregung wird gefolgt. Die Festset-
zung 5.3 des rechtskräftigen Bebauungsplanes 
zum passiven Lärmschutz wird, wie angeregt, 
übernommen. Der zitierte Wortlaut wird zudem in 
den Hinweisen des Bebauungsplanes aufgenom-
men. 
 
 
 
 
 
 
Zu 12.8: Der Anregung wird nicht gefolgt. 
Begründung: Bezüglich der Aufstellung von 
Heizanlagen und der Verwendung von 
Brennstoffen gibt es bereits maßgebliche zu 
beachtende Verordnungen. 
Desweiteren sind weitere Maßnahmen zum Schutz 
vor schädlichen Umwelteinwirkungen von 
Bedeutung, insbesondere soweit sie durch 
maßgebliche Rechtsvorschriften vorgeschrieben 
sind, wie z.B. nach der Energieeinsparverordnung 
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lfd. 
Nr. 

Datum der Stellungnahme 
Adresse Stellungnahme Beschlussempfehlung 

zu den Stellungnahmen 
fene Kamine und Kaminöfen" 
 
Satz 2 dient lediglich der Klarstellung um eventuelle Zweifel an 
der Eindeutigkeit der Festsetzung zu vermeiden. Die Europäi-
sche Kommission hat die beantragte Fristverlängerung für die 
Einhaltung des Grenzwertes für Stickstoffdioxid (NO2) für den 
Ballungsraum Kassel nicht akzeptiert Die Kommission hat da-
rauf verwiesen, dass strengere Minderungsmaßnahmen in die 
entsprechenden Luftqualitätspläne aufzunehmen sind. Ein ent-
sprechendes Vertragsverletzungsverfahren wurde durch die 
EU-Kommission im Juni 2015 eingeleitet. Die deshalb notwen-
dig gewordene 2. Fortschreibung des Luftreinhalteplans für den 
Ballungsraum Kassel befindet sich zurzeit in der Aufstellung." 
Die lufthygienische Situation in Kassel ist seit Jahren schwierig. 
War zunächst Schwefeldioxid der problematische Schadstoff, 
so sind es seit einigen Jahren Feinstaub (PM10) und Stick-
stoffdioxid (NO2). Im Flächennutzungsplan wurden deshalb alle 
bebaubaren Gebiete als „Vorranggebiet Luftreinhaltung" festge-
legt. Die 1. Fortschreibung des Luftreinhalteplans für den Bal-
lungsraum Kassel fordert Festlegungen in Bebauungsplänen 
zur eingeschränkten Nutzung von Brennstoffen. Dieses ist bei 
der Bauleitplanung zu berücksichtigen. Die Festsetzung richtet 
sich in erster Linie gegen die Verwendung von Holz als Brenn-
stoff in Heizanlagen und Einzelfeuerungen wie Öfen und Kami-
nen. Die Feinstaubemissionen der Holzheizungen betragen ein 
Vielfaches der Emissionen der Öl- und Gasheizungen, obwohl 
die Holzenergie einen viel geringeren Anteil zur Wärmeerzeu-
gung beiträgt. Sie sind mit Abstand die größte Quelle für Fein-
staub-Emissionen aus der Verbrennung. Nach dem Emis-
sionskataster Hessen trägt die Gebäudeheizung im Jahresmit-
tel in Kassel 19 % zu dem Feinstaubemissionen bei, hiervon 
werden über 90 % von den Holzheizungen verursacht, während 
der Anteil an der Wärmebereitstellung nur 3 bis 4 % ausmacht. 
Bei den wegen andauernder Grenzwertüberschreitungen be-
sonders problematischen Stickoxiden wird das 7 bis 24-fache 
im Vergleich zur Erdgasheizung mit Brennwertnutzung emit-
tiert. Die novellierte Verordnung über kleine und mittlere Feue-
rungsanlagen (1. BlmSchV) trägt zwar dazu bei, dass zukünftig 
kleine Holzfeuerungsanlagen weniger Feinstaub und andere 
Luftschadstoffe freisetzen als in der Vergangenheit Trotz des 

oder Bundesimmissionsschutzverordnung. 
Eine zusätzliche planungsrechtliche Festsetzung 
zum Verbrennungsverbot wird an dieser Stelle 
nicht für erforderlich gehalten. 
Die Vorgabe zur Einhaltung besonderer Emissions-
grenzwerte oder zur Verwendung bestimmter 
Feuerungstechnologien bedarf einer 
eigenständigen Ortssatzung, die jedoch von der 
Fachbehörde bisher nicht vorgelegt wurde. 
Die Erkenntnis, dass insbesondere 
Einzelraumfeuerungsanlagen wie Kaminöfen 
besonders zur PM10-Belastung in einem Gebiet 
beitragen, haben dazu geführt, dass im Rahmen 
der letzten Novelle der 1. BImSchV im Januar 2010 
strenge Anforderungen an die Staub- und 
Kohlenmonoxidemissionen selbst kleiner Anlagen 
ab 4 kW gestellt werden. Unter Berücksichtigung 
der Übergangsfristen zur Einhaltung der 
Emissionsgrenzwerte bei vorhandenen Anlagen ist 
davon auszugehen, dass ab 2015 die Staub- bzw. 
PM10-Emissionen dieser Anlagen im Bundesgebiet 
deutlich rückläufig sein dürften. 
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lfd. 
Nr. 

Datum der Stellungnahme 
Adresse Stellungnahme Beschlussempfehlung 

zu den Stellungnahmen 
positiven Beitrages ist die 1. BlmSchV nur ein bundesweiter 
Mindeststandard, der für eine Stadt wie Kassel mit schwerwie-
genden lufthygienischen Herausforderungen keine hinreichen-
den und fachlich notwendigen Impulse liefert. Sie dient in erster 
Linie dazu die negativen Folgen einer zunehmenden Holzver-
brennung abzumildern. Problematisch sind nicht nur schadstoff 
- intensive alte Öfen, sondern auch viele moderne Kaminöfen. 
In Wohngebieten dominieren Holzöfen die Belastungssituation. 
Es sind deshalb-weitergehende Beschränkungen erforderlich. 
Die Beschränkung der Holzheizung in der Bauleitplanung ist 
eine der wenigen Möglichkeiten für die Stadt Kassel selbst ak-
tiv zur Verringerung von Emissionen beizutragen. Das seit 
Jahrzehnten in Kassel verfolgte Konzept zur Zurückdrängung 
der Holzheizungen im Rahmen der Bauleitplanung sollte des-
halb auch in diesem B-Plan fortgesetzt werden. 

13.  16.02.2016 
70 - Die Stadtreiniger Kassel 

 
13.1: Gegen den o. g. Bebauungsplan bestehen von Seiten der 

Stadtreiniger keine Bedenken. 

Beschlussempfehlung: 
Zu 13.1: Wird zur Kenntnis genommen. 
 

14.  09.03.2016 
71 - KASSELWASSER 

 
14.1: Zum o.g. Bebauungsplan bestehen seitens KASSELWASSER 

grundsätzlich keine Einwände.  
 
14.2 Das Plangebiet befindet sich im Bereich des Trennsystems. 

Die für einen Anschluss zur Verfügung stehenden öffentlichen 
Regen- und Schmutzwasserkanäle befinden sich jedoch in der 
stadteinwärtigen Fahrspur der Landgraf-Karl-Straße, d.h. die 
Gleisanlage der Tram muss gekreuzt werden. Inwieweit vor-
handene Anschlüsse genutzt werden können, ist im Rahmen 
eines Entwässerungsantrages zu beurteilen.  

 
14.3: Die auf der Seite 15 der Begründung formulierten Regelungen 

zum Niederschlagswasser werden aus der Sicht von 
KASSELWASSER ausdrücklich begrüßt. 

 
14.4: Hinsichtlich möglicher Anregungen aus dem Bereich der Was-

serversorgung, bitten wir direkt die Städtischen Werke Netz + 
Service GmbH am Verfahren zu beteiligen. 

Beschlussempfehlung: 
Zu 14.1: Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Zu 14.2: Die Hinweise werden in die Begründung 
aufgenommen. 
 
 
 
 
 
 
Zu 14.3: Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Zu 14.4: Der Anregung wurde bereits gefolgt. Die 
Städtischen Werke Netz + Service GmbH wurde 
am Verfahren beteiligt. 

15.  16.03.2016 
VF - Frauenbüro 

 
15.1: Es gibt vom Frauenbüro aus keine Einwände oder Nachfragen 

zum o. g. Bebauungsplan. 

Beschlussempfehlung: 
Zu 15.1: Wird zur Kenntnis genommen. 
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Abwägungs- und Beschlussvorschläge zu den eingegangenen Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
(Beteiligung mit Schreiben vom 10.02.2016 bis einschließlich 18.03.2016) 

 
lfd. 
Nr. 

Datum der Stellungnahme 
Adresse Stellungnahme Beschlussempfehlung 

zu den Stellungnahmen 
16.  BUND Kreisgeschäftsstelle  

Wilhelmsstraße 2, 34117 
Kassel 

Stellungnahme liegt nicht vor. - 

17.  23.03.2016 
Deutsche Telekom Technik 
GmbH 
Am Fieseler Werk 19-23, 
34253 Lohfelden 

 
17.1: Im Planbereich befinden sich Telekommunikationslinien der Te-

lekom (siehe Anlage). Eine Neuverlegung von Telekommunikati-
onslinien ist zurzeit nicht geplant. Das Gebiet ist bereits versorgt. 
Bei der Bauausführung ist darauf zu achten, dass Beschädigun-
gen an Telekommunikationslinien vermieden werden und aus 
betrieblichen Gründen (z. B. im Falle von Störungen) jederzeit 
der ungehinderte Zugang zu vorhandenen Telekommunikations-
linien möglich ist. Es ist deshalb erforderlich, dass sich die Bau-
ausführenden über die zum Zeitpunkt der Bauausführung vor-
handenen Telekommunikationslinien der Telekom bei der T NL 
Südwest, mailto: Planauskunft.Mitte@telekom.de über die Lage 
informieren. 

Beschlussempfehlung: 
Zu 17.1: Die Hinweise werden im Rahmen der 
Erschließungsplanung beachtet. 

18.  22.02.2016 
Kasseler Verkehrs-
Gesellschaft AG 
Königstor 3-13, 34117 Kassel 

 
18.1: Gegen den o. g. Bebauungsplanentwurf bestehen unsererseits 

keine Einwände. 
Wir weisen jedoch darauf hin, dass unmittelbar vor dem geplan-
ten Gebäude, ein Fahrleitungsmast im vorhandenen Gehweg 
steht. 
Die KVG sieht derzeitig keine Möglichkeit, den gegenwärtigen 
Zustand zu verändern. 

Beschlussempfehlung: 
Zu 18.1: Wird zur Kenntnis genommen. 
Der vorhandene Fahrleitungsmast befindet sich auf 
dem Grundstück des Vorhabenträgers und ist 
Eigentum der Kasseler Verkehrsgesellschaft AG  
und nicht als Baulast im entsprechenden 
Verzeichnis eingetragen Ob der Mast am Standort 
erhalten bleiben oder möglicherweise in den 
Bereich des Gehweges versetzt werden kann, wird 
derzeitig technisch sowie ökonomisch geprüft. Eine 
endgültige Abstimmung hierzu erfolgt 
privatrechtlich zwischen dem Vorhabenträger und 
der Kasseler Verkehrsgesellschaft AG, die als 
Eigentümerin auch für die Übernahme anfallender 
Kosten heranzuziehen ist. 
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lfd. 
Nr. 

Datum der Stellungnahme 
Adresse Stellungnahme Beschlussempfehlung 

zu den Stellungnahmen 
19.  14.03.20156 

Koordinierungsbüro für 
Raumordnung und Stadt-
entwicklung 
Kurfürstenstraße 9, 34117 
Kassel 

 
19.1: Wir haben die oben genannten Pläne geprüft und festgestellt, 

dass nach unserem Kenntnisstand Interessen der gewerblichen 
Wirtschaft nicht nachteilig berührt werden. 

 Daher haben wir keine Anregungen oder Bedenken vorzutragen. 

Beschlussempfehlung: 
Zu 19.1: Wird zur Kenntnis genommen. 

20.  Naturschutzbund Deutsch-
land, LV Hessen e.V. 
Friedenstr.26, 35578 Wetzlar 

Stellungnahme liegt nicht vor. - 

21.  02.03.2016 
Regierungspräsidium Kas-
sel 
Dez. 21/2L Regionalpla-
nung, Siedlungswesen 
Steinweg 6, 34117 Kassel 

 
21.1: Der o. g. Planung stehen keine Ziele des Regionalplans Nord-

hessen 2009 entgegen. 

Beschlussempfehlung: 
Zu 21.1: Wird zur Kenntnis genommen. 

22.  08.03.2016 
Regierungspräsidium Kas-
sel, Dez. 27.1 Naturschutz, 
Landschaftsplanung 
Steinweg 6, 34117 Kassel 

 
22.1: Nach den vorliegenden Unterlagen sind die von mir in der Bau-

leitplanung zu vertretenden Belange des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege durch die Aufstellung des o.g. vorhaben-
bezogenen Bebauungsplanes nicht berührt. Das Vorhaben be-
findet sich im Innenbereich. Zwei ältere Einfamilienhäuser wer-
den durch einen Neubau ersetzt. 
Alle übrigen Naturschutzbelange, insbesondere die Eingriffsrege-
lung gem. § 18 BNatSchG i.V. mit § 1 a BauGB werden von der 
unteren Naturschutzbehörde vertreten. 

 
Hinweise und Anregungen: 

22.2: Auf der Planunterlage „Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 
III/6 „Landgraf-Karl-Straße 18 und 20" mit Datum vom 
11.11.2015 ist unter dem Punkt „Hinweise", (3) Artenschutz zu 
korrigieren: Zur Vermeidung der Verletzung der artenschutz-
rechtlichen Verbote (Tötungsverbote) ist die Baufeldräumung 
ausschließlich im Zeitraum vom 01.10. bis zum 28. /29.2. zuläs-
sig. Diese zeitliche Regelung der Gehölzentfernung ergibt sich 
aus den Vorgaben und Regelungen des Artenschutzrechts. Im 
Sinne der §§ 39 Abs. 5 Nr.2 und 44 Abs.1 Nr.3 BNatSchG wird 
sichergestellt, dass keine artenschutzrechtlichen Verbotstatbe-
stände erfüllt werden. 

 
 

Beschlussempfehlung: 
Zu 22.1: Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 22.2: Der Anregung wird dahingehend gefolgt, 
dass der artenschutzrechtliche Hinweis korrigiert 
wird. 
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lfd. 
Nr. 

Datum der Stellungnahme 
Adresse Stellungnahme Beschlussempfehlung 

zu den Stellungnahmen 
23.  03.03.2016 

Regierungspräsidium Kas-
sel, Dez. 31.1 Grundwasser-
schutz, Wasserversorgung, 
Altlasten, Bodenschutz 
Steinweg 6, 34117 Kassel 

 
23.1: Grundwasserschutz, Wasserversorgung 

Der Geltungsbereich des o. a. Planungsvorhaben befindet sich, 
wie richtig in den Unterlagen wiedergegeben, innerhalb der 
quantitativen Schutzzone B 1– Innere Zone – des mit Datum 
vom 02.10.2006 (StAnz. 46/2006, S. 2634) amtlich festgesetzten 
Heilquellenschutzgebietes für die staatlich anerkannte Heilquelle 
„TB Wilhelmshöhe 3 ", Gemarkung Wahlershausen der Stadt 
Kassel zu Gunsten der Thermalsolebad Kassel GmbH, Kassel. 

 
 
23.2: Die fachtechnische Prüfung der vorgelegten Unterlagen unter 

Berücksichtigung der v. g. Schutzgebietsverordnung ergab, dass 
keine Verbots- bzw. genehmigungspflichtigen Tatbestände be-
rührt werden, die dem Planungsvorhaben entgegenstehen wür-
den. 
Lediglich Bohrungen, die tiefer als Kote 100 m über NHN in den 
Untergrund eindringen, bedürfen der vorherigen Genehmigung. 

 
23.4: Bei Beachtung dieser Hinweise bestehen aus Sicht des vorbeu-

genden Grundwasserschutzes keine Bedenken gegen das o. a. 
Planungsvorhaben auf Grundlage der vorgelegten Unterlagen. 

 
23.5: Der geplante Rückbau der vorhandenen Wohngebäude ist unter 

Beachtung der abfallrechtlichen Vorschriften unter Einbeziehung 
meines Dezernates 32.1 „Abfallwirtschaft" durchzuführen. 

 
23.6: Altlasten, Bodenschutz 

Für den Bereich Altlasten, Bodenschutz, bestehen aus Sicht des 
Dezernates 3 1. 1 in Bezug auf o. g. Vorhaben keine Bedenken. 

Beschlussempfehlung: 
Zu 23.1: Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 23.2: Die Hinweise werden in die Begründung 
aufgenommen. 
 
 
 
 
 
 
Zu 23.4: Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Zu 23.5: Wird im Rahmen des Abbruchantrages 
berücksichtigt.  
 
 
 
Zu 23.6: Wird zur Kenntnis genommen. 
 

24.  03.03.2016 
Regierungspräsidium Kas-
sel, Dez. 31.3 Oberirdische 
Gewässer, Hochwasser-
schutz 
Steinweg 6, 34117 Kassel 

 
24.1: Aus Sicht des Dezernates 31.3 bestehen in Bezug auf o. g. Vor-

haben keine Bedenken. 

Beschlussempfehlung: 
Zu 24.1: Wird zur Kenntnis genommen. 
 

25.  03.03.2016 
Regierungspräsidium Kas-
sel, Dez. 31.5 Kommunales 
Abwasser, Gewässergüte, 

 
25.1: Für den Bereich kommunales Abwasser, Gewässergüte, beste-

hen aus Sicht des Dezernates 31.5 in Bezug auf o. g. Vorhaben 
keine Bedenken. 

Beschlussempfehlung: 
Zu 25.1: Wird zur Kenntnis genommen. 
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Adresse Stellungnahme Beschlussempfehlung 

zu den Stellungnahmen 
industrielles Abwasser, 
wassergefährdende Stoffe 
Steinweg 6, 34117 Kassel 

 
25.2: Für den Bereich industrielles Abwasser, Gewässergüte, beste-

hen aus Sicht des Dezernates 31.5 in Bezug auf o. g. Vorhaben 
keine Bedenken. 

 
Zu 25.2: Wird zur Kenntnis genommen. 
 

26.  23.02.2016 
Regierungspräsidium Kas-
sel, Dez. 34 Bergaufsicht 
Hubertusweg 19, 36251 Bad 
Hersfeld 

 
26.1: vom Dezernat Bergaufsicht zu vertretende öffentlich-rechtliche 

Belange des Bergbaus stehen dem Bebauungsplan Nr. 11F6 
„Landgraf-Karl-Straße 18 und 20" nicht entgegen. 

 
26.2: Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass nach-Prüfung hier vor-

handener Unterlagen das betroffene Gebiet von einem Berg-
werksfeld auf Braunkohle der E.ON, Kraftwerk und Bergbau, 
Kleinengliser Straße 2, 34582 Borken, überdeckt wird. Es wird 
empfohlen, die Bergwerkseigentümerin zu der Planung zu hören. 

Beschlussempfehlung: 
Zu 26.1: Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Zu 26.2: Der Anregung wurde gefolgt. Die Uniper 
Kraftwerke GmbH, Kleinengliser Straße 2 in 34582 
Borken wurde am Verfahren beteiligt. 

27.  26.02.2016 (per e-mail) 
Städtische Werke Netz + 
Service GmbH 
Königstor 3-13, 34117 Kassel 

 
27.1: Die Städtische Werke Netz + Service GmbH und die Städtische 

Werke Energie + Wärm - GmbH haben generell keine Einwände 
gegen den vorhabenbezogenen Bebauungsplan. 

 
27.2: Wir machen Sie jedoch darauf aufmerksam, dass unsere Ver-

sorgungsleitungen sehr dicht an der Grundstücksgrenze liegen, 
welche bei Tiefbauarbeiten gesichert und geschützt werden 
müssen. 
Des Weiteren möchten wir anmerken, dass später ein Glasfa-
seranschluss an das Gebäude mit realisiert werden soll und auf 
dem Grundstück ein Abspannmast der KVG steht, der auch für 
die Straßenbeleuchtung genutzt wird. 
Abtrennungen der vorhandenen Hausanschlüsse sind bitte zu 
beauftragen. 
Weiterhin bitten wir um frühzeitige Einbindung in die Erschlie-
ßungsplanungen, damit das Versorgungskonzept entwickelt 
werden kann. 

Beschlussempfehlung: 
Zu 27.1: Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Zu 27.2: Die Hinweise werden in die Begründung 
und in den Durchführungsvertrag aufgenommen. 
 
 

28.  11.03.2016 
Umwelt- und Gartenamt 
UNB / UWB 

Untere Wasser- und Bodenschutzbehörde (-6722-): 
28.1: Das Plangebiet umfasst weder oberirdische Gewässer noch 

Schutzgebiete nach Wasserrecht (außer Heilquellenschutzgebiet 
Zone B1). Aus wasserrechtlicher Sicht bestehen weder Einwän-
de noch Anregungen. 

 
 
 

Beschlussempfehlung: 
Zu 28.1: Wird zur Kenntnis genommen. 
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lfd. 
Nr. 

Datum der Stellungnahme 
Adresse Stellungnahme Beschlussempfehlung 

zu den Stellungnahmen 
Unteren Naturschutzbehörde (-6725-): 

Eingriffsregelung: 
28.2: Die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung kommt in diesem 

beschleunigten Verfahren nach § 13 a BauGB nicht zur Anwen-
dung. 

 
Artenschutz: 

28.3: Hinweise auf das Vorkommen planungsrelevanter Arten liegen 
uns für das Plangebiet nicht vor. Nach dem Artenschutzbeitrag 
zum Vorhaben (Büro Dipl.-Biol. Torsten Cloos, Stand 
30.10.2015) werden für die Gebäudebrüter noch vor Abriss der 
Gebäude Ersatznistmöglichkeiten erforderlich: 
 
4 Sperlings- und 4 Halbhöhlen- bzw. Nischenbrüterkästen 
 
Wir bitten dies in die textlichen Festsetzungen (B.) zu überneh-
men. Sollten die Großbäume auf dem Grundstück gefällt werden 
müssen, sind für die Gehölzbrüter (Amsel, Rotkehlchen, Meisen 
etc.) gleichfalls weitere Nisthilfen erforderlich. 

 
28.4: Mit dem Antrag auf Abriss der Gebäude ist der UNB die arten-

schutzrechtliche Erklärung vorzulegen. Sie sollte nicht älter als 2 
Monate sein und eine Überprüfung potentieller Lebensstätten im 
und am Haus umfassen. Wir bitten, dies in die Hinweise C (3) 
Artenschutz zu übernehmen. 

 
Baumschutz: 

28.5: Zum Schutz und Erhalt der Bäume an der Nordgrenze des Plan-
gebietes werden keine Aussagen getroffen. Auf dem benachbar-
ten Grundstück Landgraf-Karl-Straße 22 setzt der rechtskräftige 
Bebauungsplan III/67 „Landgraf-Karl-Straße" einen Großbaum 
an der Grenze zu Nr.20 als zu erhalten fest. Bei der Gründung 
der Tiefgarage darf die Standsicherheit des Baumes nicht beein-
trächtigt werden. 

 
 
Zu 28.2: Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Zu 28.3: Der Anregung wird dahingehend gefolgt, 
dass die nach Artenschutzbeitrag zu erbringenden 
Ersatznistmöglichkeiten sowie das Ausbringen von 
weiteren Nisthilfen im Zuge von eventuellen Baum-
fällungen im Durchführungsvertrag verbindlich 
aufgenommen werden. 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 28.4: Der Anregung wird gefolgt. Der Verweis 
auf die artenschutzrechtliche Erklärung wird unter 
den Hinweisen des Bebauungsplanes ergänzend 
aufgenommen. 
 
 
Zu 28.5: Der Hinweis wird in die Begründung auf-
genommen und im Rahmen der Ausführungspla-
nung berücksichtigt. 

29.  18.04.2016 
Uniper Kraftwerke GmbH 
Kleinengliser Straße 2 
34582 Borken 

 
29.1: Nach dem Grubenbild befindet sich das Plangebiet im Bereich 

des Braunkohlebergwerksfeldes (Bergwerksberechtigung) "Ver-
einigte Glückauf". Im benannten Gebiet wurde, nach den hier 
vorliegenden Unterlagen, kein Bergbau betrieben. Die überlas-
senen Unterlagen geben wir Ihnen zu unserer Entlastung zurück. 

Beschlussempfehlung: 
Zu 29.1: Der Hinweis zur Lage des Plangebietes 
innerhalb eines Bergwerksfeldes wird unter (C) 
Hinweise des Bebauungsplanes aufgenommen 
sowie nachrichtlich in der Planzeichnung darge-
stellt. 
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lfd. 
Nr. 

Datum der Stellungnahme 
Adresse Stellungnahme Beschlussempfehlung 

zu den Stellungnahmen 
30.  23.02.2016 

Unitymedia Hessen GmbH & 
Co.KG 
Postf.10 20 28, 34020 Kassel 

 
30.1: Im Planbereich liegen Versorgungsanlagen der Unitymedia Hes-

sen GmbH & Co. KG. Wir sind grundsätzlich daran interessiert, 
unser glasfaserbasiertes Kabelnetz in Neubaugebieten zu erwei-
tern und damit einen Beitrag zur Sicherung der Breitbandversor-
gung für Ihre Bürger zu leisten.  

 
30.2: Ihre Anfrage wurde an die zuständige Fachabteilung weiter gelei-

tet, die sich mit Ihnen zu gegebener Zeit in Verbindung setzen 
wird. Bis dahin bitten wir Sie, uns am Bebauungsplanverfahren 
weiter zu beteiligen. 

Beschlussempfehlung: 
Zu 30.1: Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
Zu 30.2: Der Bitte wird entsprochen. Die 
Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG wird weiterhin 
am Verfahren beteiligt. 

31.  02.03.2016 
Zweckverband Raum Kassel 
Ständeplatz 13, 34117 Kassel 

 
31.1: Der Flächennutzungsplan des Zweckverbandes Raum Kassel 

stellt für den Bereich, auf den sich das o.g. Bauleitplanverfahren 
bezieht, „SO-Klinik" dar. Der Bebauungsplan ist nicht aus dem 
Flächennutzungsplan entwickelt, dieser wird gemäß § 13a Abs. 2 
Ziffer 2 BauGB im Wege der Berichtigung, nach Rechtskraft des 
Bebauungsplanes angepasst. Die Berichtigung erfolgt in „Wohn-
bauflächen". 
Der Bebauungsplan der Innenentwicklung wird positiv zur Kennt-
nis genommen. Durch den Bau des Mehrfamilienhauses wird ei-
nerseits der attraktive Standort stärker verdichtet und anderer-
seits der Nachfrage nach privatem Wohneigentum in diesem Be-
reich Genüge getan. Die Beachtung der Klimaschutz- sowie der 
energetischen Belange werden begrüßt. Durch die innerörtliche 
und sehr verkehrsgünstige Lage des Standortes ist mit einer 
nicht unerheblichen Lärmbelästigung zu rechnen. 
Weitere Anregungen oder Hinweise aus Sicht der Planung des 
Verbandes werden nicht vorgetragen. Für Rückfragen stehen wir 
gern zur Verfügung. 

Beschlussempfehlung: 
Zu 31.1: Wird zur Kenntnis genommen.  
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Abwägungs- und Beschlussvorschläge zu den eingegangenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 

(Beteiligung vom 15.02.2016 bis einschließlich 18.03.2016) 
 

Im Rahmen der Öffentlichen Auslegung gem. § 3 (2) BauGB wurde von Seiten der Öffentlichkeit keine Stellungnahmen abgegeben. 
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Abwägungs- und Beschlussvorschläge zu den eingegangenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit 
im Rahmen der Unterrichtung der Öffentlichkeit gemäß § 13 a Abs. 3, Satz 1, Nr.2 BauGB. 

(Beteiligung vom 22.10.2015 bis einschließlich 30.10.2015) 
 
 

lfd. 
Nr. 

Datum der Stellungnahme 
Adresse Stellungnahme Beschlussempfehlung 

zu den Stellungnahmen 
32.  29.10.2015 

Privat 
 

32.1: im Rahmen der öffentlichen Auslegung des B-Plan-
Entwurfs im Oktober 2015 möchte ich folgende Ein-
wendung zu den Baugrenzen bzw. zur Positionierung 
des Baukörpers geltend machen: 
Das Grundstück befindet sich an einer städtebaulich 
markanten Ecksituation, die nicht nur auf die Land-
graf-Karl-Straße (Straßenabschnitt Wilhelmshöher Al-
lee — Walther-Schücking-Platz), sondern ganz we-
sentlich auch auf die Gabelung am Ostende des Wal-
ther-Schücking-Platzes bezogen ist, mit weiteren 
Blickbeziehungen aus dem Hasselweg. Da das 
Grundstück innerhalb der denkmalgeschützten Ge-
samtanlage „Villenviertel Wahlershausen" liegt, zu-
gleich in direkter Nachbarschaft mehrerer Einzel-
denkmäler, sind an die städtebauliche Einfügung m. 
E. erhöhte Anforderungen zu stellen. 
Vorgeschlagen wird daher, die bisher bestehende 
Baugrenze (vgl. das Baufenster im B-Plan III/67 vom 
31.5.2005) beizubehalten. Eine gestalterische Lösung 
für den Neubauentwurf ist in einer Neu-Formulierung 
der südlichen Hausecke (Abschrägung oder Abrun-
dung) und / oder ggf. einer Staffelung des Baukör-
pers zu suchen. 
Begründung: 
Der Ecksituation wurde bislang durch eine abkni-
ckende Fluchtlinie bei Nr. 20 Rechnung getragen, 
während die unmittelbare Vorkriegsbebauung zu 
demselben Zweck über eine besonders ausgebildete 
Ecklösung (runde oder polygonale Auslucht) verfüg-
te'. Dadurch wurde vermieden, dass eine untergeord-
nete Seitenfront in unangemessener Weise das 
Stadtbild prägt oder dass sich eine Hausecke im spit-

Zu 32.1: Die Einwendungen können entkräftet werden. 
Begründung: In dem seit 22.12.2005 rechtskräftigen 
Bebauungsplan Nr. III/67 „Landgraf-Karl-Str.“ sind für 
die von der Planung betroffenen Grundstücke Bau-
fenster im Abstand von 4 m bzw. 5 m zur öffentlichen 
Verkehrsfläche der Landgraf-Karl-Straße sowie mit 
einer Tiefe von etwa 18 m zeichnerisch festgesetzt. 
Die Abschrägung der Baugrenze im Kurvenverlauf 
zum Walther-Schücking-Platz ergibt sich hierbei aus 
der Festlegung der nicht überbaubaren Vorgartenbe-
reiche. Innerhalb des durch die Baugrenzen definier-
ten Bereiches (Baufenster) ist die Errichtung von 
Hochbauten zulässig. Der rechtskräftige Bebauungs-
plan gibt keine Verbindlichkeiten zur Lage und Aus-
richtung der einzelnen Baukörper vor. Diese können 
nach geltendem Recht innerhalb des überbaubaren 
Grundstücksbereiches angeordnet werden. Die ange-
sprochene Ecksituation ergab sich vielmehr aus der 
unabhängigen, straßenorientierten Bebauung der 
ehemaligen getrennten Grundstücke Landgraf-Karl-
Straße 18 und 20. Die Bestandsbauten folgten hierbei 
dem Kurvenverlauf der öffentlichen Straßenfläche. 
Auch im Hinblick der Belange des Denkmalschutzes 
wurden im Vorlauf der Bauleitplanung städtebauliche 
Varianten mit den Fachämtern sowie mit dem Beirat 
für Stadtgestaltung hinreichend abgestimmt. Unter 
Anderem wurde diesbezüglich eine städtebauliche 
Form des Neubaus, welche der Ecksituation Landgraf-
Karl-Straße / Walther-Schücking-Platz folgt, von Sei-
ten des Gestaltbeirates der Stad Kassel abgelehnt. 
Die vorliegende städtebauliche Kubatur des Gebäudes 
ist das Ergebnis aus den intensiven Abstimmungen 
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lfd. 
Nr. 

Datum der Stellungnahme 
Adresse Stellungnahme Beschlussempfehlung 

zu den Stellungnahmen 
zen Winkel gegen den heutigen Walther-Schücking-
Platz und die Einmündung des Hasselwegs wendet. 
Aus diesen Gründen ist eine geschickte Überleitung 
zwischen den beiden Ausrichtungen des Straßenver-
laufs auch weiterhin unbedingt wichtig, im Sinne der 
Gesamtanlage. 
Der vorgesehene Baukörper dagegen zeigt zum Wal-
ther-Schücking-Platz eine schräg gestellte Seitenan-
sicht, die besonders aus westlicher Richtung (Blick 
durch die Landgraf-Karl-Straße) unangenehm in Er-
scheinung treten wird; die vorkragenden Balkone ne-
ben der Hausecke verschärfen dies noch, zumal sie 
auch im Widerspruch zur zurückweichenden straßen-
seitigen Grundstücksgrenze stehen. Haus- und Bal-
konecken wenden sich im spitzen Winkel zum Wal-
ther-Schücking-Platz und zur Einmündung des 
Hasselwegs. Ein Bemühen um städtebauliche Ein-
passung ist nicht erkennbar, der Baukörper lässt 
vielmehr eine geradlinige Fortsetzung der Häuserzei-
le nach Südwesten erwarten. 
Hinzu kommt, dass bislang auf der ganzen Nordseite 
des Walther-Schücking-Platzes eine einheitliche 
Maßstäblichkeit gewährleistet ist, von Landgraf-Karl-
Straße 16 bis Kunoldstraße 47; dominiert wird das 
Straßenbild bisher vom größeren Kopfbau Landgraf-
Karl-Straße 21a, der einen markanten städtebauli-
chen Blickpunkt bildet und somit die Hierarchie zwi-
schen der W-O-Richtung und der Diagonalrichtung 
klar zugunsten der W-O-Richtung festlegt. 
Letztgenannntes gilt auch für das Nachbarhaus Nr. 
21, das (von der Wilhelmshöher Allee her als wichti-
ger Blickpunkt) ebenfalls weithin sichtbar zur W-O-
Richtung überleitet, durch seine Staffelung und den 
diagonal gestellten Eckturm aber wiederum geschickt 
zwischen den Ausrichtungen beider Straßenabschnit-
te vermittelt. 
Die unvermittelte Diagonalstellung des geplanten 
Neubaus ist nun umso problematischer, da er in 
Höhe und Volumen die Nachbarhäuser Landgraf-

mit dem Stadtplanungsamt und den maßgeblichen 
Handlungsempfehlungen des Gestaltbeirates der 
Stadt Kassel. 
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lfd. 
Nr. 

Datum der Stellungnahme 
Adresse Stellungnahme Beschlussempfehlung 

zu den Stellungnahmen 
Karl-Straße 22 und Kunoldstraße 47 sowie Landgraf-
Karl-Straße 21 deutlich übertrifft (Einzeldenkmäler); 
damit wird er das Straßenbild an der Ecksituation viel 
stärker prägen als die umgebende, die W-O-Richtung 
markierende Bestandsbebauung und zugleich mit 
dem Kopfbau Landgraf-Karl-Straße 21a konkurrieren, 
der bisher die Ecksituation absichtsvoll dominiert (Nr. 
21a ist Teil der denkmalgeschützten Gesamtanlage 
Wilhelm-Schmidt-Straße). Angesichts dieser Größen- 
und Höhenverhältnisse erscheint es umso wichtiger, 
dass das städtebauliche Gewicht, das der Neubau 
damit zwangsläufig erhalten wird, mit einer sorgsa-
men städtebaulichen Einfügung in die (zudem denk-
malgeschützte) Umgebung einher geht. 
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Abwägungs- und Beschlussvorschläge zu den eingegangenen Stellungnahmen der Ämter der Stadt Kassel gemäß § 4a Abs. 3 BauGB 
(Beteiligung mit Schreiben vom 19.07.2016 bis einschließlich 12.08.2016) 

 
 

lfd. 
Nr. 

Datum der Stellungnahme 
Adresse Stellungnahme Beschlussempfehlung 

zu den Stellungnahmen 
1.  08.08.2016 

23 - Liegenschaftsamt 
 

1.1: Die Begründung zum Vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
bitten wir unter Nr. 13 wie folgt zu ändern: 

 
 13 BODENORDNUNG/FLÄCHENBILANZ 
 Die Flurstücke 27/5 sowie 27/6 der Flur 26 in der Gemarkung 

Wahlershausen werden von dem Vorhabenträger vor Baube-
ginn erworben. 

 Der Teilbereich des Flurstückes 32/13 (Gemarkung Wahlers-
hausen, Flur 26), der in den Geltungsbereich des Vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplan einbezogen ist, ist Teil der öffentli-
chen Verkehrsfläche der Landgraf-Karl-Straße (Gehweg). Für 
die Erschließung (Zuwegung) des Plangebietes wird diese Flä-
che zwingend benötigt. Bodenordnerische und eigentumsrecht-
liche Regelungen sind erforderlich. Der Durchführungsvertrag 
soll die vorzunehmenden Regelungen enthalten. 

 
 Die Gesamtfläche (...) 

 

Beschlussempfehlung: 
Zu 1.1: Der Anregung wird gefolgt.  
Das Kap. 13 der Begründung wird um den aufge-
führten Wortlaut ergänzt. 
 

2.  01.08.2016 
634 - Landschaftsplanung 

 
2.1: Die Aufnahme der textlichen Festsetzung zur Begrünung auf-

geständerter Balkonanlagen wird begrüßt. 
 Aus landschaftsplanerischer Sicht wäre aufgrund der stadtkli-

matischen Situation (vgl. unsere Stellungnahme vom 
19.02.2016) im Rahmen dieser baulichen Verdichtung aller-
dings ein höherer Grad der Gebäudebegrünung wünschens-
wert gewesen. 

 

Beschlussempfehlung: 
Zu 2.1: Wird zur Kenntnis genommen. 

3.  11.08.2016 
66 - Straßenverkehrs- und 
Tiefbauamt 

 
3.1: Entsprechend der ersten Stellungnahme nach der 1. Offenlage 

wurden viele Ergänzungen übernommen. 
 Die nicht aufgenommenen Punkte der Stellungnahme von -66- 

vom 23. März 2016 sind zu ergänzen. 
 
 
 

Beschlussempfehlung: 
Zu 3.1: Wird zur Kenntnis genommen. 
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lfd. 
Nr. 

Datum der Stellungnahme 
Adresse Stellungnahme Beschlussempfehlung 

zu den Stellungnahmen 
3.2: Eine textliche Festsetzung der Stellplätze und Fahrradabstell-

plätze ist erforderlich. In den textlichen Festsetzungen sind un-
ter Stellplätzen und Garagen die Fahrradabstellplätze in ihrer 
Qualität und Quantität aufzunehmen. Hierbei sind Stellplätze 
und Fahrradabstellplätze für mobilitätseingeschränkte Perso-
nen ebenso einzubeziehen. 

 
 Folgende Punkte sind zu berücksichtigen: 
 • Gemäß der technischen Regelwerke (u.a. Empfehlungen für 

den ruhenden Verkehr, Hinweise zum Fahrradparken) sind pro 
Wohneinheit für 30 m2 Wohnfläche ein Fahrradstellplatz vor-
zusehen (Werte sind auf ganze Zahlen aufzurunden). 

 • Die Fahrradabstellplätze für die Bewohner müssen vandalis-
mus- und diebstahlgeschützt, leicht zugänglich (nutzerfreund-
lich) und witterungsgeschützt auf dem Grundstück angeordnet 
werden. Auch im Gebäude (z. B. Fahrradkeller) ist eine Unter-
bringung möglich, wenn diese barrierefrei zugänglich ist. 

 • Zusätzlich sind oberirdische Besucherstellplätze für Radfahrer 
(Anlehnbügel, eingangsnah) in ausreichender Anzahl vorzuse-
hen. Hierbei ist der Ansatz von einem Stellplatz je 200 m2 Ge-
samtwohnfläche (pro Haus) anzusetzen (Werte sind auf ganze 
Zahlen aufzurunden).Vorderradklemmbügel sind wegen der 
unzureichenden Stabilität des abgestellten Fahrrades und der 
hieraus resultierenden hohen Gefahr der Beschädigung des 
Rades durch seitliches Wegkippen und dem unzureichenden 
Diebstahlschutz im Gegensatz zum Anlehnbügel nicht zu emp-
fehlen. 

 • Die Parkgelegenheiten sind nach den in der Garagenverord-
nung (GaVo) angeführten Anforderungen herzustellen. 

 
 
 
 
3.3: Auf Grund von Verkehrssicherheit und der Gefahr von Rück-

stau auf den öffentlichen Verkehrsraum ist bei der Anordnung 
von Zufahrtregulierungsanlagen nach §3 Abs. 2 GaVO ein 
Stauraum für wartende Fahrzeuge auf dem Grundstück vorzu-
sehen. Die Neigungen und Abmessungen der Rampe zur Tief-
garage sind entsprechend §4 GaVO vorzusehen. In den vorge-
legten Unterlagen sind die Neigung, die Abmessung sowie die 

Zu 3.2: Den Empfehlungen wird im Rahmen der 
Bauleitplanung nicht gefolgt. 
Begründung: Im vorliegenden Planvorhaben ist ein 
mehrgeschossiges Wohngebäude mit insgesamt 
11 Wohnungen vorgesehen. Für das vorliegende 
Plangebiet gilt die verbindliche Satzung zur 
Herstellung, Ablösung und Gestaltung von 
Stellplätzen und zur Herstellung von Abstellplätzen 
für Fahrräder (Stellplatzsatzung). Ein Mehrbedarf 
an Fahrradabstellplätzen gegenüber den 
Regelungen der Stellplatzsatzung ist auf Grundlage 
der vorgesehen Wohnnutzung nicht ersichtlich. 
Ebenso ist ein Bezug der nachzuweisenden 
Fahrradabstellplätze in Verbindung mit der 
tatsächlichen Wohnfläche unzweckmäßig. Die 
reale Größe des Wohnraumes gibt keinerlei 
begründeten Rückschluss auf die tatsächliche 
Anzahl der Nutzer. Abstellplätze für Fahrräder sind 
in einem eigenständigen Fahrradraum im 
Untergeschoss des Neubaus sowie im Form von 
Anlehnbügeln am fußläufigen Hauseingang 
vorgesehen. Planungsrechtliche Regelungen für 
Fahrradabstellplätze, welche über die Vorgaben 
der Stellplatzsatzung hinaus gehen, können unter 
Berücksichtigung der Vorgaben des Baugesetzbu-
ches nicht begründet werden. Ebenso gibt es für 
Ausstattungsqualitäten keine rechtliche Grundla-
gen im Rahmen von Bauleitplanverfahren. Ebenso 
ist die Einhaltung der Vorgaben der Garagenver-
ordnung auf Ebene der Ausführungs- und Er-
schließungsplanung zu überprüfen und ggf. nach-
zuweisen. 
 
Zu 3.3: Der Anregung wird gefolgt. 
Begründung: Die Zufahrt zur Garagenfläche im 
Untergeschoss hat gem. GaVo eine maximale 
Neigung von 15% und wird über eine Signalanlage 
mit Durchfahrtsanforderung mittels 
Induktionsschleife und/oder manueller Anforderung 
geregelt. Ein Stauraum für wartende Fahrzeuge 
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lfd. 
Nr. 

Datum der Stellungnahme 
Adresse Stellungnahme Beschlussempfehlung 

zu den Stellungnahmen 
Breite der Rampenanlage nicht ersichtlich. 

 
 
 
 
 
 
3.4: Für die Zufahrt zur Tiefgarage fällt ein Stellplatz im öffentlichen 

Raum weg. 
 
 
 
3.5: Die Planung zum B-Plan sieht im Bereich der geplanten Zufahrt 

die Inanspruchnahme von städtischem Eigentum vor. Eine 
Engstelle im Gehweg im Bereich der Zufahrt ist zu vermeiden. 
Ein Gehweg von 2,50 m bis 3,00 m lichter Breite ist sicherzu-
stellen. 

 
 
3.6: Der im Grundstücksbereich vorhandene KVG-Mast ist zu erhal-

ten. Andernfalls sind alle Kosten, die im Rahmen einer notwen-
digen Versetzung des Mastes inkl. der Straßenbeleuchtung er-
forderlich werden, durch den Vorhabenträger zu tragen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kann auf Grund der stadträumlich geforderten und 
baulich zu berücksichtigenden Geländeverhältnisse 
nur auf der Teilfläche des Flurstückes 32/13, 
Gemarkung Wahlershausen, Flur 26 erfolgen, 
welches durch den Vorhabenträger vor Baubeginn 
erworben wird. 
 
Zu 3.4: Wird zur Kenntnis genommen. Das Stra-
ßenverkehrs- und Tiefbauamt hat den notwendigen 
Rückbau zur Herstellung der Grundstückszufahrt 
zugestimmt. 
 
Zu 3.5: Der Anregung wird dahingehend gefolgt, 
dass eine Aussage zur eigentumsrechtlichen Re-
gelung über die Teilfläche des Flurstückes 32/13, 
Gemarkung Wahlershausen, Flur 26 im Durchfüh-
rungsvertrag unter Beteiligung von -23- sowie -66- 
erfolgt. 
 
Zu 3.6: Der Anregung wird nicht gefolgt.  
Begründung: Der auf dem Grundstück vorhandene 
Fahrleitungsmast ist Eigentum der Kasseler 
Verkehrsgesellschaft AG und nicht als Baulast im 
entsprechenden Verzeichnis eingetragen Ob der 
Mast am Standort erhalten bleiben oder 
möglicherweise in den Bereich des Gehweges 
versetzt werden kann, wird derzeitig technisch 
sowie ökonomisch geprüft. Eine endgültige 
Abstimmung hierzu erfolgt privatrechtlich zwischen 
dem Vorhabenträger und der Kasseler 
Verkehrsgesellschaft AG, die als Eigentümerin 
auch für die Übernahme anfallender Kosten 
heranzuziehen ist. 
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Entwurf vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. III/6 "Landgraf-Karl-Straße 18 und 20"  Träger öffentlicher Belange 
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Abwägungs- und Beschlussvorschläge zu den eingegangenen Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

gemäß § 4a Abs. 3 BauGB 
(Beteiligung mit Schreiben vom 19.07.2016 bis einschließlich 12.08.2016) 

 
lfd. 
Nr. 

Datum der Stellungnahme 
Adresse Stellungnahme Beschlussempfehlung 

zu den Stellungnahmen 
4.  02.08.2016 

Kasseler Verkehrs-
Gesellschaft AG 
Königstor 3-13, 34117 Kassel 

 
4.1: Gegen den o.g. Bebauungsplanentwurf bestehen unsererseits 

keine Einwände. 
 

Beschlussempfehlung: 
Zu 4.1: Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 

5.  01.08.2016 
Regierungspräsidium Kas-
sel, Dez. 27.1 Naturschutz, 
Landschaftsplanung 
Steinweg 6, 34117 Kassel 

 
5.1: Ich bedanke mich für die Übernahme meines Hinweises zur 

Thematik Artenschutz im Rahmen der Behördenbeteiligung nach 
§ 4 (2) BauGB. 

 Die von mir in der Bauleitplanung zu vertretenden Belange des 
Naturschutzes und der Landespflege werden durch die geänder-
ten bzw. ergänzten Inhalte der erneuten Offenlage nach § 4a (3) 
BauGB nicht berührt. 

 Weiter Hinweise und Anregungen werden nicht vorgebracht. 
 
 Diese Stellungnahme enthält keine Aussagen nach anderen 

Rechtsvorschriften. 

Beschlussempfehlung: 
Zu 5.1: Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 

6.  28.07.2016 
Regierungspräsidium Kas-
sel, Dez. 31.3 Oberirdische 
Gewässer, Hochwasser-
schutz 
Steinweg 6, 34117 Kassel 

 
6.1: Zu o.g. Vorhaben wird auf die Stellungnahme vom 03. März 

2016, Az. w. o., verwiesen. Diese behält weiterhin ihre Gültigkeit. 

Beschlussempfehlung: 
Zu 6.1: Wird zur Kenntnis genommen. 
 
Inhalt der Stellungnahme vom 03.03.2016:  
Aus Sicht des Dezernates 31.3 bestehen in Bezug 
auf o. g. Vorhaben keine Bedenken. 

7.  01.08.2016 
Regierungspräsidium Kas-
sel, Dez. 34 Bergaufsicht 
Hubertusweg 19, 36251 Bad 
Hersfeld 

 
7.1: Hiermit verweise ich auf meine Stellungnahme vom 23.02.2016 

(Az. 34/Hef 61 d K 2 - 329). Diese hat weiterhin Bestand. 
 
 Diese Stellungnahme schließt die Belange anderer Dezernate 

des Regierungspräsidiums Kassel nicht ein. 

Beschlussempfehlung: 
Zu 7.1: Wird zur Kenntnis genommen. 
 
Inhalt der Stellungnahme vom 23.02.2016:  
Vom Dezernat Bergaufsicht zu vertretende öffent-
lich-rechtliche Belange des Bergbaus stehen dem 
Bebauungsplan Nr. 11F6 „Landgraf-Karl-Straße 18 
und 20" nicht entgegen. 
Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass nach-
Prüfung hier vorhandener Unterlagen das betroffe-
ne Gebiet von einem Bergwerksfeld auf Braunkoh-
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lfd. 
Nr. 

Datum der Stellungnahme 
Adresse Stellungnahme Beschlussempfehlung 

zu den Stellungnahmen 
le der E.ON, Kraftwerk und Bergbau, Kleinengliser 
Straße 2, 34582 Borken, überdeckt wird. Es wird 
empfohlen, die Bergwerkseigentümerin zu der Pla-
nung zu hören. 
 
--> Der Anregung wurde gefolgt. Die Uniper 
Kraftwerke GmbH, Kleinengliser Straße 2 in 
34582 Borken wurde am Verfahren beteiligt. 

8.  08.08.2016 
Umwelt- und Gartenamt 
UNB / UWB 

Untere Wasser- und Bodenschutzbehörde (-6722-): 
8.1: Es bestehen keine Einwände. 
 

Unteren Naturschutzbehörde (-6725-): 
8.2: Zum Entwurf der erneuten Offenlage vom 13.07.2016 nehmen 

wir wie folgt Stellung: 
 
Artenschutz: 
Bei der verbindlichen Aufnahme unserer Anregungen im Durch-
führungsvertrag bitten wir um detaillierte Ausführung entspre-
chend dem Artenschutzbeitrag zum Vorhaben: 
 
Für Gebäudebrüter werden noch vor Abriss der Gebäude Er-
satznistmöglichkeiten erforderlich: 
4 Sperlings- und 4 Halbhöhlen- bzw. Nischenbrüterkästen 
 
Sollten die Großbäume auf dem Grundstück gefällt werden müs-
sen, sind für die Gehölzbrüter (Amsel, Rotkehlchen, Meisen etc.) 
gleichfalls weitere für diese Vogelarten geeignete Nisthilfen er-
forderlich. 

Beschlussempfehlung: 
Zu 8.1: Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Zu 8.2: Die Anregung wurde bereits beachtet. Die 
aufgeführten artenschutzrechtlichen Regelungen 
sind im Durchführungsvertrag verbindlich aufge-
nommen worden. 

9.  29.08.2016 
Umwelt- und Gartenamt 

Verwaltungsabteilung -670- 
9.1: Keine neuen öffentlichen Grünflächen betroffen. 

 
Freiraumplanung -671- 

9.2: Unser Hinweis in der ersten Stellungnahme „Zu Planungsrechtli-
che Festsetzungen: 1.4.1: „Die verwendete Laubbaumart wird im 
Durchführungsvertrag geregelt." Vor Unterzeichnung des Vertra-
ges ist bei -671- ein Freiflächenplan vorzulegen, damit die Bau-
marten festgelegt werden können." taucht nicht mehr auf, wie 
wurde damit umgegangen? 
 
 

Beschlussempfehlung: 
Zu 9.1: Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Zu 9.2: Der Anregung wurde dahingehend gefolgt, 
dass sich der Vorhabenträger im Durchführungs-
vertrag verpflichtet, die Laubbaumart mit dem Um-
welt- und Gartenamt abzustimmen und die Pflan-
zungen nach dessen Vorgaben im Rahmen der 
Ausführungsplanung zu realisieren. 
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lfd. 
Nr. 

Datum der Stellungnahme 
Adresse Stellungnahme Beschlussempfehlung 

zu den Stellungnahmen 
Umwelt- und Immissionsschutz (-6721-)  

9.3: Keine Hinweise. 
 
Grünflächen -673- 

9.4: Keine neuen öffentlichen Grünflächen betroffen.  
 
Klimaschutz und Energieeffizienz (-675-) 

9.5: Die erste Stellungnahme der Abteilung für Klimaschutz und 
Energieeffizienz wurde nicht berücksichtigt. Die Begründung da-
zu ist unsererseits nicht nachvollziehbar und fachlich nicht zutref-
fend. 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Aufnahme von Regelun-
gen zu Energiestandards, zur Energieversorgung u. ä. im Rah-
men von unbefristet geltenden B-Plänen in absehbarer Zeit zu 
Konflikten mit novelliertem Energiefachrecht führen würde sowie 
eine Festsetzung bestimmter Energieträger in Bauleitverfahren 
juristisch bedenklich und u.U. angreifbar wäre. Dazu merken wir 
an, dass sich die Bauleitplanung immer auf die aktuelle Gesetz-
gebung stützt. Eine Novellierung des Energiefachrechts hätte al-
so diesbezüglich keine Konsequenzen, so wie es bei anderen 
Sachverhalten auch ist.  
 
Zur Festsetzung des Ausschlusses bestimmter luftverunreini-
gender Stoffe (dazu zählen beispielsweise auch fossile Energie-
träger) hat der Gesetzgeber in 9 (1) Nr. 23a BauGB entspre-
chende Möglichkeiten geschaffen. Darüber hinaus bietet der hier 
vorliegende V+E-Plan auch entsprechende Möglichkeiten, über 
die Belange des § 9 hinauszugehen. 
 
Weiterhin wird geschrieben, dass energetische Belange im Sin-
ne des BauGB nur fakultativ Berücksichtigung finden können. 
Dies ist nicht zutreffend; die genannten Paragraphen wurden bei 
der Novelle explizit aufgenommen, um zu betonen, dass diese 
Belange zwingend mindestens beschrieben werden müssen, um 
sie abwägen. zu können. Ein Hinweis nur auf die ord-
nungsrechtlichen Vorgaben des Energiefachrechts reicht nicht 
aus. Es muss nachvollziehbar begründet sein, warum in der Ab-
wägung im vorliegenden B-Plan bezüglich der energetischen Be-
lange entschieden wurde, die vom Gesetzgeber für die Bauleit-
planung in diesem Falle gegebenen Möglichkeiten des Bau-

 
Zu 9.3: Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Zu 9.4: Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Zu 9.5: Der Anregung wird nicht gefolgt.  
Begründung: In Ergänzung der bereits getroffenen 
Erläuterungen wird darauf hingewiesen, dass ge-
mäß dem Wortlaut der Gesetzgebung planungs-
rechtliche Festsetzungen i.S.d. § 9 (1) Nr. 23a 
BauGB nur für Gebiete getroffen werden; dies 
schließt gleichartige Regelungen inhaltlich sowie 
im Sinne der Gesetzgebung für ein einzelnes 
Grundstück aus.  
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lfd. 
Nr. 

Datum der Stellungnahme 
Adresse Stellungnahme Beschlussempfehlung 

zu den Stellungnahmen 
rechts und des Energiefachrechts nicht zu nutzen. Zudem hat die 
Stadtverordnetenversammlung im November 2012 durch die 
Umsetzung des integrierten Klimaschutzkonzepts für die Stadt 
Kassel den Magistrat ausdrücklich mit der Berücksichtigung 
energetischer Belange in der Stadtplanung beauftragt. Dies wur-
de unseres Erachtens hier nicht umgesetzt. 
Die Inhalte der ersten Stellungnahme sollten daher auf jeden Fall 
Berücksichtigung finden. 
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Abwägungs- und Beschlussvorschläge zu den eingegangenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit 
gemäß § 4a Abs. 3 BauGB 

(Beteiligung vom 19.07.2016 bis einschließlich 12.08.2016) 
 
 
 

-keine Stellungnahmen eingegangen- 
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Begründung  Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. III/6 "Landgraf-Karl-Straße 18 und 20" 
 Stadt Kassel, Stadtteil Bad Wilhelmshöhe 
  
 

1 ANLASS, ZIEL UND ZWECK DER PLANUNG 

Der Vorhabenträger, die Immo-Projekt Landgraf-Karl-Str. 18 - 20 GmbH & Co. KG aus Kassel, hat 
die gegenwärtig durch zwei alte und stark sanierungsbedürftige Einfamilienwohnhäuser bebauten 
Grundstücke in der Landgraf-Karl-Straße 18 und 20 im Frühjahr 2015 erworben. Es wird im Inte-
resse der Quartiersaufwertung beabsichtigt, nach Abriss der beiden substanzschwachen Gebäu-
den ein Mehrfamilien-Wohnhaus mit 11 Wohneinheiten und einer Tiefgarage zu errichten. Die 
Grundstücke liegen im Bereich des seit 22.12.2005 rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. III/67 
„Landgraf-Karl-Str.“ der Stadt Kassel mit einer Ausweisung als Sondergebiet Klinik. 

Um das beschriebene Vorhaben planungsrechtlich abzusichern wird die Aufstellung eines vorha-
benbezogenen Bebauungsplanes gemäß § 12 BauGB erforderlich, der im beschleunigten Verfah-
ren gemäß § 13a BauGB durchgeführt wird. 

Ziel und Zweck der Planung ist die geordnete städtebauliche Entwicklung des Bereiches an der 
Landgraf-Karl-Straße, die Nutzungsänderung innerhalb eines Teilbereiches des rechtsverbindli-
chen Bebauungsplanes der Stadt Kassel sowie die Schaffung der planungsrechtlichen Vorausset-
zung zur Errichtung eines Wohngebäudes unter besonderer Berücksichtigung der örtlichen Gege-
benheiten. 

 

2 BEBAUUNGSPLAN DER INNENENTWICKLUNG § 13 A BAUGB 

Durch den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. III/6 "Landgraf-Karl-Straße Nr. 18 und 20" sol-
len die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Neuerrichtung eines mehrgeschossigen Wohn-
gebäudes im Kasseler Stadtteil Bad Wilhelmshöhe geschaffen werden. Hierbei wird das durch den 
Gesetzgeber seit Januar 2007 eingeführte beschleunigte Verfahren für Bebauungspläne der In-
nenentwicklung angewandt. Die im § 13 a BauGB genannten Voraussetzungen für einen Be-
bauungsplan der Innenentwicklung sowie zur Anwendbarkeit des beschleunigten Verfahrens sind 
erfüllt: 

• Mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. III/6 wird dem Bedarf an Investitionen zur 
Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum in angemessener Weise Rechnung getragen. 

• Die Ausweisung der Flächen als Wohnbauflächen stellt eine Nachverdichtung bzw. andere 
Maßnahmen der Innenentwicklung dar. 

• Das Plangebiet befindet sich im innerörtlichen Bereich. 
• Die Fläche, die bei Durchführung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes voraussicht-

lich versiegelt wird (festgesetzte max. zulässige Grundfläche im Sinne des § 19 Abs. 2 
BauNVO) liegt unterhalb des im Gesetz vorgegebenen Schwellenwertes von 20.000 m²  

• Die Zulässigkeit von Vorhaben, die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträg-
lichkeitsprüfung nach Anlage 1 zum Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung oder 
nach Landesrecht unterliegen, wird nicht vorbereitet oder begründet. 

• Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr.7, Buchstabe b) BauGB ge-
nannten Schutzgebiete (FFH-Gebiete und Europäische Vogelschutzgebiete) bestehen 
nicht. Ein faunistisches Gutachten wird erstellt. 

Bei der Anwendung des beschleunigten Verfahrens gem. § 13 a BauGB kann u.a. auf den Um-
weltbericht (§ 2 a BauGB), die Abarbeitung der Eingriffsregelung und auf die zusammenfassende 
Erklärung gemäß § 10 Abs. 4 BauGB verzichtet werden. Dennoch verlangt der Gesetzgeber die 
entsprechenden Umweltbelange zu ermitteln und in die Abwägung einzustellen. Die erheblichen 
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Umweltauswirkungen sind also auch im beschleunigten Verfahren ohne förmliche Umweltprüfung 
zu ermitteln und in der Planbegründung darzulegen. (Vgl. Kapitel 8) 
 

3 UVP- BELANGE 

Das beschleunigte Verfahren gem. § 13 a BauGB wäre nicht anwendbar, wenn durch den vorha-
benbezogenen Bebauungsplan die Zulässigkeit eines Vorhabens begründet wird, das gemäß 
UVPG (Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung) einer Pflicht zur Durchführung einer Um-
weltverträglichkeitsprüfung unterliegt. Unter Beachtung der in der Anlage 1 zum UVPG unter Nr. 18 
genannten Werte, kann sich für Bebauungspläne der Innenentwicklung nur eine UVP-Pflicht im 
Allgemeinen aus Nr. 18.8 ergeben. 

Nach Anlage 1 Pkt. 18.8 des UVPG besteht dann eine Prüfpflicht, wenn die für Neubauvorhaben 
festgesetzte überbaubare Grundfläche im Sinne des § 19 Abs. 2 BauNVO den Wert von 20.000 m² 
überschreitet. Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes umfasst insgesamt 
1.240 m², so dass bei Festsetzung einer GRZ von 0,4 (= ca. 496 m²) der vorgenannte Wert bei 
Weitem nicht erreicht wird. Das Vorhaben unterliegt weder einer UVP-Pflicht, noch ist eine allge-
meine Vorprüfung des Einzelfalls erforderlich. 
 
 

4 BESCHLEUNIGTES VERFAHREN GEMÄSS § 13 A BAUGB 

Verfahrenswahl und Verfahrensdurchführung 

Die Entscheidungsgründe den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. III/6 im beschleunigten 
Verfahren durchzuführen, liegen einerseits in den verfahrensbedingten Zeit- und Kostenerspar-
nissen für die Stadt Kassel; andererseits hat der Vorhabenträger, dessen Planungen auf eine kurz-
fristige Umsetzung abzielen, ein berechtigtes Interesse an einem zügigen Abschluss des Pla-
nungsverfahrens. 

 

 Gestaltungsbeirat 

Im Vorlauf der Bauleitplanung wurde die beabsichtigte Planung durch den Vorhabenträger am 
07.05.2015 im Beirat für Stadtgestaltung vorgestellt und entsprechend der Empfehlungen zum 
Städtebau und zur Ausführung der Tiefgarage überarbeitet. 

 Ortsbeirat Bad Wilhelmshöhe 

Das Vorhaben wurde am 15.10.2015 dem Ortsbeirat vorgestellt; die Planung wurde zur Kenntnis 
genommen. 

 Aufstellungs-/Offenlegungsbeschluss / Beschleunigtes Verfahren 

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kassel hat in ihrer Sitzung am 01.02.2016 die Aufstel-
lung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. III/6 "Landgraf-Karl-Straße 18 und 20", die 
Durchführung des beschleunigten Verfahrens gemäß § 13 a BauGB sowie die öffentliche Ausle-
gung gemäß § 3 (2) BauGB beschlossen. 
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 Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange / Öffentliche Auslegung 

Die von der Planung berührten Behörden und Träger öffentlicher Belange wurden gemäß § 4 (2) 
BauGB mit Schreiben vom 10.02.2016 bis einschl. 18.03.2016 beteiligt. Bedenken wurden nicht 
geäußert. Auf Grund vorgebrachter Anregungen und amtsinterner Abstimmungen wurde im We-
sentlichen die Festsetzung zu passiven Lärmschutzmaßnahmen des rechtskräftigen Bebauungs-
planes in den Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes aufgenommen sowie die 
bauordnungsrechtliche Festsetzung 2.3 dahingehend ergänzt, dass Standflächen für Abfallbehälter 
im Vorgartenbereich unter Einhaltung gestalterischer Vorgaben ausnahmsweise zulässig sind. Des 
Weiteren wurden die Gestaltungsvorgaben des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes dahinge-
hend konkretisiert, dass aufgeständerte Balkonanlagen durch Rankpflanzungen zu begrünen sind.  

Die öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB erfolgte vom 15.02.2016 bis einschl. 
18.03.2016. Von Seiten der Öffentlichkeit wurden keine Stellungnahmen abgegeben.  

 

 Erneute Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange / Öffentliche Ausle-
gung 

Durch die Berücksichtigung vorgebrachter Stellungnahmen im Rahmen der Träger- und Öffentlich-
keitsbeteiligung wurden Ergänzungen und Änderungen in den Unterlagen des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes erforderlich, sodass gemäß § 4 a Abs. 3 BauGB der Bauleitplan erneut auszule-
gen ist und erneut Stellungahmen einzuholen sind. Die erneute öffentliche Auslegung sowie die 
Beteiligung der durch die Änderung betroffenen Träger öffentlicher Belange erfolgte in der Zeit vom 
19.07.2016 bis einschl. 12.08.2016. Gemäß § 4a Abs. 3 Satz 2 BauGB können Stellungnahmen 
nur zu den geänderten bzw. ergänzten Teilen abgegeben werden. 

Im Rahmen der erneuten Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange wurde keine 
Bedenken geäußert. Darüber hinaus sind von Seiten der Öffentlichkeit keine Stellungnahmen ab-
gegeben wurden. Auf Grund vorgebrachter Anregungen durch das Liegenschaftsamt der Stadt 
Kassel wurde das Kapitel 13 der Begründung "Bodenordnung / Flächenbilanz" hinsichtlich der be-
absichtigten eigentumsrechtlichen Regelung zur Teilfläche des Flurstückes 32/13, Gemarkung 
Wahlershausen, Flur 26 in die Begründung aufgenommen. Darüber hinaus erfolgten keine weite-
ren Änderungen und/oder Anpassungen der Bebauungsplanunterlagen, sodass eine weitere Betei-
ligung der Träger öffentlicher Belange oder der Bürgerinnen und Bürger nicht erforderlich ist. 
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5 DAS PLANGEBIET 

5.1 Lage und Größe des Plangebietes 

Das ca. 1.240 m² große Plangebiet befindet sich im Kasseler Stadtteil Bad Wilhelmshöhe und liegt 
an der Landgraf-Karl-Straße. Der Geltungsbereich umfasst die beiden Flurstücke 27/5 und 27/6 
sowie einen Teilbereich der Wegeparzelle 32/13 in der Flur 26, Gemarkung Wahlershausen. 

 

5.2 Realnutzung 

Auf dem Grundstück befinden sich derzeit zwei alte Einfamilienhäuser mit ihren Zufahrten, Gara-
gen, Erschließungswegen und rückwärtigen Gartenbereichen. Beide Bestandsgebäude verfügen 
über ein unterkellertes Erdgeschoss und entsprechen nicht mehr den Nutzungsanforderungen der 
Gegenwart. Die mit einem Satteldach ausgeführten Dachgeschosse wurden für Wohnnutzungen 
ausgebaut. Unterhalb des Niveaus der Fahrbahn der Landgraf-Karl-Straße bestehen zwei grenz-
ständig bebaute Garagen mit einer gemeinsamen, geneigten Zufahrt. An der derzeitigen Grund-
stückszufahrt steht ein Versorgungsmast der KVG. 

Die übrigen Grundstücksfreiflächen beider Grundstücke sind in einen gestalteten Vorgartenbereich 
und einen rückliegenden Gartenbereich aufgeteilt. Die Vorgartenbereiche sind mit Koniferen und 
Ziergewächsen bepflanzt. Des Weiteren stehen auf den Grundstücken vier Laub- sowie zwei Na-
delbäume. 
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6 DAS VORHABEN 

Für die nachfolgende Beschreibung wird auf Kapitel 6.2 "Vorhaben- und Erschließungsplan" sowie 
auf Kapitel 6.3 "Gebäudeansichten" verwiesen. Die Inhalte der Vorhabenbeschreibung sind in wei-
ten Teilen der Baubeschreibung zum Bauvorhaben "Neubau eines 11-Familien-Wohnhauses mit 
Eigentumswohnungen, Landgraf-Karl-Str. 18/20, 34130 Kassel  – P484" der Architekten BSH vom 
28.09.2015 entnommen. 
 

6.1 Vorhabenbeschreibung 

Auf den beiden Grundstücken Landgraf-Karl-Straße 18 und 20 befinden sich zurzeit zwei 
Einfamilienwohnhäuser. Der Bauherr hat die beiden Grundstücke im Frühjahr 2015 erworben und 
beabsichtigt, nach Abriss der beiden Altbauten ein Mehrfamilien-Wohnhaus mit 11 Eigentumswoh-
nungen und Tiefgarage zu errichten. 

Das Mehrfamilien-Wohnhaus wird als dreigeschossiges Gebäude mit zusätzlichem Staffelge-
schoss und Tiefgarage geplant. Die Grundrisse der drei Vollgeschosse sind als Dreispänner ange-
legt und werden, wie auch Staffel- und Kellergeschoss, von einer durchlaufenden Geschosstreppe 
und einem behindertengerechten Fahrstuhl erschlossen. Die drei Vollgeschosse weisen jeweils 
Zwei- bis Dreizimmer-Wohnungen auf; im Staffelgeschoss sind eine Dreizimmer- und eine Vier-
zimmer- Penthouse-Wohnung mit umlaufenden Terrassen bzw. extensiv begrünten Flachdachstrei-
fen geplant. Im Untergeschoss werden neben den erforderlichen Keller- und Technikräumen auch 
die erforderlichen Stellplätze in einer Tiefgarage (12 Kfz-Stellplätze) untergebracht. 

Das Grundstück fällt im Verlauf des Gehweges von Westen nach Nord-Ost um 1,47 m; somit wird 
die Zufahrt zur Tiefgarage an den tiefsten Punkt, demgemäß an die nordöstlichste Grundstücks-
grenze gelegt. Der Hauseingang und das Erdgeschoss befinden sich auf einer Höhe von 203,28 m 
ü. NHN., und damit 0,25 m über dem mittleren Niveau des Gehweges mit 203,03 m ü.NHN. 

Das Wohnhaus wird in Stahlbeton- und Mauerwerks-Mischbauweise errichtet. Die Straßenfassade  
und Teile der West- und Ostfassade werden verklinkert; die Nordfassade und die seitlichen Rest-
flächen erhalten eine Putzfassade. 

Das Dach wird mit einer Neigung von 5° als ein Walmdach ausgeführt. Der Ausbau und die Instal-
lationen der Wohnungen erfolgen in einem üblichen, hochwertigen Eigentumswohnungs-Standard. 
Das Treppenhaus und die Treppenläufe erhalten Bodenbeläge aus geschliffenem Naturstein. Der 
Fahrstuhl wird als sog. Glasfahrstuhl (Glas- / Stahl-Konstruktion) erstellt. 

Das Gebäude wird an die städtischen Ver- und Entsorgungsleitungen angeschlossen.  

Alle Freiflächen werden gärtnerisch angelegt und gepflegt. Die z. Z. auf dem Grundstück stehen-
den Laub- und Nadelbäume werden soweit möglich in das Freiflächenkonzept integriert bzw. durch 
Neuanpflanzungen ersetzt. 

Auf dem 1.240 m² großen Baugrundstück entsteht ein Neubau mit einer Grundfläche von ca. 459 
m². Dies entspricht einer Grundflächenzahl (GRZ) von 0,37. Für die Herstellung der Wege- und 
Erschließungsflächen sowie auf Grund der Unterbauung des Grundstückes durch die geplante 
Tiefgarage werden weitere 222 m² des Grundstückes in Anspruch genommen. Die drei Vollge-
schosse ergeben eine Gesamtgeschossfläche von ca. 1.230 m², so dass sich eine Geschossflä-
chenzahl (GFZ) von 0,992 ergibt. Damit entspricht das geplante Bauvorhaben mit dem Maß der 
baulichen Nutzung den Vorgaben des seit 22.12.2005 rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. III/67 
„Landgraf-Karl-Str.“  
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6.2 Vorhaben- und Erschließungsplan 
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6.3 Gebäudeansichten 

 
Perspektive Südwest Architekten BSH 

 

 
Perspektive Süd Architekten BSH 

 

 
Perspektive Nord Architekten BSH 
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7 ÜBERGEORDNETE PLANUNGEN / PLANERISCHE GRUNDLAGEN 
 

7.1 Regionalplan Nordhessen 2009 

Im Regionalplan 2009 (rechtskräftig seit dem 15. März 2010) ist der Geltungsbereich des vorha-
benbezogenen Bebauungsplanes Nr. III/6 "Landgraf-Karl-Straße 18 und 20" sowie dessen nähere 
Umgebung als "Vorranggebiet Siedlung Bestand" dargestellt. 

 

7.2 Flächennutzungsplan 2007 des Zweckverbandes Raum Kassel (ZRK) 

Der gültige Flächennutzungsplan (FNP) 2007 (rechtskräftig seit dem 08.08.2009) stellt die Flächen 
des Geltungsbereiches als Sondergebiet mit Zweckbestimmung "Klinik" dar. Das Vorhaben sieht 
den Bau eines mehrgeschossigen Wohngebäudes inkl. der Errichtung einer Tiefgarage vor. Der 
FNP ist gemäß § 13 a Abs. 2 Nr. 2 BauGB im Wege der Berichtigung anzupassen. 

 

7.3 Landschaftsplan des Zweckverbandes Raum Kassel (ZRK) 2007  

Die Flächen des Geltungsbereiches liegen innerhalb des Landschaftsraumes Nr. 150 "Siedlungs-
gebiet Wahlershausen / Wilhelmshöhe" und sind in der Realnutzungskarte als "Ein- und Mehrfami-
lienhäuser" dargestellt.  

In der Maßnahmenkarte zum Landschaftsplan 2007 werden für den Planbereich keine konkreten 
Entwicklungsziele oder Maßnahmen beschrieben. 

 

7.4 Bebauungsplan Nr. III/67 "Landgraf-Karl-Str.“ 

Das Plangebiet liegt im Geltungsbereich des seit 22.12.2005 rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 
III/67 „Landgraf-Karl-Str.“ der Stadt Kassel und ist als "Sondergebiet Klinik" ausgewiesen. Die zu-
lässige Geschossflächenzahl ist auf maximal 1,0 begrenzt. Die zulässige Grundflächenzahl ist auf 
0,4 festgesetzt. Des Weiteren ist eine offene Bauweise sowie die Errichtung von maximal drei Voll-
geschossen zulässig. Die Firsthöhe für Neubauten ist auf maximal 14,00 m begrenzt. 

Der rechtskräftige Bebauungsplan Nr. III/67 „Landgraf-Karl-Str.“ enthält darüber hinaus weiterge-
hende planungsrechtliche Festsetzungen zur Regulierung von Nebenanlagen, Stellplätzen und 
Garagen auf den Grundstücken, zur Minderung schädlicher Umwelteinflüsse durch Heizanlagen 
und Lärmimmissionen, zum Erhalt / Anpflanzung von Laubbäumen sowie Regelungen bezüglich 
der Verwendung von Oberflächenmaterialien. Weiterführende bauordnungsrechtliche Festsetzun-
gen nehmen Bezug auf die Gestaltung der Dächer und Grundstücksfreiflächen und dienen der 
Regulierung von Werbeanlagen.  

Auf dem benachbarten Grundstück Landgraf-Karl-Straße 22 setzt der rechtskräftige Bebauungs-
plan III/67 „Landgraf-Karl-Straße" einen Großbaum an der Grenze zu Nr.20 als zu erhalten fest. Bei 
Gründungsarbeiten darf die Standsicherheit des Baumes nicht beeinträchtigt werden. 

Mit Inkrafttreten des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. III/6 "Landgraf-Karl-Straße 18 und 
20" treten in dessen Geltungsbereich die Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. III/67 „Land-
graf-Karl-Str.“ außer Kraft. 
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7.5 Heilquellenschutzgebiet 

Das Plangebiet befindet sich innerhalb der quantitativen Schutzzone B1-neu des mit Datum vom 
02.10.2006 (StAnz. 46/2006, S. 2634) amtlich festgesetzten Heilquellenschutzgebietes für die 
staatlich anerkannte Heilquelle "TB Wilhelmshöhe 3", Gemarkung Wahlershausen der Stadt Kassel 
zu Gunsten der Thermalsolebad Kassel GmbH, Kassel. Die Ver- und Gebote der Heilquellen-
schutzgebietsverordnung sind zu beachten und einzuhalten. 

Das Fachdezernat 31.1 "Grundwasserschutz, Wasserversorgung, Altlasten, Bodenschutz" des 
Regierungspräsidiums Kassel teilte mit Stellungnahme vom 03.03.2016 mit, dass im Hinblick der v. 
g. Schutzgebietsverordnung keine Verbots- bzw. genehmigungspflichtigen Tatbestände berührt 
werden, welche dem Planungsvorhaben entgegenstehen würden. Lediglich Bohrungen, die tiefer 
als Kote 100 m über NHN in den Untergrund eindringen, bedürfen der vorherigen Genehmigung. 

 

7.6 Denkmalschutz 

Das Plangebiet liegt innerhalb der denkmalgeschützten Gesamtanlage "Villenviertel Wahlershau-
sen und Wilhelmshöher Allee", welche die historischen Einzelbauten aus der gründerzeitlichen 
Siedlungserweiterung mit Beginn des ausgehenden 19. Jhd. im Süden und Westen des alten Dor-
fes umfasst. Die Bestandsbauten auf den Grundstücken Landgraf-Karl-Straße 18 und 20 sind kei-
ne Kulturdenkmäler nach § 2 Abs. 1 Hess. Denkmalschutzgesetz. 

 

7.7 Integriertes Klimaschutzkonzept der Stadt Kassel vom März 2012 

Die Umsetzung des integrierten Klimaschutzkonzeptes für die Stadt Kassel wurde von der Stadt-
verordnetenversammlung im November 2012 beschlossen. Hierin sind Handlungsziele festgelegt, 
wie die Stadt ihren Verpflichtungen im Klimabündnis sowie in den Programmen „100 Kommunen 
für den Klimaschutz“ und „100 % Erneuerbare Energie Regionen“ nachkommen und den CO2-
Ausstoß bis 2030 um 31,3 % gegenüber 2009 reduzieren kann. Ein Handlungsfeld dabei ist die 
„Energieoptimierte Planung und energetische Verbesserung von Wohn-, Gewerbe- und Industrie-
gebieten“. Neben der Berücksichtigung energetischer Aspekte in der Bauleitplanung bzw. über 
Festsetzungen im Bebauungsplan zählen hierzu auch die Aufnahme von Klima- und Energiezielen 
(z.B. Passivhaus-Niveau, KfW-Förderniveau) in städtebauliche Verträge sowie in Verträge für 
Grundstücksverkäufe mit privaten Bauleuten. Im Hinblick auf die Verringerung der Abhängigkeit 
von Importen fossiler Energieträger und den Klimaschutz, sind Gebäude im besten Falle so zu 
errichten und zu betreiben, dass sie mit möglichst geringem Primärenergiebedarf vornehmlich aus 
heimischen Quellen auskommen und geringe CO2-Emissionen aufweisen. Es gilt das Prinzip, den 
Energiebedarf durch Effizienzmaßnahmen wie Verbrauchsminimierung, intelligente Verteilung und 
verlustarme Produktion gering zu halten und den verbleibenden Anteil durch Energieträger zu de-
cken, die möglichst heimischen Ursprungs sind und keinen fossilen Kohlenstoff enthalten. Gesetz-
liche Mindestvorgaben hierfür sind die aktuellen Grenzwerte der EnEV (Energieeffizienz) und das 
EEWärmeG (Energieeffizienz/fossil-C-freie Energieerzeugung aus heimischen Quellen). 

Im vorliegenden vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. III/6 wird u.a. die Neuerrichtung eines 
mehrgeschossigen Wohngebäudes planungsrechtlich geregelt. Die energetische Ertüchtigung des 
Neubaus ist über die gesetzlichen Mindestvorgaben der Energieeinsparverordnung (EnEV) und 
des Erneuerbare-Energien-Wärmegesetzes (EEWärmeG) hinreichend reguliert.  
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Eine planungsrechtlich verbindliche Aufnahme von weiterführenden Regelungen zu Energieeffizi-
enzstandard, zur Energieversorgung u. ä. im Rahmen von unbefristet geltenden Bebauungsplänen 
würde in absehbarer Zeit zu konfliktträchtigen Regelungen mit den fortschreitenden Novellierungen 
der bundesweit verbindlichen Vorgaben der EnEV und des EEWärmeG führen. Darüber hinaus 
sind Festsetzungen zur Verwendung (oder Ausschluss) spezifischer Energieträger in Bauleitplan-
verfahren juristisch bedenklich und u. U. angreifbar. 

Im Sinne des § 1 a V BauGB sowie § 1 VI Nr. 7f BauGB können jedoch energetische Belange bzw. 
Maßnahmen hinsichtlich des Klimaschutzes als abwägungsrelevanter Sachverhalt gemäß § 1 Ab-
satz 7 in Bauleitplanverfahren Berücksichtigung finden. Dem entsprechend wird, soweit städtebau-
lich nicht gegenteilig notwendig, der Verweis auf die bundesweit verbindlichen Vorgaben der EnEV 
und des EEWärmeG als hinreichend erachtet. Ein entsprechender Hinweis wurde in den Be-
bauungsplan aufgenommen. 

Eine Konkretisierung des Energetischen Konzeptes sowie der gebäudebezogenen Energieplanung 
wird im Rahmen des Genehmigungsverfahrens umfassend berücksichtigt.  

 

7.8 Luftreinhalte- und Aktionsplan für den Ballungsraum Kassel, 1. Fortschreibung 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt im Untersuchungsgebiet der im August 2011 in 
Kraft getretenen 1. Fortschreibung des Luftreinhalte- und Aktionsplanes für den Ballungsraum 
Kassel. Auf der Grundlage des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BlmSchG) ist Kassel mit den 
angrenzenden Städten und Gemeinden aufgrund seiner Einwohnerzahl, Einwohnerdichte und Flä-
che als 'Ballungsraum Kassel' definiert. Die großräumlich-geologische Beckenlage bedarf in Ver-
bindung mit der hohen Emissionsdichte und häufig auftretenden Inversionswetterlagen einer be-
sonderen Vorsorge bei der Vermeidung von hohen Luftschadstoffemissionen. 

Im Planwerk werden unter Kapitel 7.4 Lokale Maßnahmen aufgeführt, die maßgeblich zur Verbes-
serung der lufthygienischen Situation im Ballungsraum beitragen. Hierbei wurden insbesondere die 
beiden Hauptemittentengruppen "Verkehr" und "Heizanlagen" analysiert. Im Ergebnis werden u. a. 
regional übergreifende Maßnahmen zur Verkehrsvermeidung und zur Förderung von umweltver-
träglichen Mobilitätsangeboten sowie Maßnahmen zur energetischen Sanierung von Gebäuden 
und zur Beschränkung von bestimmten Heizanlagen aufgeführt. 

 

7.9 Altlasten 

Für die Flächen des Geltungsbereiches des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes sind keine 
Altlasten, Altablagerungen oder Grundwasserschadensfälle bekannt.  
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8 UMWELTSCHUTZ / NATURSCHUTZRECHTLICHE BELANGE 
8.1 Naturschutzfachliche Ausgleichsregelung, förmliche Umweltprüfung  

Bei der Anwendung des beschleunigten Verfahrens gelten gemäß § 13 a Abs. 2 Nr. 4 BauGB bei 
Bebauungsplänen der Innenentwicklung Eingriffe in Boden, Natur und Landschaft als zulässig bzw. 
vor der planerischen Entwicklung erfolgt. Eine Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung ist nicht erforder-
lich. Ebenso entfällt, da keine förmliche Umweltprüfung durchgeführt wird, der Umweltbericht nach 
§ 2 a BauGB, die zusammenfassende Erklärung nach § 10 Abs. 4 BauGB und die Angabe nach § 
3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind. 
 

8.2 Untersuchung der Umweltbelange 

Der bei Durchführung des beschleunigten Verfahrens vorgegebene Verzicht auf die Durchführung 
einer Umweltprüfung enthebt die planende Kommune zwar von der förmlichen Durchführung der 
Umweltprüfung und der Erarbeitung eines Umweltberichtes, dennoch bleibt das Erfordernis, die 
von der Planung berührten Umweltbelange nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b) BauGB nach all-
gemeinen Grundsätzen zu ermitteln, zu bewerten und in die Abwägung einzustellen, bestehen. 
Während für Bebauungspläne im Regelverfahren eine detaillierte Eingriffsermittlung gefordert wird, 
können sich die Darlegungen für Bebauungspläne im beschleunigten Verfahren dagegen auf über-
schlägige Angaben zu den voraussichtlichen Umweltauswirkungen beschränken. 

Die Flächen des Geltungsbereiches sind durch den bestehenden Bebauungsplan bereits als 
überbaubare und versiegelbare Flächen zulässig. Bei Umsetzung der beabsichtigten Planung ist 
die Errichtung eines mehrgeschossigen Wohngebäudes für 11 Wohnungen sowie die Herstellung 
einer Tiefgarage möglich. Zusätzlich ist die Anlage von Grün- bzw. Gartenflächen sowie die Neu-
anpflanzung von Laubbäumen vorgesehen.  

In Anbetracht der realen Situation und der planungsrechtlich bereits zulässigen Maßnahmen sowie 
der beabsichtigten Neuanlage von Grünflächen i.V.m. neu anzupflanzenden Laubbäumen sind in 
Bezug auf die Schutzgüter Boden/Wasser, Klima, Flora und Fauna sowie Ortsbild keine erhebli-
chen nachhaltigen Beeinträchtigungen zu erwarten. Anhaltspunkte für das Vorkommen besonders 
geschützter faunistischer Arten liegen nicht vor. 
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8.3 Artenschutz 

Im Vorlauf der Bearbeitung des Bebauungsplanes wurde durch den Vorhabenträger eine fachbe-
zogene Untersuchung zur Einschätzung der artenschutzrechtlichen Belange beauftragt. Nachfol-
gend werden die Ergebnisse und Empfehlungen wiedergegeben. Der vollständige Fachbeitrag vom 
30.10.2015 liegt dem Amt für Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz sowie dem Umwelt- 
und Gartenamt – Umweltschutz vor. 

 

Auszug aus dem „Artenschutzbeitrag zum Vorhaben "Landgraf-Karl-Straße 18 und 20" erstellt 
durch Dipl.-Biol. Torsten Cloos, Neuendorfer Str. 8, 34286 Spangenberg am 30.10.2014: 

 
 
3.  Einschätzung zum Artenschutz 
Auf Basis der vorliegenden Daten sind folgende Aussagen zu treffen. 
 
 
3.1  Fledermäuse 
In der Artengruppe der Fledermäuse sind entsprechend der vorgefundenen Biotope und 
Strukturen Siedlungsarten wie die Zwergfledermaus oder auch Bartfledermäuse zu erwarten. 
Diese nutzen das Plangebiet wohl hauptsächlich zur Nahrungssuche. Für die Nutzungsform 
als Nahrungsraum kann das Vorhaben als unkritisch angesehen werden, v.a. da nur wenige 
Gehölze vom Vorhaben betroffen sind. Die baubedingt zu erwartenden Störungen sollten 
jedoch durch den Verzicht auf nächtliche Bautätigkeit weitgehend vermieden werden. 
Möglicherweise besiedelbare Höhlenstrukturen in den vom Vorhaben betroffenen Gehölzen 
konnten im Rahmen eines ausführlichen Ortsbegangs nicht gefunden werden. Bei einer Be-
gehung der Dachböden der beiden Gebäude konnten weiterhin auch keine Hinweise auf 
eine Nutzung durch Fledermäuse erbracht werden. Somit ist davon auszugehen, dass im 
Planungsraum keine relevanten Fortpflanzungs- und Ruhestätten vorhanden sind. 
 
Zusammenfassend kann die Frage nach dem Eintreffen der Verbotstatbestände für die Ar-
tengruppe der Fledermäuse - bei Beachtung der genannten Vorgaben zur Vermeidung - 
durchgängig mit nein beantwortet werden. 
 
 
3.2  Vögel 
Aus Sicht der Avifauna sind ebenso in Siedlungen vorkommende Arten wie z.B. der Amsel, 
Haussperling und verschiedene Meisenarten sowohl als Brutvogel als auch als nahrungssu-
chende Tiere zu erwarten. Für alle Arten, die den Planungsraum nur zur Nahrungssuche 
nutzen, sind keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten (lokales Ausweichen z.B. 
während der Bautätigkeit scheint möglich). Zumal auch nach der Umsetzung des Projektes 
wieder Areale zur Nahrungssuche (Gärten/Grünanlagen) entstehen werden. 
Für Gehölzbrüter wie die Amsel, Rotkehlchen oder auch die verschiedenen Meisenarten 
kann ähnlich argumentiert werden. Bei Erhalt der am Nordrand des Plangebietes vorhande-
nen Gehölze kann von einem lokalen Ausweichen von Frei- und Höhlenbrütern ausgegan-
gen werden. Ein Ausbringen von Nistmöglichkeiten für Höhlenbrüter (4 Groß- und 4 
Kleinmeisenkästen sowie 2 Halbhöhlenbrüterkästen) ist nur bei Wegfall auch dieser Gehölze 
nötig. 
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Für Gebäudebrüter wie Haussperling, Bachstelze und Hausrotschwanz hingegen sind aus 
Artenschutzsicht in jedem Fall entsprechende Maßnahmen nötig. Folgende Nistmöglichkei-
ten müssen vor Beginn der auf die Abrissarbeiten folgenden Brutsaison geschaffen werden. 
 

• Ausbringen von Nistkästen oder vergleichbaren Nistmöglichkeiten (jeweils 4 Sper-
lings- und 4 Halbhöhlen- bzw. Nischenbrüterkästen) 

 
Hinweise auf eine Besiedelung der vorhandenen Gebäude durch Mauersegler oder Schwal-
ben ergaben sich nicht. 
Grundsätzlich sollte darüber hinaus auf eine „vogelfreundliche“ Bauweise der neu entste-
henden Gebäude geachtet werden (Stichwort Niststeine). 
 
Wichtig ist für alle möglicherweise brütenden Arten, dass sowohl die Gehölzentfernung als 
auch der Abriss der Gebäude im Winterhalbjahr, also außerhalb der Brutsaison, stattfinden 
muss. 
 
Zusammenfassend kann die Frage nach dem Eintreffen der Verbotstatbestände für die Avi-
fauna - bei Beachtung der genannten Vorgaben zur Vermeidung, Baufeldräumung und bei 
Etablierung der CEF-Maßnahme - durchgängig mit nein beantwortet werden. 
 
3.3  Weitere relevante Arten 

Es konnten keine Hinweise auf weitere relevante Arten gefunden werden. 

 
4  Zusammenfassung 

Wie oben erläutert ergeben sich, auf Basis der Erfassungsergebnisse keine arten-
schutzrechtlichen Hindernisse. Der nötige artenschutzrechtliche Ausgleich be-
schränkt sich neben den genannten Vermeidungsmaßnahmen auf das Ausbringen 
von den o.g. zusätzlichen Nistmöglichkeiten. Bei Beachtung der genannten Vorgaben 
werden durch die auf Basis des BPlans möglichen Veränderungen im Plangebiet kei-
ne artenschutzrechtlichen Tatbestände ausgelöst. 

 

9 INHALTE DES BEBAUUNGSPLANES 
 

9.1 Art und Maß der baulichen Nutzung, Bauweise, Baugrenze 

Die Planung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes sieht gegenüber den Vorgaben des 
rechtskräftigen Bebauungsplanes keine wesentliche Änderung des Maßes der baulichen Nutzung 
vor. Nach Abriss der beiden stark sanierungsbedürftigen Einfamilienwohnhäuser wird die Errich-
tung eines mehrgeschossigen Wohngebäudes zugelassen.  

Die Festsetzung der maximal zulässigen Grundflächenzahl (GRZ) von 0,4 mit zulässiger Über-
schreitung gemäß § 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO bis 0,6, sowie der maximal zulässigen Geschoss-
flächenzahl (GFZ) von 1,0 orientiert sich an der Planung der Vorhabenträger und der Zielsetzung 
einer ortsangepassten Bebauung. 

Die vorgesehene viergeschossige Bebauung (drei Vollgeschosse und ein Staffelgeschoss) fügt 
sich städtebaulich verträglich in die Umgebung ein. Desweiteren erzeugt die Gebäudekubatur eine 
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straßenraumbildende Figur an der Landgraf-Karl-Straße, die durch Festsetzung eines gebäudebe-
zogenen Baufensters planungsrechtlich gesichert wird. 

Die festgesetzte maximale Firsthöhe sowie das Höchstmaß der Vollgeschosse erfolgen in Anpas-
sung an die Planungen des Vorhabenträgers und berücksichtigt die planungsrechtlichen Vorgaben 
des rechtskräftigen Bebauungsplanes. 

 

9.2 Erschließung / Stellplätze 

Die verkehrliche Erschließung des Grundstückes erfolgt über eine eigenständige Zufahrt an der 
Landgraf-Karl-Straße, über die eine direkte Zuwegung in die vorgesehene Tiefgarage sichergestellt 
ist.  

Mit Stellungnahme vom 23.03.2016 wies das Straßenverkehrs- und Tiefbauamt der Stadt Kassel 
darauf hin, dass die Zufahrt so anzuordnen ist, dass ausreichend große Sichtfelder auf den Geh-
weg und nach Richtlinie für die Anlage von Stadtstraßen (RASt, Abschnitt 6.3.9) auf die Fahrbahn 
dauerhaft freigehalten werden. Ebenso sind notwendige Anpassungsarbeiten im Rahmen des Vor-
habens (Kreuzungsbereiche, Gehweganpassungen, Bordabsenkungen, vorhandenen Längspark-
streifen, etc.), die zur Anbindung an die Landgraf-Karl-Straße notwendig werden, im Vorfeld beim 
Straßenbaulastträger zu beantragen. Die Kosten für die Anpassungsarbeiten sind durch den Vor-
habenträger zu übernehmen. Der Bestand ist entsprechend zu dokumentieren. Sollten sich Aus-
wirkungen auf die vorhandenen Standorte der Signalisierung (Maste und Rohrtrasse) ergeben ist 
dies durch den Investor zu finanzieren (vor Genehmigung prüfen). 

Für den ruhenden Verkehr sind keine oberirdischen Stellplätze vorgesehen. Für notwendige Fahr-
radabstellplätze ist eine eigene, abgeschlossene Räumlichkeit im Untergeschoss des Neubaus 
geplant. 

Im Übrigen richtet sich die erforderliche Anzahl an Kfz-Stellplätzen und Fahrradabstellplätzen, de-
ren notwendige Größen und deren Gestaltung nach der Stellplatzsatzung der Stadt Kassel.  

 

9.3 Erhalt und Anpflanzung von Laubgehölzen  

Die z. Z. auf dem Grundstück stehenden Laub- und Nadelbäume werden soweit möglich in das 
Freiflächenkonzept integriert bzw. durch Neuanpflanzungen von Laubbäumen ersetzt. Insbesonde-
re ist beabsichtigt, die rückliegenden Gehölzstrukturen zu erhalten. Die derzeitig in den Vorgarten-
bereichen vorhandenen Koniferen und Ziergewächse werden im Zuge der Bauausführung neu 
angelegt. Insgesamt sind gemäß Festsetzung sechs Laubbäume anzupflanzen, was der Bestands-
situation entspricht. 

Darüber hinaus ist vorgesehen, die Grundstückseinfriedung entlang der Landgraf-Karl-Straße 
durch eine Laubholzhecke zu ergänzen. 

 

9.4 Minimierung der Flächenversiegelung / Regelung zum Niederschlagswasser 

Zur Vermeidung bzw. Minimierung von Beeinträchtigungen des Wasserhaushaltes und der natürli-
chen Bodenfunktion werden zum einen, mit Ausnahme der Zufahrt zur Tiefgarage, für Er-
schließungsflächen und sonstige zu befestigende Grundstücksfreiflächen wasser- und luftdurch-
lässige Oberflächenbefestigungen festgesetzt, wobei befestigte Flächen innerhalb des Grundstü-
ckes soweit als möglich so anzulegen sind, dass anfallendes Regenwasser in den angrenzenden 
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Grünflächen versickern kann. Zum anderen sieht der Bebauungsplan vor, dass Niederschlagswas-
ser, sofern der Standort dies zulässt und gesundheitliche Belange nicht entgegenstehen, versi-
ckert, für die Gartenbewässerung aufgefangen oder als Brauchwasser verwendet werden kann. 
Insgesamt haben diese Festsetzungen positive Auswirkungen auf die Grundwasserneubildung, da 
ein Teil des Oberflächenwassers versickern und der Oberflächenwasserabfluss reduziert werden 
kann. 

 

9.5 Einsatz von Brennstoffen und Heizungsarten 

Zum Schutz vor und Minderung von schädlichen Umwelteinwirkungen wurde im Bebauungsplan  
zur Verwendung von Brennstoffen auf die 1. BImSchV, als diesbezüglich maßgebliche Verordnung, 
verwiesen. 

 

9.6 Örtliche Bauvorschriften 

Die im Bebauungsplan vorgesehenen bauordnungsrechtlichen Festsetzungen zur Dachgestaltung 
und zu den Grundstücksfreiflächen erfolgten mit dem Ziel, den Neubau städtebaulich verträglich in 
den umgebenden Bestand einzufügen. 

Gemäß Festsetzung sind die nicht durch Gebäude überbauten Oberflächen der Tiefgaragen mit 
einer mindestens 30 cm dicken Erdschicht zu bedecken und zu begrünen. Hierdurch wird eine 
ökologische Mindestfunktionalität der Oberflächen gewährleistet, so dass eine gärtnerische Gestal-
tung der Flächen (Anlage von Rasenflächen, kleinere Ziergehölze u. a.) möglich ist. Eine Anpflan-
zung von Bäumen auf diesen Flächen ist nicht vorgesehen. 

Des Weiteren wurden qualifizierte Vorgaben zur Mindestdurchgrünung und zu Neuanpflanzungen 
im Plangebiet festgesetzt, um die vom Vorhabenträger beabsichtigte Entwicklung der Grundstücks-
freiflächen planungsrechtlich umzusetzen. 

Die bauordnungsrechtlichen Festsetzungen zur Art der Einfriedungen sowie bezüglich der Vorgar-
tenbereiche dienen dem Erhalt der baukulturellen Eigenart des Gebietes, auch im Hinblick auf die 
Lage des Plangebietes innerhalb der denkmalgeschützten Gesamtanlage "Villenviertel Wahlers-
hausen und Wilhelmshöher Allee". Darüber hinaus ermöglicht die Vorgabe zum Mindestbodenab-
stand der Einfriedungen eine Durchlässigkeit des Grundstückes für Kleintiere 

 

9.7 Hinweise 

Die im Bebauungsplan aufgeführten Hinweise verweisen auf vorzunehmende Maßnahmen im Ein-
zelfall bzw. auf die Beachtung relevanter Richtlinien, Satzungen, etc.. 
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10 ÖFFENTLICHER PERSONENNAHVERKEHR (ÖPNV) 
Durch die innerstädtische Lage ist der Geltungsbereich gut an das örtliche Straßen- sowie Fuß-/ 
Radwegenetz und an den ÖPNV angebunden. In unmittelbarer Nähe befindet sich Straßenbahn 
und Bushaltestelle "Walther-Schüking-Platz" mit Anbindung an die Tramlinien 3, 4 und zeitweise 7 
sowie an die Buslinien 24, 52 und 55. Darüber hinaus bietet der gut fußläufig zu erreichende 
Bahnhof Wilhelmshöhe weitreichende Verbindungsoptionen an das städtische und überregionale 
öffentliche Verkehrsnetz. 
 

11 VER- UND ENTSORGUNG 
Die erforderlichen Ver- und Entsorgungsleitungen für Fernwärme, Wasser, Strom und Telefon sind 
in den vorhandenen öffentlichen Straßenflächen verfügbar. Unmittelbar an der Grundstücksgrenze 
zum öffentlichen Gehweg der Landgraf-Karl-Straße verlaufen Versorgungsleitungen der Städtische 
Werke Netz + Service GmbH, welche bei Tiefbauarbeiten gesichert und geschützt werden müssen. 
Mit Stellungnahme vom 16.02.2016 teilte KASSELWASSER mit, dass das Plangebiet sich im Be-
reich des Trennsystems befindet. Die für einen Anschluss zur Verfügung stehenden öffentlichen 
Regen- und Schmutzwasserkanäle befinden sich jedoch in der stadteinwärtigen Fahrspur der 
Landgraf-Karl-Straße, d.h. die Gleisanlage der Tram muss gekreuzt werden. Inwieweit vorhandene 
Anschlüsse genutzt werden können, ist im Rahmen eines Entwässerungsantrages zu beurteilen.  

 

Der auf dem Grundstück vorhandene Fahrleitungsmast ist Eigentum der Kasseler 
Verkehrsgesellschaft AG und nicht als Baulast im entsprechenden Verzeichnis eingetragen Ob der 
Mast am Standort erhalten bleiben oder möglicherweise in den Bereich des Gehweges versetzt 
werden kann, wird derzeitig technisch sowie ökonomisch geprüft. Eine endgültige Abstimmung 
hierzu erfolgt privatrechtlich zwischen dem Vorhabenträger und der Kasseler Verkehrsgesellschaft 
AG, die als Eigentümerin auch für die Übernahme anfallender Kosten heranzuziehen ist. 

Die Standorte für Abfallsammelbehälter befinden sich seitlich der fußläufigen Zuwegung zum 
Haupteingang des geplanten Neubaus.  

Gemäß Festsetzung sind die Standflächen beweglicher Abfallbehälter durch bauliche und gärtneri-
sche Maßnahmen zu integrieren und gegen Einsicht von der öffentlichen Verkehrsfläche abzu-
schirmen. Weitergehende gestalterische Vorgaben werden im Durchführungsvertrag verbindlich 
geregelt. Entsprechend der Abfuhrtermine werden die Abfallbehälter durch die Stadtreiniger Kassel 
vom Grundstück zur Entleerung geholt. Separate Abholplätze sind auf Grund der nur geringen 
Entfernung zur öffentlichen Verkehrsfläche der Landgraf-Karl-Straße nicht notwendig. 
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12 BRAND- UND KATASTROPHENSCHUTZ 

In ihrer Stellungnahme vom 16.03.2016 weist die Feuerwehr der Stadt Kassel auf die nachfolgend 
aufgeführten brandschutztechnischen Hinweise hin, die im Rahmen der Genehmigungsplanung 
abzustimmen sind: 

1. Werden im Planungsgebiet Gebäude mit Brüstungshöhen über 8m über dem Gelände er-
richtet ist sicher zu stellen, dass je ein Fenster einer Nutzungseinheit über eine Feuer-
wehrdrehleiter zu erreichen ist (Feuerwehrzufahrt). 

2. Bei Gebäuden, die ganz oder mit Teilen mehr als 50m von einer öffentlichen Verkehrsflä-
che entfernt sind, sind Zufahrten oder Durchfahrten zu den vor und hinter den Gebäuden 
gelegenen Grundstücksteilen und Bewegungsflächen herzustellen, wenn sie aus Gründen 
des Feuerwehreinsatzes erforderlich sind. Die Feuerwehrzufahrten müssen bis zu einer 
Höhe von 3,50m von Bewuchs frei gehalten werden. 

3. Flächen für die Feuerwehr sind nach DIN 14090 auszulegen. Zu-und Durchfahrten, Huf-
stellflächen und Bewegungsflächen sind so zu befestigen, dass sie von Feuerwehrfahr-
zeugen mit einer Achslast von bis zu 10t und einem zulässigen Gesamtgewicht von bis zu 
16t befahren werden können. Decken, die befahrbar sind, müssen der DIN 1055-3 (3:2006 
Ziffer 6.4.4) entsprechen. 

4. Bei der Begrünung und Bepflanzung des Grundstückes ist zur Sicherstellung des zweiten 
Rettungsweges zu gewährleisten, dass Stellflächen für Feuerwehrleitern (tragbare Leitern 
oder Feuerwehrdrehleiter) vor den entsprechenden Fenstern der Nutzungseinheiten dau-
erhaft frei von Bewuchs bleiben. 

5. Das Objekt ist zugangsseitig dauerhaft und gut sichtbar mit einer Hausnummer zu verse-
hen. 

 

 

13 BODENORDNUNG / FLÄCHENBILANZ 
Die Flurstücke 27/5 sowie 27/6 der Flur 26 in der Gemarkung Wahlershausen werden von dem 
Vorhabenträger vor Baubeginn erworben. Der Teilbereich des Flurstückes 32/13 (Gemarkung 
Wahlershausen, Flur 26), der in den Geltungsbereich des Vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
einbezogen ist, ist Teil der öffentlichen Verkehrsfläche der Landgraf-Karl-Straße (Gehweg). Für die 
Erschließung (Zuwegung) des Plangebietes wird diese Fläche zwingend benötigt. Bodenordner-
ische und eigentumsrechtliche Regelungen sind erforderlich. Der Durchführungsvertrag soll die 
vorzunehmenden Regelungen enthalten. 

Die Gesamtfläche des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes umfasst ca. 1.240 m², die sich wie 
folgt zusammensetzen: 

 
 

Überbaute / versiegelte Flächen (GRZ 0,4) 
Überschreitung § 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO (bis 0,6) 

ca. 
ca. 

496 m² 
248 m² 

Grün-/Gartenflächen  
(40% der Grundstücksfläche) 

ca. 496 m² 

6 Laubbäume zu erhalten bzw. anzupflanzen   
Gesamt ca. 1.240 m² 
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14 KOSTEN 

Alle mit der Realisierung des Bebauungsplanes verbundenen Kosten trägt der Bauherr. 

 

15 WESENTLICHE AUSWIRKUNG DER PLANUNG 

Mit der vorliegenden Bauleitplanung wird eine Änderung des seit 22.12.2005 rechtskräftigen Be-
bauungsplanes Nr. III/67 „Landgraf-Karl-Str.“ verfolgt. Das geplante Bauvorhaben entspricht mit 
dem Maß der baulichen Nutzung den Vorgaben des rechtskräftigen Bebauungsplanes. Durch die 
beabsichtigte Nutzungsänderung (von derzeit Sondergebiet "Klinik" in "dauerhafte Wohnnutzung") 
wird jedoch die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes erforderlich. 

Auf dem 1.240 m² großen Baugrundstück soll ein Mehrfamilien-Wohnhaus mit 11 Wohnungen auf 
einer Grundfläche von ca. 459 m² entstehen. Der ruhende Verkehr wird in einer Tiefgarage unter-
gebracht. Es muss davon ausgegangen werden, dass durch die elf geplanten Wohnungen gegen-
über der Bestandssituation zusätzliche Verkehre entstehen werden, die jedoch aufgrund des direk-
ten Anschlusses an die "Landgraf-Karl-Straße" unproblematisch durch das städtische Verkehrsnetz 
aufgenommen werden können. Zur Reduzierung der Überbauung und zur inneren Durchgrünung 
des Baugebietes werden auf dem Privatgrundstück Grün- bzw. Gartenflächen sowie die Anpflan-
zung von Laubgehölzen vorgegeben.  
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ZEICHNERISCHE HINWEISE

A. PLANZEICHENERKLÄRUNG

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 

PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN (§ 12 ABS. 3 BAUGB)

BG

GRZ

III

FH

Baugebiet

Maximale Grundflächenzahl

Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß

Maximale Firsthöhe in Meter über Normalhöhennull (NHN)

Baugrenze

Umgrenzung der Flächen für TiefgaragenTG

Flurgrenze

Flurstücksgrenze

Flurstücksnummer

Wohngebäude

27/6

Höhenbezugspunkt (Bestand in Meter über NHN)

Vermaßung in Meter2,5

Darstellungen außerhalb des Geltungsbereiches sind, mit Ausnahme der Nutzungsschablone, nur 
nachrichtlich.

KENNZEICHNUNGEN UND NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN

Hauseingang

Mauer

Ein-/Ausfahrtsbereich

HeilquellenschutzgebietHQ

Wege

GFZ Maximale Geschossflächenzahl

Baugebiet

Dachformmax. Firsthöhe
über NHN

max.
Grundflächenzahl

max.
Geschossflächenzahl

Zahl der max.
Vollgeschosse

Zahl der zulässigen
Wohnungen

max. Dachneigung_

203.28

Bergwerksfeld (s. Hinweis Ziff. 5)B

2. BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN
(§ 81 Hessische Bauordnung i.V.m. § 9 Abs. 4 BauGB)

2.1 Gestaltung der Dächer (§ 81 Abs. 1 Pkt. 1 und 2 HBO)
2.1.1

2.2 Stellplätze und Garagen (§ 81 Abs. 1 Pkt. 4 und 5 HBO)
2.2.1

2.3 Nutzung, Gestaltung und Bepflanzung der Grundstücksfreiflächen
(§ 81 Abs. 1 Pkt. 5 HBO)

2.3.1

2.1.2

2.3.3

2.4 Einfriedungen (§ 81 Abs. 1 Pkt. 5 HBO)
2.4.1

2.4.2

2.4.3

2.3.4

2.3.2

Anlage 4



B. TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

1. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN
1.0 Bedingte Festsetzung

1.1 Art und Maß der baulichen Nutzung, Bauweise

1.2 Stellplätze und Garagen

1.3 Versorgungsleitungen
Die zur Versorgung des Gebietes notwendigen Versorgungsleitungen (Strom, 
Telekommunikation) sind unterirdisch zu verlegen.

1.4 Neuanpflanzung von Laubbäumen

Im Rahmen der festgesetzten Nutzungen sind nur solche Vorhaben zulässig, zu deren 
Durchführung sich der Vorhabenträger im Durchführungsvertrag verpflichtet.

Allgemeines
Mit Inkrafttreten des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. III/6 "Landgraf-Karl-Straße 18 und 
20" treten in dessen Geltungsbereich die Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. III/67 
"Landgraf-Karl-Straße" (rechtskräftig seit 22.12.2005) außer Kraft.

1.5 Minimierung der Versiegelung / Verwendung von Oberflächenmaterialien

1.6 Niederschlags- / Oberflächenwasser
1.6.1

1.6.2

1.7 Verwendung von BrennstoffenIn dem mit BG gekennzeichneten Gebiet ist die Errichtung eines Wohngebäudes mit max. 
11 Wohnungen zulässig.

1.2.1 Im Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes sind Kfz-Stellplätze 
ausschließlich in Tiefgaragen zulässig. 

1.2.2 Die Errichtung von Tiefgaragen ist außerhalb der überbaubaren Flächen nur innerhalb der 
dafür ausgewiesenen Fläche TG zulässig.

1.4.1 Im Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes sind mind. 6 Laubbäume mit 
einem Mindeststammumfang von 14-16 cm zu pflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu 
erhalten. 
Bei Ausfall der Gehölze sind diese nachzupflanzen. Vorhandene Laubbäume sind 
anrechenbar. Die zu verwendende Laubbaumart wird im Durchführungsvertrag geregelt. 

1.4.2 Die Baumstandorte sind als begrünte Vegetationsflächen mit mind. 6 m² Fläche auszubilden 
und nachhaltig gegen Überfahren zu schützen. Dem Wurzelraum muss ein Volumen von 
mind. 12 m³ gewährt werden.

1.4.3

1.1.1 Baugebiet "Wohngebäude" (BG)

Im Baugebiet "Wohngebäude" wird die max. Grundflächenzahl auf 0,4 festgesetzt. Die 
zulässige GRZ von 0,4 darf gemäß § 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO für die Herstellung von 
Tiefgaragen mit ihren Zufahrten, für Nebenanlagen sowie für zu befestigende 
Grundstücksfreiflächen bis zu einer Grundflächenzahl von maximal 0,6 überschritten 
werden.
Die max. Geschossflächenzahl wird auf 1,0 festgesetzt.

1.1.2 Grundflächenzahl, Geschossflächenzahl

Im Baugebiet sind max. drei Vollgeschosse sowie ein Staffelgeschoss zulässig.
1.1.3 Vollgeschosse

Die maximale Firsthöhe wird auf 217,28 m über Normalhöhennull (NHN) begrenzt. 
Bezugspunkt für die maximale Höhe baulicher Anlagen sind die angegebenen Höhen über 
NHN (vgl. auch Hinweis Ziff. 11). Eine Überschreitung der festgesetzten maximalen 
Gebäudehöhen ist für die Errichtung von haustechnischen Aufbauten bis max. 1,00 m 
zulässig.

1.1.4 Firsthöhe

1.8 Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen - Lärmschutz 



B. TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

1. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN
1.0 Bedingte Festsetzung

1.1 Art und Maß der baulichen Nutzung, Bauweise

1.2 Stellplätze und Garagen

1.3 Versorgungsleitungen
Die zur Versorgung des Gebietes notwendigen Versorgungsleitungen (Strom, 
Telekommunikation) sind unterirdisch zu verlegen.

1.4 Neuanpflanzung von Laubbäumen

Im Rahmen der festgesetzten Nutzungen sind nur solche Vorhaben zulässig, zu deren 
Durchführung sich der Vorhabenträger im Durchführungsvertrag verpflichtet.

Allgemeines
Mit Inkrafttreten des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. III/6 "Landgraf-Karl-Straße 18 und 
20" treten in dessen Geltungsbereich die Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. III/67 
"Landgraf-Karl-Straße" (rechtskräftig seit 22.12.2005) außer Kraft.

1.5 Minimierung der Versiegelung / Verwendung von Oberflächenmaterialien
Mit Ausnahme der Tiefgaragenzufahrten sind notwendige Erschließungsflächen und sonstige 
zu befestigende Grundstücksfreiflächen in wasser- und luftdurchlässigem Aufbau 
herzustellen oder bei der Verwendung anderer Materialien so anzulegen, dass sie in seitliche 
Grünflächen entwässern können.

1.6 Niederschlags- / Oberflächenwasser
1.6.1 Das Niederschlags- / Oberflächenwasser auf den privaten Grundstücken ist - sofern die 

Beschaffenheit des Bodens dies zulässt und wasserrechtliche und gesundheitliche Belange 
nicht entgegenstehen  zu versickern, zur Gartenbewässerung aufzufangen oder als 
Brauchwasser zu verwenden.

1.6.2 Der Einbau von unterirdischen oder in das Gebäude integrierten Zisternen ist zulässig.

1.7 Verwendung von Brennstoffen
Grundlage für die Verwendung von Brennstoffen ist generell die 1. BImSchV. 

In dem mit BG gekennzeichneten Gebiet ist die Errichtung eines Wohngebäudes mit max. 
11 Wohnungen zulässig.

Im Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes sind Kfz-Stellplätze 
ausschließlich in Tiefgaragen zulässig. 

Die Errichtung von Tiefgaragen ist außerhalb der überbaubaren Flächen nur innerhalb der 
dafür ausgewiesenen Fläche TG zulässig.

Im Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes sind mind. 6 Laubbäume mit 
einem Mindeststammumfang von 14-16 cm zu pflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu 
erhalten. 
Bei Ausfall der Gehölze sind diese nachzupflanzen. Vorhandene Laubbäume sind 
anrechenbar. Die zu verwendende Laubbaumart wird im Durchführungsvertrag geregelt. 

Die Baumstandorte sind als begrünte Vegetationsflächen mit mind. 6 m² Fläche auszubilden 
und nachhaltig gegen Überfahren zu schützen. Dem Wurzelraum muss ein Volumen von 
mind. 12 m³ gewährt werden.

1.4.3 Die Anpflanzungen sind spätestens in der Pflanzperiode nach der Fertigstellung der 
baulichen Anlage abzuschließen.

C. HINWEISE 
(1) Abwasserbeseitigungssatzung

Im Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes gilt die 
Abwasserbeseitigungssatzung der Stadt Kassel in ihrer jeweils gültigen Fassung. 

(2) Altlasten
Ergeben sich im Zuge der Baumaßnahmen Hinweise auf schädliche Bodenveränderungen 
oder sonstige Hinweise, die einen Altlastenverdacht begründen können, ist das 
Regierungspräsidium Kassel, Dezernat 31.1, Steinweg 6, 34117 Kassel, unverzüglich zu 
informieren.

(3) Artenschutz
Bei der Bebauung der Flächen sind die allgemeinen artenschutzrechtlichen Regelungen zu 
beachten (§ 39 Abs. 5 BNatSchG, § 44 Abs. 1 BNatSchG). Zur Vermeidung der Verletzung 
der artenschutzrechtlichen Verbote (Tötungsverbote) ist die Baufeldräumung nur in der Zeit 
zwischen dem 01. Oktober und dem 28./29. Februar zulässig.
Darüber hinaus sind alle Gehölze vor deren Beseitigung von sachkundigem Personal auf 
Nester, Höhlen usw. zu überprüfen, um artenschutzrechtliche Verbotstatbestände im Vorfeld 
abwenden zu können.
Mit dem Antrag auf Abriss der Gebäude ist der Unteren Naturschutzbehörde eine 
artenschutzrechtliche Erklärung vorzulegen. Sie sollte nicht älter als 2 Monate sein und eine 
Überprüfung potentieller Lebensstätten im und am Haus umfassen.

(4) Baumschutzsatzung
Im Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes gilt die “Satzung zum Schutz 
des Baumbestandes in der Stadt Kassel (Baumschutzsatzung)" in ihrer jeweils gültigen 
Fassung.

(5) Bergwerksfeld
Lt. Stellungnahme der Uniper Kraftwerke GmbH, Kleinengliser Straße 2, 34582 Borken, vom  
18.04.2016 befindet sich das Plangebiet nach dem Grubenbild im Bereich des 
Braunkohlebergwerksfeldes (Bergwerksberechtigung) "Vereinigte Glückauf". Im benannten 
Gebiet wurde nach den bei der Uniper Kraftwerke GmbH vorliegenden Unterlagen, kein 
Bergbau betrieben.

(6) Bombenabwurfgebiet
Die Flächen des Geltungsbereiches liegen in einem Bombenabwurfgebiet. Vom 
Vorhandensein von Kampfmitteln auf solchen Flächen muss grundsätzlich ausgegangen 
werden. In den Bereichen, in denen durch Nachkriegsbebauungen bereits 
bodeneingreifende Baumaßnahmen bis zu einer Tiefe von mind. 5 Metern durchgeführt 
wurden sind keine Kampfmittelräummaßnahmen notwendig. Bei allen anderen Flächen ist 
eine systematische Überprüfung (Sondieren auf Kampfmittel, ggf. nach Abtrag des 
Oberbodens) vor Beginn der geplanten Bauarbeiten und Baugrunduntersuchungen auf den 
Grundstücksflächen erforderlich, auf denen bodeneingreifende Maßnahmen stattfinden. 
Hierbei soll grundsätzlich eine EDV-gestützte Datenaufnahme erfolgen. Sofern die Fläche 
nicht sondierfähig sein sollte (z.B. wg. Auffüllungen, Versiegelungen oder sonstigen 
magnetischen Anomalien), sind aus Sicherheitsgründen weitere 
Kampfmittelräummaßnahmen vor bodeneingreifenden Bauarbeiten erforderlich. Die Kosten 
für die Kampfmittelräumung sind vom Antragsteller/Antragstellerin, 
Interessenten/Interessentin oder sonstigen Berechtigten (z.B. Eigentümer/Eigentümerin, 
Investor/Investorin) zu tragen. Die genannten Arbeiten sind von diesen selbst bei einer 
Fachfirma in Auftrag zu geben und zu bezahlen.

(7) Bodendenkmäler
Treten bei Erdarbeiten Bodendenkmäler wie Mauern, Steinsetzungen, Bodenverfärbungen 
und sonstige Funde (z.B. Scherben, Steingeräte, Skelette etc.) zu Tage, so ist gem. §§ 19 
und 20 Hessisches Denkmalschutzgesetz das Landesamt für Denkmalpflege, Abt. Vor- und 
Frühgeschichte, Außenstelle Marburg, Ketzerbach 11, 35037 Marburg, unverzüglich zu 
informieren. Die Arbeiten sind vorübergehend einzustellen. In zu erteilende 
Baugenehmigungen ist die Anzeigepflicht gemäß § 20 DSchG aufzunehmen.

Im Baugebiet "Wohngebäude" wird die max. Grundflächenzahl auf 0,4 festgesetzt. Die 
zulässige GRZ von 0,4 darf gemäß § 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO für die Herstellung von 
Tiefgaragen mit ihren Zufahrten, für Nebenanlagen sowie für zu befestigende 
Grundstücksfreiflächen bis zu einer Grundflächenzahl von maximal 0,6 überschritten 
werden.
Die max. Geschossflächenzahl wird auf 1,0 festgesetzt.

Im Baugebiet sind max. drei Vollgeschosse sowie ein Staffelgeschoss zulässig.

Die maximale Firsthöhe wird auf 217,28 m über Normalhöhennull (NHN) begrenzt. 
Bezugspunkt für die maximale Höhe baulicher Anlagen sind die angegebenen Höhen über 
NHN (vgl. auch Hinweis Ziff. 11). Eine Überschreitung der festgesetzten maximalen 
Gebäudehöhen ist für die Errichtung von haustechnischen Aufbauten bis max. 1,00 m 
zulässig.

1.8 Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen - Lärmschutz 
Zum passiven Schutz vor Schallimmissionen sind bauliche Maßnahmen vorzusehen, die der 
DIN 4109:1989-11 entsprechen (vgl. auch Hinweis-Ziff. 13)
Die nach außen abschließenden Bauteile von Aufenthaltsräumen in Wohnungen (Wände 
und Dächer, einschließlich Fenster) müssen mindestens folgende resultierende 
Schalldämm-Maße erreichen:

Gebäudeteile parallel zur 
Landgraf-Karl-Straße

IV

V

40

45

Lärmpegel-
bereich

Gebäudeteile orthogonal zur 
Landgraf-Karl-Straße

Schalldämm-Maß
erf. R'w,res  des

Außenbauteils in dB
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ZEICHNERISCHE HINWEISE

A. PLANZEICHENERKLÄRUNG

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 

PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN (§ 12 ABS. 3 BAUGB)

Baugrenze

Flurgrenze

Flurstücksgrenze

Flurstücksnummer

Höhenbezugspunkt (Bestand in Meter über NHN)

Darstellungen außerhalb des Geltungsbereiches sind, mit Ausnahme der Nutzungsschablone, nur 
nachrichtlich.

KENNZEICHNUNGEN UND NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN

Hauseingang

Ein-/Ausfahrtsbereich

Wege

2. BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 
(§ 81 Hessische Bauordnung i.V.m. § 9 Abs. 4 BauGB)

2.1 Gestaltung der Dächer (§ 81 Abs. 1 Pkt. 1 und 2 HBO)
2.1.1 Das Gebäude ist mit einem maximal 10° geneigten Walmdach auszustatten.

2.2 Stellplätze und Garagen (§ 81 Abs. 1 Pkt. 4 und 5 HBO)
2.2.1 Tiefgaragen

Die nicht durch Gebäude überbauten Oberflächen der Tiefgaragen sind mit einer mindestens 
30 cm dicken Erdschicht zu bedecken und zu begrünen.

2.3 Nutzung, Gestaltung und Bepflanzung der Grundstücksfreiflächen 
(§ 81 Abs. 1 Pkt. 5 HBO)

2.3.1 Im Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes sind mind. 40 % der privaten 
Grundstücksflächen als gestaltete Grün- bzw. Gartenfläche anzulegen und zu unterhalten. 
Angerechnet werden alle Pflanz-, Einsaat- und Sukzessionsflächen mit natürlichem 
Bodenaufbau sowie begrünte Oberflächen der Tiefgaragen.

2.1.2 Die Errichtung von Anlagen zur regenerativen Energienutzung ist zulässig und muss sich in 
die Gestaltung der Dachflächen einfügen. 

2.3.3 Die Grundstücksfreifläche zwischen der Grundstücksgrenze an der Landgraf-Karl-Straße 
und der Baugrenze (Vorgartenbereich) ist gärtnerisch zu gestalten und zu unterhalten. 
Untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen sind unzulässig.

2.4 Einfriedungen (§ 81 Abs. 1 Pkt. 5 HBO)
2.4.1 Als Einfriedung entlang der öffentlichen Verkehrsfläche ist eine geschnittene Laubholzhecke 

in Verbindung mit einem transparenten, maximal 1 m hohen Zaun vorzusehen. Die zu 
verwendende Gehölzart wird im Durchführungsvertrag geregelt. 

2.4.2 Die übrigen Grundstückseinfriedungen sind mit einer Mindesthöhe von 80 cm und einer 
Maximalhöhe von 1,50 m vorzusehen. 

2.4.3 Alle Einfriedungen müssen einen Mindestbodenabstand von 10 cm aufweisen.

2.3.4 Ausnahmsweise sind Standflächen für bewegliche Abfallbehälter im Vorgartenbereich 
zulässig, wenn sie durch bauliche und gärtnerische Maßnahmen integriert und gegen 
Einsicht von der öffentlichen Verkehrsfläche abgeschirmt sind.

(8) Denkmalschutz
Das Plangebiet liegt innerhalb der denkmalgeschützten Gesamtanlage "Villenviertel 
Wahlershausen und Wilhelmshöher Allee".

(9) Durchführungsvertrag
Zum Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. III/6 
"Landgraf-Karl-Straße 18 und 20" der Stadt Kassel besteht zwischen dem Magistrat der 
Stadt Kassel und dem Vorhabenträger ein Durchführungsvertrag, dessen Regelungen für 
den gesamten Geltungsbereich gelten und die zu beachten sind. 

(10) Energieeinsparverordnung (EnEV) und Erneuerbare-Energie-Wärmegesetz 
(EEWärmeG)
Die gesetzlichen Mindestvorgaben der Energieeinsparverordnung (EnEV) und des 
Erneuerbare-Energien-Wärmegesetzes (EEWärmeG) in der jeweils gültigen Fassung sind zu 
beachten.

(11) Geländehöhe 
Die Geländeoberfläche im Geltungsbereich liegt zwischen 202 m ü.NHN und 204 m ü.NHN.

(12) Heilquellenschutzgebiet
Der Geltungsbereich befindet sich innerhalb der quantitativen Schutzzone B 1  innere Zone  
des mit Datum vom 02.10.2006 (StAnz. 46/2006, S. 2634) amtlich festgesetzten 
Heilquellenschutzgebietes für die staatlich anerkannte Heilquelle "TB Wilhelmshöhe 3", 
Gemarkung Wahlershausen der Stadt Kassel zu Gunsten der Thermalsolebad Kassel 
GmbH, Kassel.

(13) Passiver Lärmschutz
Durch den Kfz- und Straßenbahnverkehr auf der Landgraf-Karl-Straße wird vor allem die 
straßenzugewandte Fassade durch Lärm belastet. Es wird empfohlen, Schlaf- und 
Kinderzimmer auf die der Straße abgewandte Gebäudeseite zu legen.

(14) Schutz des Mutterbodens (gem. § 202 BauGB)
Die geltenden bodenschutzrechtlichen Vorschriften sind zu beachten und einzuhalten. 
Mutterboden, der bei der Errichtung und Veränderung baulicher Anlagen sowie bei 
wesentlichen anderen Veränderungen der Erdoberfläche ausgehoben wird, ist in nutzbarem 
Zustand zu erhalten und vor Vernichtung oder Vergeudung zu schützen.

(15) Stellplatzsatzung
Anzahl, Größe und Gestaltung der erforderlichen Stellplätze richten sich nach der “Satzung 
zur Herstellung, Ablösung und Gestaltung von Stellplätzen und zur Herstellung von 
Abstellplätzen für Fahrräder (Stellplatzsatzung)" der Stadt Kassel in der jeweils gültigen 
Fassung.

(16) Versickerung von Regenwasser
Die wasserrechtliche Erlaubnis zur Versickerung von Regenwasser wird von der Unteren 
Wasserbehörde erteilt.

(17) "Kunstwerk 7000 Eichen"
Der Geltungsbereich dieses vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ist von dem "Kunstwerk 
7000 Eichen" nicht betroffen.

2.3.2 Aufgeständerte Balkonanlagen sind mit selbstklimmenden, rankenden oder schlingenden 
Pflanzen zu begrünen, dauerhaft zu pflegen und bei Abgang zu ersetzen.



1.5 Minimierung der Versiegelung / Verwendung von Oberflächenmaterialien
Mit Ausnahme der Tiefgaragenzufahrten sind notwendige Erschließungsflächen und sonstige 
zu befestigende Grundstücksfreiflächen in wasser- und luftdurchlässigem Aufbau 
herzustellen oder bei der Verwendung anderer Materialien so anzulegen, dass sie in seitliche 
Grünflächen entwässern können.

1.6 Niederschlags- / Oberflächenwasser
Das Niederschlags- / Oberflächenwasser auf den privaten Grundstücken ist - sofern die 
Beschaffenheit des Bodens dies zulässt und wasserrechtliche und gesundheitliche Belange 
nicht entgegenstehen  zu versickern, zur Gartenbewässerung aufzufangen oder als 
Brauchwasser zu verwenden.

Der Einbau von unterirdischen oder in das Gebäude integrierten Zisternen ist zulässig.

1.7 Verwendung von Brennstoffen
Grundlage für die Verwendung von Brennstoffen ist generell die 1. BImSchV. 

Die Anpflanzungen sind spätestens in der Pflanzperiode nach der Fertigstellung der 
baulichen Anlage abzuschließen.

C. HINWEISE 
(1) Abwasserbeseitigungssatzung

Im Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes gilt die 
Abwasserbeseitigungssatzung der Stadt Kassel in ihrer jeweils gültigen Fassung. 

(2) Altlasten
Ergeben sich im Zuge der Baumaßnahmen Hinweise auf schädliche Bodenveränderungen 
oder sonstige Hinweise, die einen Altlastenverdacht begründen können, ist das 
Regierungspräsidium Kassel, Dezernat 31.1, Steinweg 6, 34117 Kassel, unverzüglich zu 
informieren.

(3) Artenschutz
Bei der Bebauung der Flächen sind die allgemeinen artenschutzrechtlichen Regelungen zu 
beachten (§ 39 Abs. 5 BNatSchG, § 44 Abs. 1 BNatSchG). Zur Vermeidung der Verletzung 
der artenschutzrechtlichen Verbote (Tötungsverbote) ist die Baufeldräumung nur in der Zeit 
zwischen dem 01. Oktober und dem 28./29. Februar zulässig.
Darüber hinaus sind alle Gehölze vor deren Beseitigung von sachkundigem Personal auf 
Nester, Höhlen usw. zu überprüfen, um artenschutzrechtliche Verbotstatbestände im Vorfeld 
abwenden zu können.
Mit dem Antrag auf Abriss der Gebäude ist der Unteren Naturschutzbehörde eine 
artenschutzrechtliche Erklärung vorzulegen. Sie sollte nicht älter als 2 Monate sein und eine 
Überprüfung potentieller Lebensstätten im und am Haus umfassen.

(4) Baumschutzsatzung
Im Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes gilt die “Satzung zum Schutz 
des Baumbestandes in der Stadt Kassel (Baumschutzsatzung)" in ihrer jeweils gültigen 
Fassung.

(5) Bergwerksfeld
Lt. Stellungnahme der Uniper Kraftwerke GmbH, Kleinengliser Straße 2, 34582 Borken, vom  
18.04.2016 befindet sich das Plangebiet nach dem Grubenbild im Bereich des 
Braunkohlebergwerksfeldes (Bergwerksberechtigung) "Vereinigte Glückauf". Im benannten 
Gebiet wurde nach den bei der Uniper Kraftwerke GmbH vorliegenden Unterlagen, kein 
Bergbau betrieben.

(6) Bombenabwurfgebiet
Die Flächen des Geltungsbereiches liegen in einem Bombenabwurfgebiet. Vom 
Vorhandensein von Kampfmitteln auf solchen Flächen muss grundsätzlich ausgegangen 
werden. In den Bereichen, in denen durch Nachkriegsbebauungen bereits 
bodeneingreifende Baumaßnahmen bis zu einer Tiefe von mind. 5 Metern durchgeführt 
wurden sind keine Kampfmittelräummaßnahmen notwendig. Bei allen anderen Flächen ist 
eine systematische Überprüfung (Sondieren auf Kampfmittel, ggf. nach Abtrag des 
Oberbodens) vor Beginn der geplanten Bauarbeiten und Baugrunduntersuchungen auf den 
Grundstücksflächen erforderlich, auf denen bodeneingreifende Maßnahmen stattfinden. 
Hierbei soll grundsätzlich eine EDV-gestützte Datenaufnahme erfolgen. Sofern die Fläche 
nicht sondierfähig sein sollte (z.B. wg. Auffüllungen, Versiegelungen oder sonstigen 
magnetischen Anomalien), sind aus Sicherheitsgründen weitere 
Kampfmittelräummaßnahmen vor bodeneingreifenden Bauarbeiten erforderlich. Die Kosten 
für die Kampfmittelräumung sind vom Antragsteller/Antragstellerin, 
Interessenten/Interessentin oder sonstigen Berechtigten (z.B. Eigentümer/Eigentümerin, 
Investor/Investorin) zu tragen. Die genannten Arbeiten sind von diesen selbst bei einer 
Fachfirma in Auftrag zu geben und zu bezahlen.

(7) Bodendenkmäler
Treten bei Erdarbeiten Bodendenkmäler wie Mauern, Steinsetzungen, Bodenverfärbungen 
und sonstige Funde (z.B. Scherben, Steingeräte, Skelette etc.) zu Tage, so ist gem. §§ 19 
und 20 Hessisches Denkmalschutzgesetz das Landesamt für Denkmalpflege, Abt. Vor- und 
Frühgeschichte, Außenstelle Marburg, Ketzerbach 11, 35037 Marburg, unverzüglich zu 
informieren. Die Arbeiten sind vorübergehend einzustellen. In zu erteilende 
Baugenehmigungen ist die Anzeigepflicht gemäß § 20 DSchG aufzunehmen.

1.8 Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen - Lärmschutz 
Zum passiven Schutz vor Schallimmissionen sind bauliche Maßnahmen vorzusehen, die der 
DIN 4109:1989-11 entsprechen (vgl. auch Hinweis-Ziff. 13)
Die nach außen abschließenden Bauteile von Aufenthaltsräumen in Wohnungen (Wände 
und Dächer, einschließlich Fenster) müssen mindestens folgende resultierende 
Schalldämm-Maße erreichen:

RECHTSGRUNDLAGEN
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I 
S. 2414), zuletzt geändert durch  Artikel 6 des Gesetzes vom 20. Oktober 2015 (BGBl. I S. 1722).
Baunutzungsverordnung (BauNVO) vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 132), geändert durch Artikel 
2 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 1548).
Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. I S. 58),  zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBI. I S. 1509).
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch 
Artikel 421 der Verordnung vom 31.08.2015 (BGBl. I S. 1474).

Hessisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (HAGBNatSchG) vom 20. 
Dezember 2010 (GVBl. S. 629), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 17. Dezember  
2015.
Hessische Bauordnung (HBO) vom 15. Januar 2011 (GVBl. S. 46), zuletzt geändert durch Artikel 3 
des Gesetzes vom 30.11.2015 (GVBl. I S. 457).
Hessische Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 
(GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 2015 (GVBl. S. 
618).
Hessisches Wassergesetz (HWG) vom 14. Dezember 2010 (GVBl. I S. 548), zuletzt geändert am 
28. September 2015 (GVBl. S. 338).
Hessisches Gesetz über das öffentliche Vermessungs- und Geoinformationswesen (HVGG) vom 
6. September 2007 (GVBl. I S. 548), zuletzt geändert durch Artikel 14 des Gesetzes vom 27. 
September 2012 (GVBl. S. 290).

Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 
2013 (BGBl. I S. 1274), zuletzt geändert durch Artikel 76 der Verordnung vom 31.08.2015 (BGBl. I 
S. 1474).

Satzung zum Schutz des Baumbestandes in der Stadt Kassel (Baumschutzsatzung) in ihrer 
jeweils gültigen Fassung.
Satzung zur Herstellung, Ablösung und Gestaltung von Stellplätzen und zur Herstellung von 
Abstellplätzen für Fahrräder (Stellplatzsatzung) der Stadt Kassel in ihrer jeweils gültigen 
Fassung.



VERFAHRENSVERMERKE (beschleunigtes Verfahren gem. § 13a BauGB)

Als Bebauungsplan-Entwurf zur öffentlichen Aus- 
legung beschlossen von der Stadtverordnetenver- 
sammlung  der  Stadt Kassel  gemäß § 3 Abs. 2 
Satz 1 und 2 des BauGB am 01.02.2016.  

Kassel, 08.02.2016 
Die Stadtverordnetenversammlung

......................................................
       Stadtverordnetenvorsteherin

Hat öffentlich ausgelegen gemäß § 3 Abs. 2 Satz 1 
und 2 BauGB vom 15.02.2016 bis einschließlich 
18.03.2016. Ort und Zeit der öffentlichen Aus- 
legung wurden bekannt gemacht in der 
Stadtausgabe Kassel der Hessisch-Nieder- 
sächsischen Allgemeinen Nr. 31 vom 06.02.2016.
 
Kassel, 21.03.2016
Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz
   
..........................................
       Techn. Angestellter

AUSFERTIGUNG
Der Bebauungsplan, bestehend aus der Planzeichnung und den textlichen Festsetzungen, wird hiermit 
ausgefertigt.

Kassel,  
                                                                                                                                                                

            Der Magistrat

                                                                                                                                                         
 ...........................................
          Oberbürgermeister

Der von der Stadtverordnetenversammlung als 
Satzung beschlossene Bebauungsplan ist, gemäß 
§ 10 Abs. 3 BauGB, ortsüblich bekannt zu 
machen.

Kassel,  
           Der Magistrat

 .............................................
         Oberbürgermeister

Planunterlagen hergestellt nach dem unter 
Zugrundelegung der Flurkarte entstehenden 
Kartenwerk durch das Vermessungsbüro buck 
Vermessung, Heinrich-Hertz-Straße 3A, 34123 
Kassel
(Zuständigkeit  nach § 15 (2) Nr. 1 HVGG).

Kassel, 
Vermessungsbüro 

................................................................
 Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur

Hat erneut öffentlich ausgelegen gemäß § 4 a 
Abs. 3 BauGB vom 25.07.2016 bis einschließlich
12.08.2016. Ort und Zeit der öffentlichen Aus- 
legung wurden bekannt gemacht in der 
Stadtausgabe Kassel der Hessisch-Niedersächs- 
ischen Allgemeinen Nr. 164 vom 16.07.2016.

Kassel,
Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz
   
..........................................
      Techn. Angestellter

gez. Petra Friedrich

gez. Martin Lindemann

gez. Martin Lindemann

2. BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 
(§ 81 Hessische Bauordnung i.V.m. § 9 Abs. 4 BauGB)

2.1 Gestaltung der Dächer (§ 81 Abs. 1 Pkt. 1 und 2 HBO)
Das Gebäude ist mit einem maximal 10° geneigten Walmdach auszustatten.

2.2 Stellplätze und Garagen (§ 81 Abs. 1 Pkt. 4 und 5 HBO)
Tiefgaragen
Die nicht durch Gebäude überbauten Oberflächen der Tiefgaragen sind mit einer mindestens 
30 cm dicken Erdschicht zu bedecken und zu begrünen.

2.3 Nutzung, Gestaltung und Bepflanzung der Grundstücksfreiflächen 
(§ 81 Abs. 1 Pkt. 5 HBO)
Im Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes sind mind. 40 % der privaten 
Grundstücksflächen als gestaltete Grün- bzw. Gartenfläche anzulegen und zu unterhalten. 
Angerechnet werden alle Pflanz-, Einsaat- und Sukzessionsflächen mit natürlichem 
Bodenaufbau sowie begrünte Oberflächen der Tiefgaragen.

Die Errichtung von Anlagen zur regenerativen Energienutzung ist zulässig und muss sich in 
die Gestaltung der Dachflächen einfügen. 

Die Grundstücksfreifläche zwischen der Grundstücksgrenze an der Landgraf-Karl-Straße 
und der Baugrenze (Vorgartenbereich) ist gärtnerisch zu gestalten und zu unterhalten. 
Untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen sind unzulässig.

2.4 Einfriedungen (§ 81 Abs. 1 Pkt. 5 HBO)
Als Einfriedung entlang der öffentlichen Verkehrsfläche ist eine geschnittene Laubholzhecke 
in Verbindung mit einem transparenten, maximal 1 m hohen Zaun vorzusehen. Die zu 
verwendende Gehölzart wird im Durchführungsvertrag geregelt. 

Die übrigen Grundstückseinfriedungen sind mit einer Mindesthöhe von 80 cm und einer 
Maximalhöhe von 1,50 m vorzusehen. 
Alle Einfriedungen müssen einen Mindestbodenabstand von 10 cm aufweisen.

Ausnahmsweise sind Standflächen für bewegliche Abfallbehälter im Vorgartenbereich 
zulässig, wenn sie durch bauliche und gärtnerische Maßnahmen integriert und gegen 
Einsicht von der öffentlichen Verkehrsfläche abgeschirmt sind.

(8) Denkmalschutz
Das Plangebiet liegt innerhalb der denkmalgeschützten Gesamtanlage "Villenviertel 
Wahlershausen und Wilhelmshöher Allee".

(9) Durchführungsvertrag
Zum Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. III/6 
"Landgraf-Karl-Straße 18 und 20" der Stadt Kassel besteht zwischen dem Magistrat der 
Stadt Kassel und dem Vorhabenträger ein Durchführungsvertrag, dessen Regelungen für 
den gesamten Geltungsbereich gelten und die zu beachten sind. 

(10) Energieeinsparverordnung (EnEV) und Erneuerbare-Energie-Wärmegesetz 
(EEWärmeG)
Die gesetzlichen Mindestvorgaben der Energieeinsparverordnung (EnEV) und des 
Erneuerbare-Energien-Wärmegesetzes (EEWärmeG) in der jeweils gültigen Fassung sind zu 
beachten.

(11) Geländehöhe 
Die Geländeoberfläche im Geltungsbereich liegt zwischen 202 m ü.NHN und 204 m ü.NHN.

(12) Heilquellenschutzgebiet
Der Geltungsbereich befindet sich innerhalb der quantitativen Schutzzone B 1  innere Zone  
des mit Datum vom 02.10.2006 (StAnz. 46/2006, S. 2634) amtlich festgesetzten 
Heilquellenschutzgebietes für die staatlich anerkannte Heilquelle "TB Wilhelmshöhe 3", 
Gemarkung Wahlershausen der Stadt Kassel zu Gunsten der Thermalsolebad Kassel 
GmbH, Kassel.

(13) Passiver Lärmschutz
Durch den Kfz- und Straßenbahnverkehr auf der Landgraf-Karl-Straße wird vor allem die 
straßenzugewandte Fassade durch Lärm belastet. Es wird empfohlen, Schlaf- und 
Kinderzimmer auf die der Straße abgewandte Gebäudeseite zu legen.

(14) Schutz des Mutterbodens (gem. § 202 BauGB)
Die geltenden bodenschutzrechtlichen Vorschriften sind zu beachten und einzuhalten. 
Mutterboden, der bei der Errichtung und Veränderung baulicher Anlagen sowie bei 
wesentlichen anderen Veränderungen der Erdoberfläche ausgehoben wird, ist in nutzbarem 
Zustand zu erhalten und vor Vernichtung oder Vergeudung zu schützen.

(15) Stellplatzsatzung
Anzahl, Größe und Gestaltung der erforderlichen Stellplätze richten sich nach der “Satzung 
zur Herstellung, Ablösung und Gestaltung von Stellplätzen und zur Herstellung von 
Abstellplätzen für Fahrräder (Stellplatzsatzung)" der Stadt Kassel in der jeweils gültigen 
Fassung.

(16) Versickerung von Regenwasser
Die wasserrechtliche Erlaubnis zur Versickerung von Regenwasser wird von der Unteren 
Wasserbehörde erteilt.

(17) "Kunstwerk 7000 Eichen"
Der Geltungsbereich dieses vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ist von dem "Kunstwerk 
7000 Eichen" nicht betroffen.

Aufgeständerte Balkonanlagen sind mit selbstklimmenden, rankenden oder schlingenden 
Pflanzen zu begrünen, dauerhaft zu pflegen und bei Abgang zu ersetzen.



Vorhabenbezogener
Bebauungsplan

Nr. III/6 "Landgraf-Karl-Straße
18 und 20"

(1) Abwasserbeseitigungssatzung
Im Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes gilt die 
Abwasserbeseitigungssatzung der Stadt Kassel in ihrer jeweils gültigen Fassung. 

(2) Altlasten
Ergeben sich im Zuge der Baumaßnahmen Hinweise auf schädliche Bodenveränderungen 
oder sonstige Hinweise, die einen Altlastenverdacht begründen können, ist das 
Regierungspräsidium Kassel, Dezernat 31.1, Steinweg 6, 34117 Kassel, unverzüglich zu 
informieren.

(3) Artenschutz
Bei der Bebauung der Flächen sind die allgemeinen artenschutzrechtlichen Regelungen zu 
beachten (§ 39 Abs. 5 BNatSchG, § 44 Abs. 1 BNatSchG). Zur Vermeidung der Verletzung 
der artenschutzrechtlichen Verbote (Tötungsverbote) ist die Baufeldräumung nur in der Zeit 
zwischen dem 01. Oktober und dem 28./29. Februar zulässig.
Darüber hinaus sind alle Gehölze vor deren Beseitigung von sachkundigem Personal auf 
Nester, Höhlen usw. zu überprüfen, um artenschutzrechtliche Verbotstatbestände im Vorfeld 
abwenden zu können.
Mit dem Antrag auf Abriss der Gebäude ist der Unteren Naturschutzbehörde eine 
artenschutzrechtliche Erklärung vorzulegen. Sie sollte nicht älter als 2 Monate sein und eine 
Überprüfung potentieller Lebensstätten im und am Haus umfassen.

(4) Baumschutzsatzung
Im Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes gilt die “Satzung zum Schutz 
des Baumbestandes in der Stadt Kassel (Baumschutzsatzung)" in ihrer jeweils gültigen 
Fassung.

(5) Bergwerksfeld
Lt. Stellungnahme der Uniper Kraftwerke GmbH, Kleinengliser Straße 2, 34582 Borken, vom  
18.04.2016 befindet sich das Plangebiet nach dem Grubenbild im Bereich des 
Braunkohlebergwerksfeldes (Bergwerksberechtigung) "Vereinigte Glückauf". Im benannten 
Gebiet wurde nach den bei der Uniper Kraftwerke GmbH vorliegenden Unterlagen, kein 
Bergbau betrieben.

(6) Bombenabwurfgebiet
Die Flächen des Geltungsbereiches liegen in einem Bombenabwurfgebiet. Vom 
Vorhandensein von Kampfmitteln auf solchen Flächen muss grundsätzlich ausgegangen 
werden. In den Bereichen, in denen durch Nachkriegsbebauungen bereits 
bodeneingreifende Baumaßnahmen bis zu einer Tiefe von mind. 5 Metern durchgeführt 
wurden sind keine Kampfmittelräummaßnahmen notwendig. Bei allen anderen Flächen ist 
eine systematische Überprüfung (Sondieren auf Kampfmittel, ggf. nach Abtrag des 
Oberbodens) vor Beginn der geplanten Bauarbeiten und Baugrunduntersuchungen auf den 
Grundstücksflächen erforderlich, auf denen bodeneingreifende Maßnahmen stattfinden. 
Hierbei soll grundsätzlich eine EDV-gestützte Datenaufnahme erfolgen. Sofern die Fläche 
nicht sondierfähig sein sollte (z.B. wg. Auffüllungen, Versiegelungen oder sonstigen 
magnetischen Anomalien), sind aus Sicherheitsgründen weitere 
Kampfmittelräummaßnahmen vor bodeneingreifenden Bauarbeiten erforderlich. Die Kosten 
für die Kampfmittelräumung sind vom Antragsteller/Antragstellerin, 
Interessenten/Interessentin oder sonstigen Berechtigten (z.B. Eigentümer/Eigentümerin, 
Investor/Investorin) zu tragen. Die genannten Arbeiten sind von diesen selbst bei einer 
Fachfirma in Auftrag zu geben und zu bezahlen.

(7) Bodendenkmäler
Treten bei Erdarbeiten Bodendenkmäler wie Mauern, Steinsetzungen, Bodenverfärbungen 
und sonstige Funde (z.B. Scherben, Steingeräte, Skelette etc.) zu Tage, so ist gem. §§ 19 
und 20 Hessisches Denkmalschutzgesetz das Landesamt für Denkmalpflege, Abt. Vor- und 
Frühgeschichte, Außenstelle Marburg, Ketzerbach 11, 35037 Marburg, unverzüglich zu 
informieren. Die Arbeiten sind vorübergehend einzustellen. In zu erteilende 
Baugenehmigungen ist die Anzeigepflicht gemäß § 20 DSchG aufzunehmen.

RECHTSGRUNDLAGEN
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I 
S. 2414), zuletzt geändert durch  Artikel 6 des Gesetzes vom 20. Oktober 2015 (BGBl. I S. 1722).
Baunutzungsverordnung (BauNVO) vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 132), geändert durch Artikel 
2 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 1548).
Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. I S. 58),  zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBI. I S. 1509).
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch 
Artikel 421 der Verordnung vom 31.08.2015 (BGBl. I S. 1474).

Hessisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (HAGBNatSchG) vom 20. 
Dezember 2010 (GVBl. S. 629), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 17. Dezember  
2015.
Hessische Bauordnung (HBO) vom 15. Januar 2011 (GVBl. S. 46), zuletzt geändert durch Artikel 3 
des Gesetzes vom 30.11.2015 (GVBl. I S. 457).
Hessische Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 
(GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 2015 (GVBl. S. 
618).
Hessisches Wassergesetz (HWG) vom 14. Dezember 2010 (GVBl. I S. 548), zuletzt geändert am 
28. September 2015 (GVBl. S. 338).
Hessisches Gesetz über das öffentliche Vermessungs- und Geoinformationswesen (HVGG) vom 
6. September 2007 (GVBl. I S. 548), zuletzt geändert durch Artikel 14 des Gesetzes vom 27. 
September 2012 (GVBl. S. 290).

Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 
2013 (BGBl. I S. 1274), zuletzt geändert durch Artikel 76 der Verordnung vom 31.08.2015 (BGBl. I 
S. 1474).

Satzung zum Schutz des Baumbestandes in der Stadt Kassel (Baumschutzsatzung) in ihrer 
jeweils gültigen Fassung.
Satzung zur Herstellung, Ablösung und Gestaltung von Stellplätzen und zur Herstellung von 
Abstellplätzen für Fahrräder (Stellplatzsatzung) der Stadt Kassel in ihrer jeweils gültigen 
Fassung.



VERFAHRENSVERMERKE (beschleunigtes Verfahren gem. § 13a BauGB)
Aufgestellt,
 
 
 

Kassel, 04.02.2016
                                       Stadtplanung, Bauaufsicht
        Der Magistrat               und Denkmalschutz

.....................................   ..........................................
          Stadtbaurat                            Amtsleiter

Als Bebauungsplan-Entwurf zur öffentlichen Aus- 
legung beschlossen von der Stadtverordnetenver- 
sammlung  der  Stadt Kassel  gemäß § 3 Abs. 2 
Satz 1 und 2 des BauGB am 01.02.2016.  

Kassel, 08.02.2016 
Die Stadtverordnetenversammlung

......................................................
       Stadtverordnetenvorsteherin

Öffentlich auszulegen in der Zeit vom 15.02.2016
bis einschließlich 18.03.2016.                   
 
 
 

Kassel, 10.02.2016
        Der Magistrat

.....................................
          Stadtbaurat

Hat öffentlich ausgelegen gemäß § 3 Abs. 2 Satz 1 
und 2 BauGB vom 15.02.2016 bis einschließlich 
18.03.2016. Ort und Zeit der öffentlichen Aus- 
legung wurden bekannt gemacht in der 
Stadtausgabe Kassel der Hessisch-Nieder- 
sächsischen Allgemeinen Nr. 31 vom 06.02.2016.
 
Kassel, 21.03.2016
Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz
   
..........................................
       Techn. Angestellter

AUSFERTIGUNG
Der Bebauungsplan, bestehend aus der Planzeichnung und den textlichen Festsetzungen, wird hiermit 
ausgefertigt.

Kassel,  
                                                                                                                                                                

            Der Magistrat

                                                                                                                                                         
 ...........................................
          Oberbürgermeister

Der von der Stadtverordnetenversammlung als 
Satzung beschlossene Bebauungsplan ist, gemäß 
§ 10 Abs. 3 BauGB, ortsüblich bekannt zu 
machen.

Kassel,  
           Der Magistrat

 .............................................
         Oberbürgermeister

Der Satzungsbeschluss wurde bekannt gemacht 
in der Stadtausgabe Kassel der Hessisch- 
Niedersächsischen Allgemeinen Nr.    vom            .
Der Bebauungsplan ist damit in Kraft gesetzt 
worden. 

Kassel,  
        Der Magistrat

.....................................
          Stadtbaurat

Planunterlagen hergestellt nach dem unter 
Zugrundelegung der Flurkarte entstehenden 
Kartenwerk durch das Vermessungsbüro buck 
Vermessung, Heinrich-Hertz-Straße 3A, 34123 
Kassel
(Zuständigkeit  nach § 15 (2) Nr. 1 HVGG).

Kassel, 
Vermessungsbüro 

................................................................
 Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur

Hat erneut öffentlich ausgelegen gemäß § 4 a 
Abs. 3 BauGB vom 25.07.2016 bis einschließlich
12.08.2016. Ort und Zeit der öffentlichen Aus- 
legung wurden bekannt gemacht in der 
Stadtausgabe Kassel der Hessisch-Niedersächs- 
ischen Allgemeinen Nr. 164 vom 16.07.2016.

Kassel,
Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz
   
..........................................
      Techn. Angestellter

Der Inhalt dieses Bebauungsplanes mit seinen 
Festsetzungen wurde am                     von der 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kassel 
gemäß § 10 BauGB als Satzung beschlossen.

Kassel, 
Die Stadtverordnetenversammlung

.......................................................
        Stadtverordnetenvorsteherin

Gemäß § 4a Abs. 3 BauGB erneut öffentlich 
auszulegen in der Zeit vom 25.07.2016 bis 
einschließlich 12.08.2016.
 

Kassel, 19.07.2016
        Der Magistrat

.....................................
           Stadtbaurat

gez. Christof Nolda gez. Volker Mohr

gez. Petra Friedrich gez. Christof Nolda

gez. Martin Lindemann

gez. Martin Lindemann

gez. Christof Nolda

(8) Denkmalschutz
Das Plangebiet liegt innerhalb der denkmalgeschützten Gesamtanlage "Villenviertel 
Wahlershausen und Wilhelmshöher Allee".

(9) Durchführungsvertrag
Zum Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. III/6 
"Landgraf-Karl-Straße 18 und 20" der Stadt Kassel besteht zwischen dem Magistrat der 
Stadt Kassel und dem Vorhabenträger ein Durchführungsvertrag, dessen Regelungen für 
den gesamten Geltungsbereich gelten und die zu beachten sind. 

(10) Energieeinsparverordnung (EnEV) und Erneuerbare-Energie-Wärmegesetz 
(EEWärmeG)
Die gesetzlichen Mindestvorgaben der Energieeinsparverordnung (EnEV) und des 
Erneuerbare-Energien-Wärmegesetzes (EEWärmeG) in der jeweils gültigen Fassung sind zu 
beachten.

(11) Geländehöhe 
Die Geländeoberfläche im Geltungsbereich liegt zwischen 202 m ü.NHN und 204 m ü.NHN.

(12) Heilquellenschutzgebiet
Der Geltungsbereich befindet sich innerhalb der quantitativen Schutzzone B 1  innere Zone  
des mit Datum vom 02.10.2006 (StAnz. 46/2006, S. 2634) amtlich festgesetzten 
Heilquellenschutzgebietes für die staatlich anerkannte Heilquelle "TB Wilhelmshöhe 3", 
Gemarkung Wahlershausen der Stadt Kassel zu Gunsten der Thermalsolebad Kassel 
GmbH, Kassel.

(13) Passiver Lärmschutz
Durch den Kfz- und Straßenbahnverkehr auf der Landgraf-Karl-Straße wird vor allem die 
straßenzugewandte Fassade durch Lärm belastet. Es wird empfohlen, Schlaf- und 
Kinderzimmer auf die der Straße abgewandte Gebäudeseite zu legen.

(14) Schutz des Mutterbodens (gem. § 202 BauGB)
Die geltenden bodenschutzrechtlichen Vorschriften sind zu beachten und einzuhalten. 
Mutterboden, der bei der Errichtung und Veränderung baulicher Anlagen sowie bei 
wesentlichen anderen Veränderungen der Erdoberfläche ausgehoben wird, ist in nutzbarem 
Zustand zu erhalten und vor Vernichtung oder Vergeudung zu schützen.

(15) Stellplatzsatzung
Anzahl, Größe und Gestaltung der erforderlichen Stellplätze richten sich nach der “Satzung 
zur Herstellung, Ablösung und Gestaltung von Stellplätzen und zur Herstellung von 
Abstellplätzen für Fahrräder (Stellplatzsatzung)" der Stadt Kassel in der jeweils gültigen 
Fassung.

(16) Versickerung von Regenwasser
Die wasserrechtliche Erlaubnis zur Versickerung von Regenwasser wird von der Unteren 
Wasserbehörde erteilt.

(17) "Kunstwerk 7000 Eichen"
Der Geltungsbereich dieses vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ist von dem "Kunstwerk 
7000 Eichen" nicht betroffen.
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Baunutzungsverordnung (BauNVO) vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 132), geändert durch Artikel 
2 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 1548).
Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. I S. 58),  zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBI. I S. 1509).
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch 
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Hessische Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 
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618).
Hessisches Wassergesetz (HWG) vom 14. Dezember 2010 (GVBl. I S. 548), zuletzt geändert am 
28. September 2015 (GVBl. S. 338).
Hessisches Gesetz über das öffentliche Vermessungs- und Geoinformationswesen (HVGG) vom 
6. September 2007 (GVBl. I S. 548), zuletzt geändert durch Artikel 14 des Gesetzes vom 27. 
September 2012 (GVBl. S. 290).

Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 
2013 (BGBl. I S. 1274), zuletzt geändert durch Artikel 76 der Verordnung vom 31.08.2015 (BGBl. I 
S. 1474).

Satzung zum Schutz des Baumbestandes in der Stadt Kassel (Baumschutzsatzung) in ihrer 
jeweils gültigen Fassung.
Satzung zur Herstellung, Ablösung und Gestaltung von Stellplätzen und zur Herstellung von 
Abstellplätzen für Fahrräder (Stellplatzsatzung) der Stadt Kassel in ihrer jeweils gültigen 
Fassung.
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Magistrat 

-VI-/-63- 

 

24. Januar 2017 

1 von 1 
Vorlage Nr. 101.18.420 

 

 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. III/5  

„Wasserweg 5“ 

(Behandlung der Anregungen und Beschlussfassung als Satzung)  

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtbaurat Christof Nolda 

 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

„Dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. III/5 

„Wasserweg 5“ wird zugestimmt.  

 

Der Behandlung der Anregungen gemäß Anlage 2 wird zugestimmt.  

 

Der Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. III/5 „Wasserweg 5“ wird gemäß  

§ 10 Baugesetzbuch (BauGB) als Satzung beschlossen“ 

 

Begründung: 

 

Die Begründung der Vorlage (Anlage 1), die Behandlung der Anregungen  

(Anlage 2), die Begründung zum Bebauungsplanentwurf (Anlage 3), die textlichen 

Festsetzungen (Anlage 4), eine unmaßstäbliche Verkleinerung des 

Bebauungsplanes (Anlage 5), sowie der Vorhaben- und Erschließungsplan  

(Anlage 6) sind beigefügt. 

 

Die Bau- und Planungskommission und der Magistrat  haben der Vorlage in ihren 

Sitzungen am 22. November 2016 bzw. am 23. Januar 2017 zugestimmt. Der 

Ortsbeirat Bad Wilhelmshöhe hat die Vorlage in seiner Sitzung am  

15. Dezember 2016 behandelt. 

 

 

 

Bertram Hilgen 

Oberbürgermeister 



Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz Anlage 1 
�erl2187 

 
 
 
 
 

 

 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. III/5  

„Wasserweg 5“ 

(Behandlung der Anregungen und Beschlussfassung als Satzung) 

 
 
 
 
Begründung der Vorlage 

 
 
Anlass, Ziel und Inhalt der Planung 

 
Die Jako GmbH und Co KG beabsichtigt auf dem rund 2.000 m² großen Grundstück am Was-
serweg in Wahlershausen (Stadtteil Bad Wilhelmshöhe) insgesamt vier Wohngebäude - zwei 
Einfamilienhäuser und zwei 3-Parteienhäuser mit insgesamt acht Wohneinheiten - zu er-
richten.  
Die Jako GmbH und Co KG ist Eigentümerin der Fläche. 
 
Im Hinblick auf die geplante Neubebauung soll das vorhandene Wohnhaus ‚Wasserweg 5‘ 
abgebrochen werden. 
 
Die örtliche Situation zeichnet sich durch ihre besondere Lage in dem überwiegend von 
Wohnnutzung dominierten historischen Ortskern aus. Planungsrechtlich liegt das Plangebiet 
im Geltungsberiech des einfachen Bebauungsplanes der Stadt Kassel Nr. 3 West, Teil A, i. M.  
1 : 5000, rechtskräftig seit 1982. 
 
Da das bisher anzuwendende Planungsrecht der kleinteiligen Bestandssituation nicht gerecht 
wird, wurde auf der Grundlage eines abgestimmten Vorhaben- und Erschließungsplanes ein 
Bebauungsplanverfahren eingeleitet, dem bei annähernd gleicher Dichte eine bessere Vertei-
lung und räumliche Anordnung der Kubaturen zugrunde liegt. 
 
Die planungsrechtliche Absicherung erfolgte demnach mit der Aufstellung eines vorhaben-
bezogenen Bebauungsplanes gemäß § 12 BauGB, der im beschleunigten Verfahren gemäß 
13a durchgeführt wurde. 
 
Das abgestimmte städtebaulich-bauliche Konzept basiert auf zwei Bautypen. Die Erschlie-
ßung erfolgt vom Wasserweg und entlang der östlichen Grundstücksgrenze.  
 
Am Wasserweg werden zwei hintereinander angeordnete traufständige Einfamilienhäuser 
vorgesehen. Die zweigeschossigen Häuser (Erdgeschoss und Obergeschoss als Dachgeschoss) 
werden eine Wohnfläche von etwa 135 m² haben. Das Angebot richtet sich vornehmlich an 
Familien mit Kindern. 
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Wesentliche Merkmale der Gebäudekubatur sind die schmalen Baukörper mit einer Gebäu-
detiefe von etwa 7,0 m und die steilen Satteldächer. 
Die Gebäudeproportionen orientieren sich damit an der überwiegend dörflich geprägten 
Struktur des engsten Umfelds am Wasserweg. 
Die erforderlichen Stellplätze werden als Carports zwischen den beiden Häusern angeordnet.  
 
Die beiden rückwärtigen Gebäude mit je 3 Wohneinheiten sollen jeweils einen Aufzug erhal-
ten und damit die Grundvoraussetzung für ein barrierefreies und damit altengerechtes Woh-
nen erfüllen. Die Wohnungsgrößen liegen in den 'Normalgeschossen' bei etwa 115 bis 120 m² 
und im Dachgeschoss bei ca. 90 bis 95 m². 
Die Häuser weisen eine Giebelbreite von rund 9,0 m auf und werden ebenfalls ein steiles Sat-
teldach bekommen. Die Gebäudekörperstellung ergibt sich aus dem Grundstückszuschnitt. 
Die Anordnung mit den beiden einander zugewandten Eingangssituationen ergibt im Zu-
sammenhang mit den erforderlichen Verkehrsflächen eine interne Platzfläche. Die Stellplätze 
sind in zwei Gruppen in der Nähe der Gebäude vorgesehen. 
 
Das Abrücken der Bebauung vom Wasserweg ermöglicht die Schaffung eines kleinen Vor-
platzes, der als halböffentliche Zone unter Einbeziehung des Wasserweges die städtebauliche 
Situation verbessert, indem verkehrliche Belange berücksichtigt und Aufenthaltsqualitäten 
geschaffen werden. 
 
Ziel und Zweck der Planung ist die Errichtung von zwei Einfamilienhäusern und zwei Dreifa-
milienhäusern in kleinteiliger, dem Dorfkern Wahlershausens angepasster Bebauungsstruk-
tur zu ermöglichen und damit einen Beitrag der Innenentwicklung zu leisten. 
 
Verfahren 

 
Das Bebauungsplanverfahren wurde gemäß § 12 BauGB unter Anwendung des § 13 a BauGB 
als Bebauungsplan der Innenentwicklung durchgeführt. 
 
Bei der Anwendung des beschleunigten Verfahrens gem. § 13 a BauGB kann u.a. auf den 
Umweltbericht (§ 2 a BauGB), die Abarbeitung der Eingriffsregelung und auf die zusammen-
fassende Erklärung gemäß § 10 Abs. 4 BauGB verzichtet werden. Dennoch verlangt der Ge-
setzgeber die entsprechenden Umweltbelange zu ermitteln und in die Abwägung einzustel-
len. Die erheblichen Umweltauswirkungen sind also auch im beschleunigten Verfahren ohne 
förmliche Umweltprüfung zu ermitteln und in der Planbegründung darzulegen. 
 
Zur Berücksichtigung der Belange von Umweltschutz, Naturschutz und Landschaftspflege 
wurde ein Fachbeitrag ‚Umwelt und Grün‘ erarbeitet und inhaltlich in den Bebauungsplan in-
tegriert. 
 
Der Ortsbeirat Bad Wilhelmshöhe wurde frühzeitig über das Vorhaben informiert. Bei der öf-
fentlichen Sitzung am 16.04.2015 wurde – auf der Basis erster skizzenhafter Entwurfsansät-
ze – u. a. auch die Variante dargestellt, die die Grundlage für den anschließenden Bebau-
ungsplanentwurf bildete. 
In Abstimmung mit dem Ortsbeirat fand auf Einladung des Amtes für Stadtplanung, Bauauf-
sicht und Denkmalschutz am 24.06.2015 zusätzlich eine Anlieger-Informationsveranstaltung 
mit Mitarbeitern der Stadtverwaltung (Stadtplanung, Straßenverkehrs- und Tiefbauamt) und 
den von der Vorhabenträgerin beauftragten Planern statt. Hierzu wurden die Anwohner  
und/oder Eigentümer aus dem nahen Umfeld des Vorhabengrundstücks eingeladen. 
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Bei der Veranstaltung wurde das Bebauungskonzept vorgestellt. Fragen zum konkreten Bau-
vorhaben und zur Baustellenabwicklung einerseits wie auch Fragen zum Planungsrecht und 
zum Verfahren und Möglichkeiten der Beteiligung wurden diskutiert und erläutert. Kritik 
wurde insbesondere wegen der beengten Erschließungssituation (Wasserweg/Stockwiesen) 
auch mit Blick auf die Baustellenabwicklung und hinsichtlich des Maßstabs der Bebauung ( in 
Bezug auf die Höhe der Gebäude, die Anzahl der Wohneinheiten) geäußert. Bedenken beste-
hen außerdem wegen der Anzahl der Stellplätze und wegen der Hochwassersituation an der 
Drusel aufgrund der zunehmenden Versiegelung. Auch die Ausbildung der Vorplatzsituation 
wurde kontrovers diskutiert. 
 
Die Kritik der Anlieger führte im anschließenden Bebauungsplanverfahren zu einer verbindli-
chen Regelung im Durchführungsvertrag zur Anlage eines Regenrückhalteteiches. 
 
Die Bemühungen des Vorhabenträgers um eine alternative Erschließung während der Bau-
phase waren nicht erfolgreich. Hierzu ist ebenfalls eine verbindliche Regelung zur engen Ab-
stimmung mit der Straßenverkehrsbehörde im Durchführungsvertrag getroffen worden. 
 
Eine frühzeitige Behörden- und Ämterbeteiligung fand auf Einladung am 4. Mai 2015 im 
Rathaus statt. 
 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kassel hat in ihrer Sitzung am 16. November 
2015 die Aufstellung und den Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. III/5 
„Wasserweg 5“, die Durchführung des beschleunigten Verfahrens gemäß § 13 a BauGB sowie 
die öffentliche Auslegung gemäß § 3 (2) BauGB beschlossen. 
 
Die von der Planung berührten Behörden und Träger öffentlicher Belange wurden gemäß  
§ 4 (2) BauGB mit Schreiben vom 25. November 2015 in der Zeit vom 30. November 2015 bis 
einschließlich 8. Januar 2016 beteiligt. Parallel dazu fand gemäß § 3 (2) BauGB nach vorheri-
ger öffentlicher Bekanntmachung am 21. November 2015 in der HNA die öffentliche Ausle-
gung statt. 
 
Durch die Behandlung eingegangener Stellungnahmen während der Offenlage ergaben sich 
redaktionelle Änderungen und Ergänzungen, die nicht zu einer erneuten Offenlage führten. 
Die Anregungen wurden im Rahmen der Abwägung geprüft und entsprechend dem Abwä-
gungsergebnis berücksichtigt. 
 
Nach der Auslegung des Bebauungsplanentwurfs wurden redaktionell geändert bzw. zur 
Klarstellung ergänzt: 
 
Im Bebauungsplan: 
 
-  Hinweis Nr. 2 „Bodenverunreinigung“ � Ergänzender Hinweis auf konkrete  

Verdachtsmomente 
-  Hinweis Nr. 3 „Schutz des Mutterbodens“ � Neuer Hinweis 
- Hinweis Nr. 5 „Artenschutz“ � Neuer Hinweis 
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In der Begründung: 
 
Kap. 3.3.1 S. 24 Ergänzung der Ergebnisse des Bodengutachtens 
Kap. 3.3.2 S. 29 Die artenschutzrechtliche Betrachtung wird um das Ergebnis der fach-

gutachterlichen Inaugenscheinnahme eines bestehenden Wasserbeckens 
ergänzt. 

  S. 31 Ergebnis der artenschutzrechtlichen Beurteilung 
Kap. 3.4 S. 33 Hinweis der frühzeitigen Abstimmung zur Fernmeldetechnik 
Kap. 4.1 S. 39 Änderung der Empfehlung für Fassadenfarben entsprechend der  

Anregung der Denkmalpflege 
Kap. 4.2 S. 47 Ergänzung zur Erweiterung von Fahrradabstellplätzen 
  S. 47 Ergänzung analog zur Stellungnahme der Feuerwehr 
Kap. 4.3 S. 50 Ergänzungen zu Maßnahmen der Regenwasserrückhaltung 
Kap. 4.4 S. 52 Hinweis auf die grundbuchliche Sicherung von Leitungstrassen 
Kap. 4.5 S. 53 Neues Kapitel „Hinweise zur Realisierung“ 
 
 
Durchführungsvertrag 

 
Ergänzt wird der Bebauungsplan durch einen Durchführungsvertrag gemäß § 12 BauGB. In 
diesem Vertrag sind die Durchführungsverpflichtung der baulichen Maßnahmen mit Finan-
zierung und zeitlicher Abfolge, Begrünungs-, Artenschutzmaßnahmen sowie Regelungen zur 
Gestaltung der Gebäude und der Anpassung an öffentliche Verkehrsflächen enthalten. Der 
Durchführungsvertrag wird dem Magistrat der Stadt Kassel, vor der Beschlussfassung des 
Bebauungsplanes als Satzung, vorgelegt.  
 
   
   
   
gez.   
Mohr   
   
Kassel, 20. Oktober 2016 
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Vorhabenbezogener Bebauungsplan 
der Stadt Kassel 

Nr. III/5 'Wasserweg 5' 
Stadtteil Bad Wilhelmshöhe 

 
 
 

Vorhaben- und Erschließungsplan 
Errichtung von vier Wohngebäuden – 

2 Einfamilienhäuser (EFH) und 
2 Häuser mit je 3 Wohneinheiten (MFH) 

Stand: 06. Juni 2016 
 

Dieser Vorhaben- und Erschließungsplan ist Bestandteil des 
Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. III/5 'Wasserweg 5'. 

 
 

 
Vorhabenträgerin 
Jako GmbH & Co KG  
Landgraf-Karl-Str. 54 
34131 Kassel 
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Anhang B zur Begründung des Bebauungsplanes:  
 
Vorhaben- und Erschließungsplan 
im Originalformat DIN A3 = Maßstab 1 : 500 
 
Freiflächenplan 
im Originalformat DIN A3 = Maßstab 1 : 250 
 
Ansichten 
im Originalformat DIN A3 = Maßstab 1 : 100 
 

Einfamilienhaus A 
Ansicht von Nordosten 
Ansicht von Nordwesten 
Ansicht von Südwesten 
Ansicht von Südosten 

Einfamilienhaus B 
Ansichten vergleichbar mit EFH A 
(OKFFB EG 191,50 m) 

Mehrfamilienhaus A 
Ansicht von Norden 
Ansicht von Osten 
Ansicht von Süden 
Ansicht von Westen 

Mehrfamilienhaus B 
Ansichten wie MFH A, jedoch gespiegelt 
(OKFFB EG 192,50 m) 
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Rathaus, 34112 Kassel 

Telefon 0561 787 1266 

Telefax 0561 787 7130 

fraktion@Kasseler-Linke.de 

Vorlage Nr. 101.18.247 

 

 

Sozialwohnungsquote 

 

 

Antrag 

 

zur Überweisung in den Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

 

Der Magistrat wird beauftragt bei Schaffung von Baurecht und Verkauf von 

städtischem Grund an private Investoren eine Sozialwohnungsquote in Höhe 

von 30% einzuführen, die folgenden Kriterien entspricht: 

 die Quote greift ab der Schaffung von 4 Wohneinheiten 

 die Wohnungen sind so zu vermieten, dass sie den Sätzen der KdU nach SGB 

II und XII entsprechen. 

 die Quote gilt unbefristet 

 10% davon sind für die Sicherung von Wohnraum für Obdachlose festgelegt 

 

 

Begründung: 

 

Durch eine Sozialwohnungsquote kann beim Bau von Wohnungen durch private 

Investoren abgesichert werden, dass auch im bezahlbaren Segment Wohnungen 

entstehen. In Bremen wurde diese Quote 2013 eingeführt und verpflichtete beim 

Verkauf von städtischen Grundstücken oder der Schaffung von neuem Baurecht, 

dass 25% der neu geschaffenen Wohnungen im bezahlbaren Segment liegen. 

Durch die Einführung von Sozialquoten können Investor_innen an ihre soziale 

Verpflichtung durch Eigentum und Kapital gebunden werden. Auch Frankfurt, Ulm, 

München, Hamburg, Stuttgart, Regensburg, Freiburg, Münster, Düsseldorf, Berlin 

und viele weitere Städte haben diese Möglichkeit bereits ergriffen.  

Sie bietet darüber hinaus die Möglichkeit der Entstehung sozialer Brennpunkte in 

Kassel entgegen zu wirken, da durch diese Quote im gesamten Stadtraum 

bezahlbarer Wohnraum entstehen wird.  

Die Quote hat den Vorteil, dass nicht nur über staatliche Zuschüsse bezahlbarer 

Wohnraum entsteht, sondern etwa durch Mietpreis- und Belegungsbindung 

private Investoren ihren Beitrag leisten. 
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Dies ist nach § 1 Abs. (6) Satz 2 und § 11 Abs. (1) Satz 2 BauGB möglich und bei 

städtebaulichen Verträgen zu berücksichtigen. 

 

Berichterstatter/-in: Stadtverordnete Violetta Bock 

 

gez. Lutz Getzschmann 

Fraktionsvorsitzender 
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Rathaus, 34112 Kassel 

Telefon 0561 787 1266 

Telefax 0561 787 7130 

fraktion@Kasseler-Linke.de 

Vorlage Nr. 101.18.414 

 

 

Büroplanung Victoria-Gebäude  

 

 

Anfrage 

 

zur Überweisung in den Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr 

 

 

Wir fragen den Magistrat: 

 

1. Für wann ist der Umzug der Verwaltung in das Victoria-Gebäude geplant? 

2. Welche Ämter werden dorthin umziehen? 

3. Welche Sanierungsarbeiten sind vor Bezug vorgesehen? 

4. Wie werden die MitarbeiterInnen in die Planung der neuen Büros mit 

einbezogen? 

5. Welche Büroräume sind dort vorgesehen (Großraumbüros etc.)? 

6. Wie viele Sozialräume wird es dort geben? 

7. Welche Schadstoffmessungen wurden dort durchgeführt? 

8. Welche Maßnahmen sind gegen die Schadstoffe geplant? 

9. Wie hoch ist die Schadstoffbelastung im Victoria-Gebäude? 

10. Welche Nutzung ist für die Tiefgarage vorgesehen und welche 

Sanierungsmaßnahmen sind geplant? 

11. Welche langfristige Nutzung ist für das Victoria-Gebäude vorgesehen? 

 

 

Um schriftliche Antwort wird gebeten. 

 

 

Fragesteller/-in: Stadtverordnete Violetta Bock 

 

 

 

gez. Lutz Getzschmann 

Fraktionsvorsitzender 
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Rathaus, 34112 Kassel 

Telefon 0561 787 3265 

Telefax  0561 787 3266 

stadtverordnete@ks.afd-hessen.de 

Vorlage Nr. 101.18.423 

 

 

Fernbusbahnhof 

 

 

Anfrage 

 

zur Überweisung in den Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr 

 

 

Wir fragen den Magistrat: 

 

Bitte nennen Sie namentlich den von Ihnen, in der Präsentation zur 

Standortuntersuchung des Fernbusbahnhofs vom 29.09.2016, zitierten 

Gutachter. 

In der protokollierten Präsentation wird als Quelle des Schaubilds auf Seite 22 

nur „Bewertungsmodell Gutachter“ genannt, des Weiteren als durchführendes 

Planungsbüro StadtLandBahn aus Boppart. 

 

Es wird um schriftliche Beantwortung der Frage gebeten. 

 

 

Fragesteller/-in: Stadtverordneter Sven Dreyer 

 

 

 

gez. Sven R. Dreyer 

Stellv. Fraktionsvorsitzender 
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Rathaus, 34112 Kassel 

Telefon 0561 787 1266 

Telefax 0561 787 7130 

buero@spd-fraktion-kassel.de 

Vorlage Nr. 101.18.426 

 

 

Schutz vor Lärm- und Schadstoffbelastung an den BAB A 44 und A 49 

 

 

Anfrage 

 

zur Überweisung in den Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr 

 

 

Der Anschluss der A44 an die A7 (neues Autobahndreieck Kassel-Ost) sowie der 

vorgesehene Anschluss der A49 an die A5 wird nach ihrer Realisierung zu einem 

deutlich erhöhtem Verkehrsaufkommen auch auf den Autobahnen A49 und A44 

führen. Im neuen Bundesverkehrswegeplan hat das Projekt „Sechsspuriger Ausbau 

der A49 zwischen den AS Kassel-Waldau und AS Baunatal-Süd“ nunmehr 

Planungsrecht erhalten. Darüber hinaus ist zu klären, in welchem Umfang auch die 

Möglichkeit der Lärmsanierung an bestehenden Bundesfernstraßen, sofern der 

Beurteilungspegel die Auslösewerte für die Lärmsanierung überschreitet, besteht.  

 

Wir fragen den Magistrat: 

 

1. Liegen dem Magistrat Erkenntnisse vor, ob die Hessische Landesregierung 

die Planungen für den sechsspurigen Ausbau der A49 zwischen den AS 

Kassel-Waldau und der AS Baunatal-Süd gedenkt aufzunehmen und wenn 

ja, wann? 

2. Für den Fall, dass ein Ausbau geplant ist, liegen dem Magistrat 

Informationen vor, wann: 

 

a.  mit der Fertigstellung der Ausbauplanungen 

b.   mit dem Beginn der Ausbaumaßnahmen 

c.   mit der Fertigstellung der Ausbaumaßnahmen 

 

zu rechnen ist? 

 

3. Welche Möglichkeit sieht der Magistrat, im Falle eines Ausbaus der A49 

einen optimalen Lärmschutz (Lärmschutzwände- bzw. wälle, 

Flüsterasphalt, passiven Lärmschutz) sowie Schutz vor steigender 

Feinstaubbelastung etc. zu gewährleisten? 

4. Welche Maßnahmen wird die Stadt Kassel zum Schutz vor Lärm und 

Schadstoffbelastung ergreifen und wird sich der Magistrat bei der 
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dass die umsetzungsfähigen Maßnahmen in einem angemessenen Zeitraum 

umgesetzt werden? 

 

 

5. Wie beurteilt der Magistrat die Möglichkeit zur Umsetzung eines effektiven 

Schutzes vor Lärm- und Schadstoffbelastung an bestehenden 

Bundesfernstraßen? 

6. Sieht der Magistrat die Möglichkeit, aus dem Fördertopf des Bundes für 

Lärmsanierung an bestehenden Bundesfernstraßen Mittel für 

Lärmschutzmaßnahmen und Maßnahmen gegen Feinstaubbelastung für 

die genannten Bereiche der bisherigen vierspurigen A49 zu generieren und 

wenn ja, ist sie bereit, sich beim Bund dafür einzusetzen? 

7. Hat der Magistrat Kenntnis darüber, ob die Hessischen Landesregierung 

gedenkt, verkehrslenkenden Maßnahmen zu ergreifen, um einen möglichst 

reibungslosen Verkehrsfluss auf A49 und A44 zu gewährleisten und um die 

betreffenden Stadtteile und Landkreiskommunen vor Immissionen sowie 

Ausweich- und schleichverkehren zu schützen? 

8. Welche ergänzenden Maßnahmen gedenkt der Magistrat durchzuführen, 

um die o. g. Ziele zu erreichen und städtischer Seits zu unterstützen? 

9. Welche Möglichkeit sieht der Magistrat, den Lärmschutz an der A44 im 

Bereich Kassel-Nordshausen/Oberzwehren zu verbessern? 

 

 

Fragesteller/-in: Stadtverordneter Patrick Hartmann 

 

gez. Dr. Günther Schnell 

Fraktionsvorsitzender 



 

Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung 
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Rathaus, 34112 Kassel 

Telefon 0561 787 1266 

Telefax 0561 787 7130 

fraktion@Kasseler-Linke.de 

Vorlage Nr. 101.18.429 

 

 

Liniennetzreform ergänzen - Nahverkehr stärken 

 

 

Antrag 

 

zur Überweisung in den Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

 

1. Die Liniennetzreform in der überarbeiteten KVG Version vom 21.10.2016 

wird mit folgenden Ergänzungen umgesetzt: 

 

 Ihringshäuser Str.: Linie 6 (zusätzlich zur Linie 3) 30 min Takt auch 

werktags von 20:00 bis 24:00 Uhr und samstags auch von 7:00 bis 10:00 

und sonntags ab 9:00 bis 24:00 Uhr (wie andere Netzebene 1). 

 Linie 7: Samstags von 7:00 bis 20:00 und sonntags von 9:00 bis 20:00 bis 

Bhf. Wilhelmshöhe 

 Verdichteter Takt auf Netzebene 1: samstags bereits mindestens ab 7:00 

Uhr (statt ab 8:00 Uhr) und sonntags bereits ab 09:00 Uhr (statt ab 10:00) 

 Erschließung der oberen Wilhelmshöher Allee (ab Bahnhof Wilhelmshöhe) 

samstags und sonntags bereits ab 6:00 Uhr im 30 min Takt 

 Erschließung des Lindenbergs mit Bus: Führung der Linie 35 über 

Ochshäuser Straße zum Leipziger Platz und Nachbesserung am Abend und 

am Sonntag 

 Barrierefreies Anbot für die AST en; 90er ASTen: sonntags Angebot von 

10:00 bis 24:00 Uhr 

 

2. Als Einstieg in den Ausbau des Kasseler ÖPNV ergeht an die KVG der 

Planungsauftrag für eine Straßenbahnverbindung im Korridor 

Rothenditmold-Harleshausen.  

 

3. Die KVG wird von der Stadt Kassel als Eigentümerin finanziell in 

notwendigem Maße ausgestattet, um ein entsprechend der vorstehenden 

Vorgaben gestaltetes Liniennetz betreiben zu können.  

 

 

Begründung: 
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Mit den Verbesserungen wird dem Nahverkehr durch die Netzreform kein Geld 

mehr entzogen. Dazu gibt es eine Kostenschätzung der Verbesserungen (unten 

dokumentiert), bei denen allerdings die zu erwartenden zusätzlichen Einnahmen 

nicht berücksichtigt sind. 

 

Um einen Einstieg in den von allen gewünschten Ausbau des ÖPNV zu finden, ist 

die Beauftragung einer neuen Straßenbahntrasse ein wichtiger Schritt. Der 

Korridor Rothenditmold - Harleshausen ist der einzige der Netzebene 1, der bisher 

ohne Straßenbahn auskommen muss. 

 

Auszug der Darstellung vom 10.11.16 der Kasseler Verkehrs-Gesellschaft 

Aktiengesellschaft: 

 

1. Ihringshäuser Straße: Linie 6 (zusätzlich zur Linie 3) 30-Minuten-Takt auch 

werktags von 20:00 bis 24:00 Uhr und samstags auch von 07:00 bis 10:00 Uhr und 

sonntags ab 09:00 bis 24:00 Uhr1. Ihringshäuser Straße: Linie 6 (zusätzlich zur 

Linie 3) 30-Minuten-Takt auch werktags von 20:00 bis 24:00 Uhr und samstags 

auch von 07:00 bis 10:00 Uhr und sonntags ab 09:00 bis 24:00 Uhr 

Unsere gegenwärtigen Planungen sehen vor, den Viertelstundentakt zur 

Endhaltestelle Ihringshäuser Straße werktags bis ca. 21:00 Uhr anzubieten. Zu den 

anderen Zeiten in Tagesrandlage ist ein 15-Minuten-Takt nördlich der Weserspitze 

nachfrageseitig nicht erforderlich. Das auf der Ihringshäuser Straße eingesparte 

Leistungsvolumen wird auf der Straßenbahnstrecke zum Wolfsanger und im dort 

anschließenden Busverkehr reinvestiert. Damit ist eine deutlich bessere 

Erschließung des Bereiches Wolfsanger/Hasenhecke möglich als heute (dort 

verkehren heute in der Schwachverkehrszeit keine Straßenbahnen). 

Die Aufrechterhaltung des Viertelstundentaktes zur Ihringshäuser Straße inklusive 

der Angebotsverbesserungen im Bereich Wolfsanger würden jährlich zusätzliche 

Betriebskosten von ca. 84.000 € verursachen. 

 

2. Linie 7: samstags von 07:00 bis 20:00 Uhr und sonntags von 09:00 bis  

20:00 Uhr bis Bhf. Wilhelmshöhe 

Die Auslastung der Linie 7 ist an Wochenenden zwischen den Haltestellen 

"Lutherplatz" und "Kirchweg" relativ gering. Für die meisten Fahrtbeziehungen, die 

von der Linie 7 abgedeckt werden, bestehen Fahrtalternativen mit den Linien auf 

der Wilhelmshöher Allee (1 und 3) sowie auf der Friedrich-Ebert-Straße (4 und 8). 

Eine Aufrechterhaltung der Linie 7 zwischen Innenstadt und Bahnhof 

Wilhelmshöhe hätte allerdings den Vorteil einer attraktiveren und transparenteren 

Netzstruktur. Das Angebot der Linie 7 würde dann zwischen Innenstadt und  

ICE-Bahnhof dem Fahrplan der übrigen Tramlinien entsprechen. 

Pro Jahr würden durch die Angebotsausweitung auf der Linie 7 zusätzliche Kosten 

in Höhe von ca. 133.000 € entstehen. 

 

 

 

3. Verdichteter Takt auf Netzebene 1: samstags bereits mindestens ab 07:00 Uhr 

(statt ab 08:00 Uhr) und sonntags bereits ab 09:00 Uhr (statt ab 10:00 Uhr) 
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Beibehaltung des Frühverkehrs in seiner heutigen Form ist daher nachfrageseitig 

nicht erforderlich. Allerdings würde die Taktverdichtung (bzw. die Beibehaltung des 

heutigen Frühverkehrs) ein insgesamt attraktiveres Netz schaffen. 

Gegenüber dem vorliegenden Stand der Liniennetzreform würden durch die 

Maßnahme Zusatzkosten von ca. 120.000 € pro Jahr entstehen. 

 

4. Erschließung der oberen Wilhelmshöher Allee (ab Bahnhof Wilhelmshöhe): 

samstags und sonntags bereits ab 06:00 Uhr im 30-Minuten-Takt Im 

gegenwärtigen Netzentwurf wird der Streckenabschnitt zwischen Wilhelmshöhe 

(Park) und Bahnhof Wilhelmshöhe samstags ab 08:00 Uhr und sonntags ab  

10:00 Uhr regulär durch die Tram 1 bedient. 

Durch die Lage des Betriebshofes im Stadtteil Wilhelmshöhe werden bereits 

deutlich früher (ca. ab 05:30 Uhr) die ersten Fahrten auf diesem Abschnitt in 

Richtung Innenstadt/Bahnhof Wilhelmshöhe verkehren. Darüber hinaus befinden 

sich in fußläufiger Entfernung die Haltestellen „Christuskirche“ und  

„Walther-Schücking-Platz“, die bereits ab Betriebsbeginn durch die Linie 4 

(samstags außerdem durch den Bus 52) bedient werden sollen. Die zusätzlich 

bestehende touristische Nachfrage, insbesondere durch Besucher des Bergparks, 

ist in den Morgenstunden sehr gering. 

Eine ergänzende Bedienung des Streckenabschnittes Bahnhof Wilhelmshöhe <> 

Wilhelmshöhe (Park) 

mit einer Pendelstraßenbahn würde pro Jahr Betriebskosten in Höhe von  

ca. 20.000 € verursachen. 

 

5. Erschließung des Lindenbergs mit Bus: Führung der Linie 35 über Ochshäuser 

Straße zum Leipziger Platz und Nachbesserung am Abend und am Sonntag Das 

Angebotskonzept und die Linienführung im Stadtteil Forstfeld werden in 

Abstimmung mit dem NVV noch einmal überprüft. Eine Führung der Linie 35 zum 

Leipziger Platz wird jedoch nicht als sinnvoll angesehen, da die Verbindung 

Forstfeld – Leipziger Platz bereits durch die im Zuge der Netzreform neu 

geschaffene Linie 12 bedient wird. Diese neue Direktverbindung Waldau – 

Forstfeld – Leipziger Platz setzt langjährige Forderungen aus den Stadtteilen um. 

Die Kosten dieser Maßnahme können ohne Feinplanung und darauf basierende 

Abstimmungen und Verhandlungen zwischen NVV und dem vom NVV beauftragten 

Verkehrsunternehmen nicht belastungsfähig beziffert werden. 

 

8. 90er AST: sonntags Angebot von 10:00 bis 24:00 Uhr 

Die zusätzlichen Kosten für die AST-Ausweitung können nur abgeschätzt werden; 

hier gehen wir von Mehrkosten i. H. v. ca. 10.000 € p. a. aus. 

 

Wir weisen darauf hin, dass den zusätzlichen Kosten auch zusätzliche Erlöse 

gegenüberstehen, die aber nur im Rahmen einer aufwändigen Kalkulation unter 

Einbeziehung des Verkehrsmodells möglich wären.  

 

Es ist jedoch davon auszugehen, dass die zusätzlichen Erlöse die zusätzlichen 

Kosten nur zu einem sehr geringen Teil kompensieren werden. 
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gez. Lutz Getzschmann 

Fraktionsvorsitzender 



 

Fraktion in der 

Stadtverordnetenversammlung 
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Rathaus, 34112 Kassel 

Telefon 0561 787 1266 

Telefax 0561 787 7130 

buero@spd-fraktion-kassel.de 

Vorlage Nr. 101.18.433 

 

Erstellung eines Nutzungskonzeptes von kooperativen Systemen für den 

Schwerverkehr 

 

Antrag 

 

zur Überweisung in den Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Der Magistrat wird gebeten, ein Nutzungskonzept von kooperativen Systemen 

für den Schwerverkehr zu erstellen. Durch die technischen Möglichkeiten soll 

das sogenannte vernetzte Fahren dazu beitragen, negative Umweltwirkungen 

des Verkehrs zu reduzieren und die Infrastruktur effizienter auszunutzen. 

Mögliche Projektziele sollen sein: 

 

1. Eine Verknüpfung mit dem Autobahnleitsystem, um Verkehr in der Stadt zu 

vermeiden. 

2. Eine dynamische Optimierung der LKW-Routenführung zur Verminderung 

von Lärm- und Schadstoffbelastung. 

3. Eine automatische Erkennung von LKW-Pulks an Ampelanlagen, um die 

Schaltung anzupassen und zu optimieren. 

4. Eine Kooperation mit den Logistik- und Wirtschaftsunternehmen und deren 

Interessenvertretungen am Standort. 

 

Das Konzept soll im Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr 

vorgestellt werden. 

 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Patrick Hartmann 

 

 

 

gez. Dr. Günther Schnell 

Fraktionsvorsitzender 



 

Fraktion in der 

Stadtverordnetenversammlung 
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Rathaus, 34112 Kassel 

Telefon 0561 787 1266 

Telefax 0561 787 7130 

buero@spd-fraktion-kassel.de 

Vorlage Nr. 101.18.456 

 

 

Programm für bezahlbaren Wohnraum 

 

 

Antrag 

 

zur Überweisung in den Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Der Magistrat wird gebeten darzustellen, wie die Stadt die Schaffung von 

preiswertem Wohnraum unterstützt und künftig noch stärker fördern kann. 

Dem Bau von Wohnraum für junge Familien kommt dabei besondere Bedeutung 

zu. Neben der GWG sind dabei auch andere Wohnungsbaugesellschaften, 

Genossenschaften und private Investoren einzubeziehen. 

Der Magistrat wird aufgefordert, insbesondere auch über die Erfahrungen 

anderer Städte wie Bremen, Hamburg, Freiburg, Marburg, Frankfurt u.a. zu 

berichten, und auch darüber, welche anderen Städte solche Programme planen. 

In diesem Zusammenhang soll auch der Stellenwert einer - ggf. regional oder 

objektbezogenen - sog. Sozialquote bewertet werden, mit dem Ziel, dass in den 

nächsten Jahren neue Sozialwohnungen geschaffen werden können. 

 

Das Ergebnis soll bis Mai 2017 im Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität 

und Verkehr vorgestellt werden. 

 

 

Begründung: 

 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtverordnete Judith Boczkowski 

 

gez. Dr. Günther Schnell 

Fraktionsvorsitzender 
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